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RUTSCHEL~ 

Der Raubmord von 1906 im "Rütschelengraben 
Dritte Broschüre aus der Reihe „Riitschelen Vor Jahr und Tag'~ 

Die polizeilichen und gerichtlichen Ermittlungen und die Verurteilung in einer Bluttat, 
welche das ganze Dorf und die umliegenden Gemeinden in Aufruhr versetzte und die von 
der lokalen Presse ausführlich kommentiert wurde. Gesammelt von Hans Leuenberger
Schärer und herausgegeben vom Dorfverein Rütschelen. 

Ausgabe Mai 2000 



Vorwort 
Aus Überlieferungen von Zeitzeugen und Verwandten war mir der Raubmord 1906 im 
Rütschelengraben bekannt und ich war immer stark beeindruckt von den zum Teil 
schauerlichen Aussagen. Dieses für ein kleines Dorf so ungewöhnliche Ereignis war über 
Jahre ein Gesprächsthema und hat mich schliesslich bewogen, in den Archiven und 
Zeitungen genauer nachzuforschen und herauszufinden, was sich denn eigentlich damals bei 
diesem schrecklichen Verbrechen wirklich abgespielt hat. 

Dank grosszügiger Unterstützung des Bernischen Staatsarchives und auch der lokalen Presse 
war es mir möglich, Einsicht in die Original-Zeitdokumente zu nehmen. Je mehr ich 
nachforschte, desto grösser wurde meine Neugierde, denn in den Akten entwickelte sich ein 
fast unheimliches Bild über einen Zeitabschnitt, wo die Einwohner von Angst erfüllt waren 
und die einen sich nicht wagten, das zu sagen, was sie wussten, andere bewusst schwiegen 
oder die Aufmerksamkeit auf Dritte lenkten. Es wurden immer wieder neue 
Verdächtigungen in Umlauf gestreut und es gab eine regelrechte Hetzjagd auf Blutspuren an 
Kleidungsstücken. Anonyme Briefe wurden geschrieben. Über eine lange Zeit war dieser 
Mordfall eine grosse Belastung für das in solchen Dingen unerfahrene Dorf. 

So kamen nach monatelangem Hin und Her die Untersuchungsbehörden zum Schluss, 
"dass sie durch die Gemeindebehörde von Rütschelen zu wenig unterstützt worden seien 
und überhaupt lasse das Vorgehen der Bevölkerung von Rütschelen an Objektivität sehr zu 
wünschen übrig". 

Die Verhaftung des später verurteilten Täters erfolgte denn auch erst fünf Monate nach der 
Tat. Das Urteil auf zwanzig Jahre Zuchthaus wurde nach über einem Jahr gefällt. Die 
Verhandlungsakten umfassen ganze 3 7 mit Maschine geschriebene Seiten. Der Verurteilte 
hat die Tat nie gestanden. Er wurde auf Grund von Indizien verurteilt und nach 
verschiedenen Revisionsgesuchen im Dezember 1918 vom Berner Grossen Rat begnadigt. 

Die nachfolgenden Akten und Berichte sind original übernommen. Sie lesen sich wie ein 
echter Kriminalroman und zeigen, wie sehr die Leute durch dieses tragische Ereignis 
aufgewühlt waren. Die Akten geben aber auch ein vorzügliches Bild vom damaligen 
Dorfgeschehen und vom schwierigen Zusammenleben. Sprachliebhaber werden sich 
besonders an der damaligen Ausdrucksweise ergötzen. Um das zum Teil typische 
Amtsdeutsch etwas aufzulockern, habe ich meine Zwischenkommentare meist in Berner 
Dialekt eingeschoben, wobei ich mir bewusst bin, dass es nicht einfach ist, die Mundart 
orthografisch korrekt zu Papier zu bringen. 

Ich verspreche Ihnen eine hoch interessante Lektüre. 

Im Mai 2000 
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''Im Rütschelengraben liegt ein Toter'' 

Ermittlungen 
im Raubmord von 1906 an 

J. U. Schneeberger 

So hat man den Ermordeten aufgefunden 
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Das Titelblatt zu den Untersuchungsakten in diesem Raubmord 
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Sonntag 29. Juli 1906 Verbal mit Beschluss 

Heute Sonntag vormittags etwas vor 10 Uhr telefoniert Wirt 
Hirsbrunner, namens der Ortspolizeibehörde Rütschelen, es sei 
im sogenannten Graben zu Rütschelen die Leiche des seit 
Freitagabend vermissten Johann Ulrich Schneeberger, geb. 43, 
von Obersteckholz, Maler und Gipser in Thörigen, aufgefunden 
worden. An Selbstmord könne nicht gedacht werden, sondern es 
liege ohne Zweifel ein Verbrechen vor. 

Gestützt auf diese Mitteilung hin wird in Gemässheit der gesetz
lichen Bestimmung beschlossen: 
1. An Ort und Stelle ist unverzüglich ein Augenschein vorzu

nehmen. 
2. Die Leiche Schneeberger ist einer Sektion zu unterwerfen und es 

werden als Sachverständige ernannt die Herren Dr. Lang-Rickli, 
Arzt, und Dr. R. Garraux, Arzt, beide in Langenthal. Die Sektion 
ist im Anschluss an den Augenschein vorzunehmen. 

3. Die Ortspolizeibehörde von Rütschelen hat für Absperrung des 
Platzes und Bewahrung der Leiche zu sorgen. 

4. Der Augenschein wird auf heute nachmittags zwei Uhr angesetzt 
und es haben die Herren Sachverständigen dem Augenschein auf 
Ort und Stelle beizuwohnen. 

Langenthal, 29. Juli 06, vormittags 11 Uhr. 

Regierungsstatthalter Howald 

Dieses Verbal war der Ausgangspunkt der monatelangen Ermittlungen und Verhöre 
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29. Juli 1906 Aktum in Rütschelen 
Gestützt auf vorstehenden Beschluss haben sich in Rütschelen heute nachmittags 2.00 Uhr 
eingefunden: die ernannten Sachverständigen, zwei Dökter, Landjäger-Wachmeister 
Affolter Langenthal, hiesiger Gemeinderatspräsident Kurth von Rütschelen, 
Gemeindepräsident Christen und Gemeindeschreiber Notar Tschumi von Thörigen. 
Soweit der unterzeichnete Aktuar. 

Die Leiche, welche vom anwesenden Gemeinderatspräsidenten Christen von Thörigen als 
diejenige des Johann Ulrich Schneeberger, vorgenannt, erkannt wird, liegt links dem 
Strässchen Rütschelengraben - Domegg - Thörigen am Strassenrand, etwas unter Gesträuch 
im Walde. 

Das isch do aus abgsuecht und dr Liechnahm erläse worde. Sie hei nim abgno: 
än Uhr mit Chetti im Gilet, ä hölzerne Massstab, äs Portemonnaie mit Franke 4 in Silber u 
Franke 1.45 in Nickel, äsfranzösisches 25 Centimestück i dr linke Hosetäsche, 
Sigarredruckli und Malerkalender und ä grossi Anzahl verbrönnti Zündhölzli, wo dä 
Landjäger behändiget het. 

Weitere Indizien können auf dem Platze nicht festgestellt werden. Immerhin ist zu 
bemerken, dass die Umgebung, wo der Tote lag, schon ziemlich vom herbeigeeilten 
Publikum zertreten war, welcher Umstand für die Untersuchung erschwerend wirke. Hierauf 
wird zur angeordneten Sektion geschritten, d.h. in Anwesenheit des gesamten 
Amtspersonals wird die Leiche Schneeberger auf ein Reitwägeli verladen und ins Schulhaus 
Rütschelen überführt, wo nun die Obduktion in gesetzlicher Weise vollzogen und worüber 
nachstehend ein besonderes Protokoll aufgenommen wird. 

Der Gemeindepräsident Rütschelen am Platze des wegen Krankheit verhinderten 
Regierungsstatthalters: J. Kurth (I'rüller). Der Aktuar: Christen. Auslagen Franken 56. 

Hier im Schulhaus erfolgte die Sektion der Leiche Schneeberger 

29. Juli 1906 Bericht von Landjäger Hirschi von Lotzwil 
Dä schribt do die ganzi Gschicht, wo mer scho kenne: Schneeberger war am Kopfe arg 
zugerichtet, der Unterkiefer war zerschmettert und nach den übrigen müssen ohne Zweifel 
noch etwas Frakturen zum Vorschein kommen. 
Do si au die Mäss druf vo dene Negu-Abstäng vo dr Schuesohle, damit hei chönne 
d'Abdrück kontrolliert wärde. 
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30. Juli 1906 Rapport des Landjägers 
Gemäss Auftrag unterzeichnet der Landjäger heute, den 30. Juli, in Thörigen, Bleienbach, 
Oberbützberg und teils noch in Rütschelen, Erhebungen über den Schneeberger, gewesener 
Gipser in Thörigen, dessen Leiche am 29. dieses Monats in Rütschelen aufgefunden wurde. 

Dr Landjäger isch nachhär zu dr Frau Schneeberger uf Thörige und het sich erkundiget. 
Die heig nid ämou gwüsst wo ner hiwöue heig ä däm Fritig, aber si heig's vo Drittpersone 
erfahre, er wöu uf Bleibäch und uf Rütschele. Vo Thörige het ihm dä Howald Viehhändler 
kürzlich ä Rächnig zaut gha vo 35 Franke und ä Gygax, Stärnewirt in Thörige, erklärt: 
Er sei am Donnerstagabend mit ihm von Herzogenbuchsee nach Hause gefahren und dann 
seien sie noch eine Zeit lang beieinander in seiner Wirtschaft gewesen. 

Witeri Nachforschige si z'Bleibäch bi dr Wirtschaft Trösch gsi. Dr Schneeberger heig dört 
bi mä nä Lörtscher 35 Franke izoge. Die Rächnig ligt do vor. 

Wirtschaft Beer in Rütschelen 
Hier hielt sich Schneeberger bis zum Wirtschaftsschluss auf 

30. Juli 1906 Aus der Wirtschaft Beer in Rütschelen 
Beer erklärt, Schneeberger sei am kritischen Tage (Freitag) ca. um 3 Uhr zu ihm in seine 
Wirtschaft gekommen und habe auch dort ein Inkasso von ca. Franken 30 gemacht. 
Schneeberger sei sozusagen bereits ohne die Wirtschaft zu verlassen bis um zwölf Uhr 
nachts beständig bei ihm gewesen. Während dieser Zeit sei Lehrer Dürig, sein Bruder Jakob 
Dürig, Gärtner in Urtenen, Aebersold, Käser in Rütschelen, sowie Meier, Knecht in der 
Ankenhandlung Burkhalter in Langenthal, ferner Mathys Gottlieb, Sohm Emil, Kurth Fritz 
(Salzmann), Lanz Jakob und Jost Johann, Postbote, alle letzteren in Rütschelen, in der 
Wirtschaft gewesen. Übersax Ulrich sagt aus, er habe an Schneeberger am 14. Juli Franken 
260 ausbezahlt und letzten Dienstag noch Franken 35. Als derselbe die Arbeit bei ihm 
begonnen habe, so habe er sofort 100 Franken und vierzehn Tage später wieder 200 Franken 
Vorschuss verlangt und erhalten, so dass anzunehmen ist, dass Schneeberger gewöhnlich in 
Geldverlegenheit war. 
Langenthal, den 30. Juli. Rätz, Landjäger. Beilage: 1 Quittung. Kosten Fr. 15.20. 

6 



30. Juli 1906 Verbal 
Der Wichtigkeit des Falles wegen und damit derselbe bei einer allfälligen Überweisung von 
den ersten Untersuchungsmassnahmen informiert sei, so wurde der Untersuchungsrichter 
von Aarwangen eingeladen, den heutigen Erhebungen in Rütschelen beizuwohnen. 

Die hei do no einisch am Tatort aus abgsuecht und ume feschtgsteut, dass ä dr Steu aus 
vertrappet gsi isch. Einzig diejenige beir Blutlache ist noch gleich vorhanden. Sie hei wider 
aus düregno. Dürig erklärt, er habe den Schneeberger bis zum Hause Rudolf Lanz begleitet, 
ihm hier Gutenacht gesagt und sei zum Schulhaus zurückgekehrt. 

Lehrer Johann Dürig 
Er begleitete Schneeberger ein Stück auf seinem Heimweg 

Si hei nochegfrogt, ob das stimmt und Verschideni hei bestätiget, dass si das Obige 
feschtgsteut hei. Am Chäser Abersold si Frau het ghört, wo dä Dürig wider zrugg cho isch 
und s 'Frikarts Hung beschwichtiget het. 

Die Nachfrage nach den nicht gut beleumdeten Brüdern Gottfried und Jakob Schneeberger 
(Hollädus) und Fritz Kurth (Hunzerjoggis) ergibt, dass keiner derselben in Rütschelen sei. 
Dieselben seien schon seit längerer Zeit in Rütschelen nicht mehr gesehen worden. 
Es wird so dann beschlossen, bei den vorbestraften, nicht gut beleumdeten Jakob 
Schneeberger, Korber am Berg, und Jakob Wälchli, Maurer im Dorf, Hausdurchsuchungen 
vorzunehmen und namentlich auf verblutete Wäsche und Kleider zu fahnden und das 
Schuhwerk zu kontrollieren. Bei der Hausdurchsuchung bei J. Schneeberger wird nur dessen 
Frau angetroffen. Dieselbe erklärt, der Gatte sei heute morgen gegen Olten zu, um Arbeit zu 
suchen. Geld habe er wenig bei sich. Sie habe ihm zur Reise Franke 2 mitgeben müssen. Sie 
selber besitze nur wenig Barschaft. Über das Verbleiben des Gatten am Freitag und Samstag 
befragt, erklärt sie, beide Tage sei er in Rütschelen gewesen und habe nachmittags in der 
Wirtschaft Hirsbrunner getrunken. Beide Abende habe sie ihn heimgeholt, und zwar im 
Vemachten. Er sei nachher nicht mehr von Hause weggegangen. Als verdächtig werden 
beschlagnahmt: ein schwarzer Rock, an dem sich wahrscheinlich einige Blutspuren 
befinden, ein kleiner Hammer und ein Paar Stiefel. Der Spurenvergleich der Stiefelsohlen 
mit dem Abdruck am Tatort ergibt keine Übereinstimmung. Die Haussuchung bei Maurer 
Wälchli ist vollständig resultatlos verlaufen. 
Rütschelen, 30. Juli 1906 Regierungsstatthalter Howald und Aktuar Christen. 

Au im Amt Wange si Verdächtigi vernoh worde, ob eine chönnt i Frag cho. Aber niene ke 
Hiwis. Vom Polizeikommando vom Kanton Solothurn chunt ä Bricht, wo si drufufmerksam 
mache, dass dört eine ungerwägs sig, wo as Mörder bekannt sig. 
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1. August 1906 Abhörung mit Katharina Schneeberger 
auso dr Frau vom Opfer, am 1. Augschte über ihri Verhäutnis u ä längi Stämperete über än 
Agsteute. Bi däm isch au ä Husdurchsuechig gmacht worde, aber ohni än Adütig uf 
Verdacht. 

Wirt Ueli Beer war eine wichtige Figur in den Abklärungen 

2. August 1906 Aktum in Rütschelen 
Abhörungen mit: 1. Ulrich Beer, des Ulrichs sen. seelig und der Annamaria Käser von Trub, 
geb. 1852, Wirt in Rütschelen. 
Seit Jahren führe ich in Rütschelen eine Wirtschaft. Letzten Freitag, den 27. Juli 
nachmittags, etwas nach 4 Uhr, kam der mir schon längst bekannte Johann Ulrich 
Schneeberger, Gipser und Malermeister in Thörigen in meine Wirtschaft. Er trug einen 
Regenschirm und ein kleines Paket bei sich. Er bestellte zwei Deziliter Wein und eine 
Wurst. Nachdem er dies genossen, wünschte er, da sonst kein anderer Gast anwesend war, 
mit mir einen halben Liter herauszujassen. Während des Kartenspiels kam mein Schwager 
J. Dürig auf Wunsch Schneebergers herbei und bald darauf kam zufälligerweise Dürigs 
Bruder Jakob von Urtenen daher und wir Vier machten einen Jass um zwei Liter Wein, 
welche von den Gebrüdern Dürig verspielt wurden. Inzwischen hatte Schneeberger nach 
dem Spritzenmeister Kurth gefragt. Dieser war nicht gerade zu Hause. Es hiess aber, er 
komme zur Fütterungszeit heim. Schneeberger wartete. Nach dem Nachtessen kam derselbe 
in die Wirtschaft. Wir begannen wieder einen Jass und zwar auf Betreiben Schneebergers. 
Er und ich waren Partner und Kurth und Dürig auf der anderen Seite. Wir spielten vier Liter 
heraus und tranken sie. Daran hatten Schneeberger und ich je Fr. 1.50, Kurth und Dürig je 
Fr. 1.90 zu entrichten. Es mag gegen 11 Uhr gewesen sein, als Schneeberger dem 
Spritzenmeister Kurth eine Rechnung vorlegte für den unlängst besorgten Spritzenanstrich. 
Kurth erklärte, er habe nicht genug Geld im Sack. Er wolle heimgehen und holen. Ich hörte 
dies und fragte, wieviel es sei. Ich könne es ja vorschiessen. Die Rechnung betrug Fr. 35 und 
meine Frau holte zur Reglierung derselben sieben Fünffrankenstücke herbei. 
Schneeberger nahm das Geld in Empfang und fragte dann auch mich, wie viel er für Kost 
für den Arbeiter, der die Spritze hier angestrichen hatte, schuldig sei. Es war dies rund 
Franken 5. Er gab mir ein Fünffrankenstück von den erhaltenen Fünflibern zurück. Dabei 
bemerkte er, er hätte zwar nicht notwendig gehabt, diese Rechnung einzukassieren. Er hätte 
sonst noch Geld bei sich gehabt. Er bestellte eine Flasche Rotwein. Nachdem für uns Vier 
eingeschenkt war sagte er, meine Frau müsse auch ein Glas mittrinken, da er letztes Jahr gar 
zufrieden gewesen sei, als er während vier Wochen bei mir zu Mittag gespiesen habe. Er 
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bestellte noch eine zweite Flasche Rotwein und auch noch eine Wurst. Er war redselig und 
guter Dinge. 
Es rückte die Zeit des Feierabends nachher heran. Kurth und Dürig und Schneeberger 
verliessen die Wirtschaft miteinander. Vor der Wirtschaft sangen sie noch ein Lied, dem ich 
zuhörte. (Anmerkung: Schneeberger wurde noch gefragt, ob er unten oder oben durch 
wolle.) Während die Drei sich noch auf der Strasse befanden, schloss ich die Wirtschaft zu 
und achtete mich ihnen nicht weiter. Allerdings sah ich dann Kurth seinem Haus 
zuschreiten. Schneeberger war nicht betrunken, Dürig war eher angeheitert. 
Als Schneeberger den Betrag von Fr. 35 ausbezahlt erhielt, war niemand zugegen als Kurth, 
Dürig, ich und meine Frau. Er versorgte die erhaltenen Fünffrankenstücke in der 
Westenbrusttasche. Vor dem Weggehen hatte Schneeberger noch Fr. 2.75 zu bezahlen. Er 
zahlte mit einem Fünfliber. Das Portemonnaie hat er meines Wissens nie hervorgezogen. 
Daran, dass Schneeberger in Bleienbach Geld eingezogen habe, habe er nie verlautet und es 
wusste hier niemand etwas davon bis nach geschehener Tat. 
Es ist nicht denkbar, dass ein Rütscheler dem Schneeberger auf die Lauer ging, da von 
denjenigen Personen, die in meiner Wirtschaft den Schneeberger gesehen haben, keiner sich 
so etwas zu Schulden kommen liesse und andere, welche so etwas zu vollbringen 
vermöchten, von Schneebergers Anwesenheit keine Kenntnis hatten. 
Die Bevölkerung von Rütschelen steht hier vor einem Rätsel. Nachdem ich in der Wirtschaft 
Feierabend gemacht hatte, begab ich mich sogleich ins Bett. Meine Gattin war noch mit mir 
in der Wirtschaft anwesend, die Tochter war schon früher zu Bette. Ich schlafe eine Treppe 
hoch. Nachdem ich das Schlafzimmer betreten hatte, entfernte ich mich bis am Morgen nicht 
mehr daraus. Dies kann meine Frau bestätigen. 
Im Laden, in der Wirtschaft und überhaupt im ganzen Hause herum werden nur persönliche, 
runde Zündhölzchen verkauft und verwendet, in grösseren runden Schachteln. Sogenannte 
schwedische kantige Zündhölzer besitze ich gar keine. 
Dass Schneeberger in seinem Zündholzdrückli keine Zündhölzer besass, sah ich im Laufe 
des Abends. Ob er aber von den meinigen Hölzern aus einem Zündholzstein in sein Drückli 
versorgte, kann ich nicht sagen. Ich habe so etwas auch nicht gefragt. Dürig äussert sich, 
Schneeberger habe Zündhölzer zu sich genommen. 
Frage: Sie sollen am Sonntag sich gegenüber Thörigern geäussert haben, Schneeberger 
könnte Selbstmord begangen haben. Wie verhält sich das? 
Antwort: Als es hiess, Schneeberger sei erschossen, so äusserte ich mich allerdings nur im 
Gespräch, ich wüsste nicht Einer in Rütschelen, der einen Revolver besässe. Vielleicht 
könnte sich Schneeberger selbst erschossen haben. Bald nachdem am Sonntagmorgen von 
Thörigen her nach dem Schneeberger telefonisch nachgefragt war, erhielt man Bericht, es 
sei im Rütschelengraben ein Mann tot aufgefunden worden. Ich sagte zum Nachbarn 
Zurflüh, ob das vielleicht der Schneeberger sei. Wir zwei gingen sogleich zu dem Tatort hin, 
wo wirklich Schneeberger tot im Walde lag. Mittlerweile waren auch die Militär-Vorkürsler 
herbeigekommen. 
Abgelesen und bestätigt sign. U. Beer 

Dr zwöit, wo aghört wird, isch dr Johann Dürig. Dä verzeut au aus wie näs scho bekannt 
isch, überistimmend mit äm Beer. Bloss het er no bemerkt: 
Als andere Gäste sind mir in Erinnerung: Kurth Spritzenmeister, Zurflüh Schmied und Emil 
Sohm Viehhändler. Es mag etwas um acht Uhr gewesen sein. 
Das isch auso aus, wie de Beer au verzeut het. Do isch no agstriche: 
„Dass bei der vorgekommenen Konsumation von uns keiner mehr ganz nüchtern war, ist ja 
begreiflich. Als ich nach Hause gelangt war, mag es um ein Uhr herum gewesen sein. Genau 
nachgefragt habe ich nicht." 
Abgelesen und bestätigt: J. Dürig. Zeugengeld 1 Franken. 
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A dritti Zügi isch d'Barbara Christen, geb. Lanz, gsi. Die het usgseit: 
Gestern Samstag, den 28. Juli, abends nach 5 Uhr, wollte ich im Walde hinten im Graben 
rote Holderbeeren sammeln gehen. Wie ich in den Wald eintreten wollte, traf ich in der 
Hohle neben einem kleinen Buchli eine Mannsperson liegen, mit dem Gesicht nach unten 
gekehrt. Neben der Person links lag ein Regenschirm und ein Hut. Ich erschrak gewaltig 
darob und glaubte, dass es ein Vagabund sei, der betrunken sich da gelagert habe. Ich ging 
einige Schritte zurück und betrat dann den Wald an einem andern Ort. Es nahm mich, als 
ich dann nach etwa einer halben Stunde heimkehrte doch wunder, ob der Mann noch an 
gleicher Stelle liege. Als ich daher den Weg umgekehrt antrat, schaute ich gegen den Wald 
zu und nicht dem Kartoffelacker entlang, so dass ich das Blut dort nicht bemerkte. 
Die het au 1 Franke Zügegeld übercho. 

As 4. isch dr Johann Kurth, 44, Weber, von und in Rütschelen, ledig, abghört worde. Dä 
wott au die zwe Manne, de Schneeberger und de Dürig, s'Dorfuf ghört ha laufe. 

De si as 5. aglost worde die zwe Schüeler, wo 's as Erschti gmäudet hei: 
Ernst Leu, geb. 96 und Walter Leu, 99, Jakobs (Hohleköbus, Schreiners). Da heisst's: 
Wir beide gingen letzten Sonntag morgens in den Wald nach dem Graben, um etwas 
Holderbeeren zu pflücken. Auf dem Heimwege, als wir den Wald verlassen und auf den 
Weg hinaustreten wollten, trafen wir neben und unter einem kleinen Buchlein einen Mann 
auf dem Bauche liegen, das Gesicht nach unten gekehrt. Rechts neben dem Mann lagen ein 
Regenschirm und ein grünlicher Wollhut darauf. Links daneben lag ein kleines Paket. Beim 
nähern Hinsehen gewahrten wir, dass der Mann am Gesicht schwarz, blutig und 
wahrscheinlich tot war. Wir haben weder am Manne noch an den daliegenden Sachen etwas 
verändert, sondern begaben uns sogleich zu Johann Kurth im Graben und erzählten, was wir 
gesehen. Dieser kam sogleich an Ort und Stelle hin. Es dauerte nicht lange, bis viele andere 
Personen ebenfalls dazukamen. In der Nähe der Leiche waren mehrere teils mehr, teils 
weniger angebrannte Zündhölzer. Solche Hölzchen fanden sich auch neben dem Weg bei 
der Blutlache vor. Geld sahen wir keines auf dem Platze liegen. Während wir auf dem Platz 
waren, hat niemand am Toten etwas gemacht. 
Abgelesen und bestätigt: sign. Ernst Leu. Walter Leu kann noch nicht schreiben. 
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Vorladung im Amtshaus 
Christian Hess, vorgenannt, von Ursenbach, wo do z'Thörige söu Ussage gmacht ha, wo 
auerdings nid wäsentlich gsi si. 

3. August 1906 Weitere Abhörungen in Rütschelen 
Zerscht vom Fritz Kurth, geb. 75, Landwirt und Spritzenmeister, vo u i Rütschelen. Dä het 
nüt Neus chönne ussäge. Uf au Fäu het er au gmerkt, dass dr Emil Sohm awäsend gsi isch. 
Er het au unterschribe und Zügegäld vo 1 Franke übercho. 

Aber nachhär chunt ä Zwöite: Emil Sohm, geb. 1860, Metzger und Viehhändler. 
Freitag, den 27. Juli war ich auch in der Wirtschaft Beer, wo sich Maler Schneeberger 
befand. Ich ging aber schon um 9 ½ Uhr nach Hause und zu Bette. Obschon mein Haus 
ziemlich nahe an der Strasse steht, hörte ich während der ganzen Nacht niemand die Strasse 
hinauf- oder hinabgehen. Vorher habe ich weder in der Wirtschaft Beer, noch um dieselbe 
herum, noch sonst irgendwo irgendeine auffällige Person gesehen, die den Anschein gab, 
auf jemanden zu achten. Über die Täterschaft des geheimnisvollen Mordes wüsste ich 
Bestimmtes nicht anzugeben. Letzten Montagvormittag kam ein mir bekannter, geistig nicht 
ganz unmittelbarer Viehhändler an meinem Haus vorbei, der sich durch ein Selbstgespräch 
bemerkbar machte. Er meinte unter anderem, er könnte bereits sagen, wer der Täter sei. Auf 
Befragen wollte er aber nicht weiter Auskunft geben und bemerkte nur noch, es betreffe 
keinen Rütscheler. Johann Howald, Viehhändler in Thörigen, wird den Namen dieses 
Burschen angeben können. 
Dienstag, den 31. Juli befand ich mich beim Nachbarhause, wo Frau Mathys wohnt. Es kam 
eine Mannsperson die Strasse hinauf marschiert und hielt das Nastuch vors Gesicht, wie 
wenn sie weinte. Ich frug den Mann, was ihm Widerwärtiges zugestossen sei. Er sagte, er 
müsste auf seinem Trauerweg laufen. Ich fragte weiter, was er denn Trauriges habe. 
(Jä, dä Ma het au no witeri Märli verzeut). 
Mein Onkel Sohm, Viehändler, auf dem Hubel, Nachbar der Wirtschaft Beer, erklärte mir 
letzten Montag, in der Nacht vom Freitag auf Samstag, vor Mitternacht, habe sein Haushund 
wüst getan, wie sonst noch selten. Daraus schliesse ich, dass wohl jemand im Unterdorf und 
um die Wirtschaft Beer herum gewesen und geschlichen sein muss, und dass der Hund dies 
merkte. Der Hund war angebunden. 
Abgelesen und beglaubigt: Emil Sohm. Zeugengeld 1 Franken. 

De as 3. isch dr Johann Zurflüh gsi, geb. 64, Schmied in Rütschelen. Het au aus Bekannte 
eifach no bestätiget und er sig äm haubi zähni scho is Bett. 

De isch as 4. befrogt worde: Gottfried Leuenberger, geb. 72, Landwirt im Graben. Ich 
wohne ca. 300 Meter vom Tatorte entfernt. Freitag abends begab ich mich mit meiner 
Familie ca. um 9 Uhr zu Bett. Ich schlief die ganze Nacht durch ohne durch irgendetwas 
Aussergewöhnliches geweckt worden zu sein. Mein Haushund war angekettet und hat nicht 
wüst getan. Auch Nachbar Kurths Hund habe ich nicht gehört. Über die Täterschaft wüsste 
ich begreiflicherweise keine Angaben zu geben. 
Einzig am Sonntagmorgen, als der Fall bekannt war und sich verschiedene Personen auf 
dem Platze befanden, ist mir folgendes aufgefallen: Gottfried Graber, Mauser, war auch 
anwesend. Er trug Sonntagskleider ohne Rock. Graber hatte in der Gemeinde Ochlenberg 
das Mausen übernommen und es führte ihn sein Weg stets an der Grabenhohle vorbei. Der 
anwesende Bannwart Wälchli sagte zu Graber: Es sei eigentümlich, dass er von der 
Blutlache im Wege nichts gesehen habe, wenn er da hin und her gegangen sei. Graber 
erwiderte, er sei mehr als vierzehn Tage nicht mehr diesen Weg gegangen. Heute habe er da 
im Walde hinten Wildtauben ausnehmen wollen, die aber ausgeflogen seien. 
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Do si witer ivernoh worde oder hei müesse ussäge: 
5. Bertha Leuenberger, geb. Christen 
6. Albertine Aebersold, geb. Friedli, Käsers Ehefrau 
7. Johannes Kurth, geb. 52, Landwirt im Graben (Hämme Hans) 

8. Lina Mathys, geb. Lanz, Friedrichs Ehefrau. Die Lina het au vo däm Ma verzöut, wo uf 
em Trurweg sig gsi und dass dr Sohm mit ihm gret heig, auso ä däm 31. Juli. 

Hans Leuenberger - genannt Heinijöggu Hans 

9. Hans Leuenberger, geb. 1882, Landwirt, von und in Rütschelen (Heinijöggu Hans). Dä 
verzöut au s'Gliche vo däm Zischtig, wo ä Ma grännet heig. Er het im Verdacht gha, dä Ma 
chön mit däm Mord i Beziehig stoh. Graber und ich entschlossen uns, denselben zu 
verfolgen. Auf dem Tatort blieb er einige Minuten stehen und lief hin und her. Dann setzte 
er den Weg nach Dornegg fort. Sein Gebaren war aber so auffällig, dass wir ihn bis nach 
Thörigen verfolgten und dort seine Verhaftung auswirkten. In der Wirtschaft zum Sternen in 
Thörigen wollte ich mit dem Manne das Gespräch auf den Mord hinleiten, wobei mir schien, 
derselbe erschrecke darob. Bald darauf wurde er vom Landjäger verhaftet. 
(Er isch aber wieder entlasse worde). 

Dr 10. isch ä Fritz Graber, Schreiner in Rütschelen gsi. Dä verzöut au wider s'Gliche vo 
däm Ma und äm Sohm, wo mit ihm gret het. 

Dr 11. wo me aghört het isch dr Fritz Hirsbrunner, dr Wirt vom Löie gsi, aber dä het nüt 
Neus gwüsst. 

4. August 1906 
Vorgezeichneter Raubmord wurde im Schweizerischen Polizeianzeiger ausgeschrieben 
durch das Regierungsstatthalteramt Langenthal. 

4. August 1906 Aktum in Ursenbach, Abhörungen 
1. Johann Kämpfer, Schuhmacher, Ursenbach. 
Er muess ussäge über dä Christian Hess, wo witer vorä erwähnt isch. 
2. Katharina Hess, geb. Rickli, Christians Ehefrau, von Ursenbach. 
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Gottfried Graber - genannt Flüehli Gödu 

6. August 1906 Amtliche Vorladung Amthaus Langenthal 
Abhörungen mit: 
1. Gottfried Graber, Mauser, Rütschelen (Flüehli Gödu). Seit letzten Frühling bin ich von 
den Bauern der Gemeinde Ochlenberg privat als Mauser engagiert. Ich begann das Mausen 
im April und setzte solches fort bis zum 18. Juli ab hier. Ich verdiente per Tag meine 
Franken 3 bis 4. Mein Hin- und Herweg führte mich täglich durch den Rütschelengraben 
nach und von Dornegg. Nach dem 18. Juli 06 habe ich einige Tage daheim gearbeitet. Vom 
26. bis 31. Juli arbeitete ich für den Gemeindepräsidenten Kurth in Rütschelen, indem ich 
ihm Dachflickerarbeiten im Wil daselbst besorgte. Vom 28. bis 31. Juli habe ich den Weg 
durch den Rütschelengraben nach Dornegg oder zurück nie begangen. Freitag, den 27. Juli 
ging ich nach Feierabend nach Hause und habe mich von dort nicht mehr entfernt bis zum 
Samstagmorgen, als ich wieder zu Kurth auf die Arbeit ging. Dies können meine Frau, mein 
Vater und meine Schwester Bertha bezeugen. Es ist richtig, dass ich Sonntagvormittag einer 
der ersten auf dem Tatorte war. Die Veranlassung war folgende: Als ich im Laufe des 
Vorsommers bei der Grabenbohle den Wald passierte, beobachtete ich Wildtauben, die auf 
einem Tannli nisteten. An diesem Sonntagmorgen dachte ich an die Wildtauben. Es werde 
Zeit sein, die Jungen auszunehmen. Zu diesem Zwecke begab ich mich mit meinen 
Grisswerktagshosen und farbigem Hemd, ohne Rock bekleidet und in Begleitung meines 
achtjährigen Knaben Ernst dem Rütschelengraben zu, um die jungen Wildtauben 
auszunehmen. Nicht weit von den Häusern im Graben, als ich gegen den Wald hinzu kam, 
begegnete mir Altgemeindepräsident Johann Kurth und die zwei Knaben Leu (Schreiners). 
Kurth sagte zu mir, hinten in der Hohle liege ein toter Mann. 
Ich erwiderte, den möchte ich auch sehen und forderte die Knaben Leu auf, mit mir 
zurückzugehen. 
U de geit das do no witer. Wäge de Tube isch me au no go luege, aber het se nüm gfunge. 
Zur Ermittlung der Täterschaft des Mordes wüsste ich nicht im Geringsten etwas 
beizutragen. Allfällige Verdächtigungen mir gegenüber weise ich zurück. 
Abgelesen und bestätigt: Gott:{ried Graber. 
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Gottfried Grabers Mauser-Büchlein 

2. Jakob Schneeberger, Ehemann der Marie, von Rütschelen, gewesener Korber und 
Landarbeiter. Dä weis nüt Bsungers z'verzeue. 

3. Verena Schneeberger, geborene Lanz, Jakobs Ehefrau. Wie ich schon anlässlich der 
Hausdurchsuchung mitteilte, ist mein Mann Freitag, den 27. nachmittags in der Wirtschaft 
Hirsbrunner gewesen, wo ich ihn abends abholte. Wir gingen noch zu Tageszeit nach Hause. 
Er ging bald zu Bette und ist die ganze Nacht nie fortgegangen. 

6. August 1906 Beschluss 
Gegen Jakob Schneeberger liegen Indizien vor, welche eine provisorische Verhaftung 
rechtfertigen. 
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Erneutes Hausdurchsuchungsverbal und Abhörung 
Gottfried Graber ist vorläufig bis nach erfolgter Einvernahme der angegebenen 
Entlastungszeugen an der Rückkehr nach Rütschelen zu verhindern. 
Es wird daher beschlossen: 
1. Jakob Schneeberger wird in provisorische Haft gesetzt. 
2. Gottfried Graber wird bis nachmittags vier Uhr unter polizeiliche Aufsicht gestellt und 

dem Landjägerwachtmeister Affolter übergeben. 
3. In der Wohnung des Letztem sind Abhörungen und Hausdurchsuchung vor 4 Uhr 

vorzunehmen. 
Eröffnet und vollzogen: Statthalter Howald 

6. August 1906 Aktum Rütschelen 
Abhörung mit: 
1. Katharina Graber, geborene Rickli, Gottfrieds Ehefrau. Dieselbe deponiert: Ich bin mit 
der Aufführung und dem Verdienst meines Gatten zu frieden. Diesen Sommer hatte er in der 
Gemeinde Ochlenberg das Mausen besorgt Sie duet das aus bestätige, wo ner scho gseit 
het. An Barschaft besitze ich nur ca. Franken 4. Sie weist aus einem Schubladenstock ein 
Portemonnaie mit Franken 3.80 vor. Der Gatte hat etwa Franken 50 Rappen im Sack. Au 
wäg de Wildtube am Sunntig äm Marge het sie bestätiget. Hierauf wird Frau Graber 
aufgefordert, das Schuhwerk ihres Gatten vorzuzeigen. Sie weist ein Paar ältere und ein Paar 
Holzschuhe vor. Diese stimmen mit den gemachten Feststellungen nicht überein. 

2. Johannes Graber, geb. 1833, Zimmermann von und in Rütschelen. Mein Sohn Gottfried 
hat sich wirklich in den letzten Jahren zu seinem Vorteil verändert. Vor einem Jahr habe ich 
ihm das Häuschen abgetreten. Er ist arbeitsam und solid. Wir bewohnen das Häuschen 
gemeinsam. Unsere Wohnungen sind nur durch eine dünne Zwischenwand getrennt, so dass 
wir in der einen Wohnung ganz gut hören, was in der andern geht. Die vordere Woche vom 
26. Juli an hat Gottfried bei Gemeindepräsident Kurth Dachdeckerarbeiten besorgt. 
Und er tuet sich do witer i Zu.friedeheit üssere. 

3. Die Bertha Graber ist schwerhörig und geistig etwas beschränkt. Es ist nicht möglich, mit 
derselben ein zusammenhängendes Gespräch über den Verbleib ihres Bruders anzubahnen. 

Weiter im Aktum in Rütschelen 
Abhörung Johannes Sohm, geboren 42, Viehhändler von und zu Rütschelen. 
Ich wohne ca. 200 Meter von der Wirtschaft Beer entfernt, in der Anhöhe auf dem 
sogenannten Hubel. Vor ca. 8 Wochen erwarb ich einen frischen Haushund. Ein halbgrosser 
Rämi. Ich pflege frühzeitig zu Bett zu gehen. Freitag, den 27. Juli fing mein Hund in der 
Nacht etwa um elf Uhr sehr stark zu bellen an, als wenn er jemand erkennen wollte. Auf 
mein Geheiss zündete meine Frau Licht an. Dessen ungeachtet bellte mein Hund weiter und 
wollte nicht zur Ruhe kommen. Endlich stund ich gegen 1 Uhr auf und löste den 
angebundenen Hund ab. Derselbe schritt bellend den Weg hinüber in der Richtung gegen die 
Wirtschaft Beer. Er sprang bis zum Hag am Hohlenweg, an welchem die Wirtschaft Beer 
liegt. Von da kam er wieder zurück. Es war Mondschein und ich sah den Hund genau hin 
und her schreien. Ich band dann den Hund wieder an, der sich von da hinweg ruhig verhielt. 
Süsch het er keni Feschtstellige gmacht. Als der Mordfall passiert war, erzählte ich meine 
Beobachtung wegen dem Hund und ich zog den Schluss, es müsste beir Wirtschaft Beer 
oder in der Nähe jemanden Schneeberger aufgepasst haben. Von meinen Nachbarn in der 
Nähe der Wirtschaft Beer hat auch keiner etwas Verdächtiges wahrgenommen. 
Abgelesen und bestätigt: Johannes Sohm. 
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6. August 1906 Aktum Thörigen 
Abhörung Hans Christen, Schreinermeister von Leimiswil. 
Dä verzeut do vo me ne Grabchrütz, wo ner het müesse afertige und über Diskussione wäg 
däm Arbeiter vom Schneeberger. 
Hier in Thörigen hat man seit dem Vorfall keine neuen Indizien festzustellen erachtet. 
Einzig an der Idee wird festgehalten, dass der Mörder in Rütschelen gesucht werden müsse. 

6. August 1906 
Do wott au eine vo Ursebach wider vom ä Verdächtige wüsse. S 'Ergäbnis isch negativ gsi. 

7. August 1906 Verbal 
Es erscheint heute Herr Christen, Wirt in Herzogenbuchsee und gab Folgendes an. Er habe 
vernommen, letzten Samstag sei der Mauser in Rütschelen in der Wirtschaft im 
Stauffenbach gewesen. Es sei beobachtet worden, dass er an einer Hand eine Verletzung 
hatte. Als vom Mord in Rütschelen gesprochen worden sei, habe er die verletzte Hand in den 
Hosensack gesteckt. Er habe gleich ausgetrunken und sei still von Dannen gegangen. Das 
alles sei eins dem andern aufgefallen. 
Langenthal, den 7. August. Statthalter Howald. 

De isch es Schribe, wo sie än äutere Rock beschlagnahmt hei, i dr Meinig, es heig 
Bluetspure am Arm und äm Chrage. Aber do isch ä Bricht vo Bärn vo me ne Profässer 
Howald, wo das Bluet nid het chönne nowise. 

Dr Gmeinspräsident Gygax vo Bleibäch het eine im Verdacht, wo niene rächt däheim isch u 
wo däm das wäri zueztraue. D 'Nachforschige si ergebnislos gsi. 

10. August 1906 Amtshaus Langenthal 
Es erscheint auf Vorladung: Gottfried Graber, Mauser, Rütschelen. Ich bin seit 1. August bei 
Rudolf Grogg, Landwirt in Duppenthal, in der Ernte. Letzten Sonntag ging ich wie 
gebräuchlich dorthin zum Mittagessen. Im Verlaufe des Nachmittags begab ich mich mit 
dem Knecht in die Wirtschaft zum Stauffenbach hinüber. In dieser Wirtschaft erschienen 
unter anderem auch Johann Lanz, Maurer, und dessen Ehefrau, sowie Paul Gräub, 
Steinputzer, alle von Rütschelen. Es ist richtig, dass das Gespräch sich auch auf den Mord 
Schneeberger ausdehnte. Dass ich mich dabei auffällig benahm, muss ich bestreiten. Ich 
entfernte mich etwa um 5 Uhr mit den obgenannten drei Leuten von Rütschelen aus der 
Wirtschaft und trat mit diesen den Heimweg an. 
Die an der rechten Hand zwischen Wurzel und Mittelgelenk am kleinen Finger vorhandene 
Schnittwunde habe ich mir Samstag, den 28. Juli, als ich bei Gemeindepräsident Kurth 
Dachdeckerarbeiten besorgte, beim Abschneiden von Schindeln auf der First mit dem 
Hakenmesser zugezogen. Den Hergang hat Gottfried Hasler, Weber, im Wil zu Rütschelen 
beobachtet. Frau Anna Elisabeth Riser daselbst hat mir die Wunde verbunden. 

Amtliche Vorladung für Gottfried Graber 

Au wird wider ä Verdächtige gmäudet: Joseph Eugen von Känel, wo nid söu de Beseht si, 
wo si's chönnte zuemuete, aber si hei ihm nüt chönne nowise. 

17. August 1906 Schreiben aus Moutier 
Haftentlassungsbeschluss des Regierungsstatthalters. In Erwägung, dass die gegen Christian 
Hess vorhanden gewesene Schuld erledigt ist, wird dieser am 15. August entlassen. 
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13. August 1906 Landjäger Lotzwil 
Es wäre nicht ausgeschlossen, dass die Gebrüder Gottfried und Jakob Schneeberger im 
Sandbühl und Fritz Kurth (Hunzerjoggis), alle drei von Rütschelen und früher daselbst 
wohnhaft, in die Raubmordangelegenheit Schneeberger verwickelt sein könnten. Sie wollen 
nun in Rütschelen nachforschen und genau feststellen, wo sich die genannten drei Personen 
in der fraglichen Nacht vom 27. auf den 28. Juli aufgehalten haben. Wenn sie gesehen 
worden sind, Bericht umgehend an Regierungsstatthalter Howald. 

Dr Polizeier Hirschi het das prüeft und am 15. Augschte Bricht gä, dass er do nüt 
Verdächtigs het chönne feschtsteue. 

Es wärde gäng wider Lüt us em ähnere Amt verdächtiget u später wird bestätigt, dass doch 
de nüt isch gsi. 

, 

Polizeiwachtmeister in zeitgemässer Uniform 
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Brief von Statthalter Howald an Landjägerposten Lotzwil 
As erschts söu mä gnau abkläre, wi das sig mit dr Verletzig vom chline Finger bim Gottfried 
Graber. Er söu die Züge abfrage, ob das stimmt. 
As zwöits isch d 'Red vo mä nä anonyme Brief wo me übercho het: 
a) Gottfried Graber habe sich geäussert, es sei ihm in der Nacht vom 29. auf den 30. Juli 
Wäsche gestohlen worden, und es habe dies niemand anders gemacht, als der Mörder 
Schneebergers. 
b) Am Morgen des 28. Juli 1906 habe Graber gewusst, dass verflossene Nacht um 12 Uhr in 
der Wirtschaft Beer gesungen worden sei. Gottfried Graber ist hierüber zu befragen. Ebenso 
sind die Nachbarsleute anzugehen über etwaige Wahrnehmungen etc. Auskunft zu geben, ob 
diese Mitteilungen richtig sind. 
Unterschrift: Statthalter Howald 

16. August 1906 Antwort von Landjäger Hirschi auf obigen Befehl 
Gottfried Hasler und Frau Riser, vorgenannt, erklärten auf Befragung, es sei richtig, dass 
Gottfried Graber an jenem Tage auf dem hier vorerwähnten Dach Reparaturen besorgt und 
sich verletzt habe. 
Gottfried Graber sei gegenwärtig in Frohburg bei Olten in der Ernte. Er ist infolgedessen 
abwesend. Er erklärte und dessen Ehefrau auf befragen es sei wahr, dass ihm in der Nacht 
abhin Wäsche gestohlen wurde. Ein Teil davon sei am drauffolgenden Dienstage auf dem 
Felde und nicht dem Dorfe aufgefunden worden. 
Datiert 16. August 1906 Huttwil Hirschi Landjäger 

Vorladung Gottlieb Schär, Zimmermann, Bleienbach 
Dä isch au i Sicherheitshaft cho und nachhär wider entlasse worde. 
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22. August 1906 Bericht an Regierungsstatthalteramt Herzogenbuchsee 
Dienstag, der 21. dies mittags um 1 Uhr wurde von Greub Walter, geb. 92, Pflegekind bei 
Friedrich Leu, Landwirt in Dornegg, auf dem Mordplatz des Johann Schneeberger ein 
grosser 123 cm langer Knüttel gefunden, der wahrscheinlich das Mordinstrument des Täters 
gewesen ist. Derselbe befand sich im Kartoffelfeld im Rütschelengraben neben dem die 
Leiche damals lag in der vierten Zeile gegen Rütschelen zu, ungefähr 10 bis 15 Meter vom 
Wege entfernt. Es ist fast unmöglich, dass der Knüttel von der Leiche weg schräg durch das 
Kartoffelfeld hier ab hat geschleudert werden können. Der Täter muss ein Stück durch den 
Weg hinunter in der Richtung nach Rütschelen gegangen sein und denselben von dort 
hinunter geschleudert haben. Das Loch, wo derselbe auffiel, ist noch jetzt deutlich sichtbar. 
Am kleineren Ende desselben befand sich noch ein weisses Haar angeklebt, das von 
Schneeberger herrührt. Der Knüttel wird auf dem Tit. Regierungsstatthalteramt in 
Langenthal deponiert werden. 
Herzogenbuchsee, 22. August 1906. Aeschlimann, Landjäger 

Dr Statthalter het agordnet, dass dä Sparre gnau ungersuecht und d'Härkunft abklärt wird. 

Am Statthalter si die Sache vom Schneeberger zueghaute worde: Uhr, Silberschale, 
Metallkette, Portemonnaie mit äm Gäut und no angers, im ganze zwöuf Sache. 

27. August 1906 Brief vom Wachtmeister Affolter 
Gestern Sonntag, den 26. August zum Eigentümer der Wiese, Herrn Fritz Leu, Landwirt in 
Dornegg, gegangen. Dieser erzählte mir nun, dass er am Montag, den 13. August bei der 
Guggermatte im Rütschelengraben das Emdgras abgemäht habe. Bei diesem Anlasse habe er 
einen alten, verwitterten Strohhut aufgefunden und weil er gar nicht daran gedacht, dieser 
Hut könnte Beziehung auf den Mörder des Schneebergers haben, habe er den Hut mehrmals 
mit der Sensespitze erfasst und beiseite geworfen. Bei dieser Manipulation sei der Hut 
beschädigt worden, das heisst, er habe mit der Sense Stücke herausgeschnitten. Vor einigen 
Tagen habe er in der Wirtschaft Lüthi zu Bleienbach vom Funde des fraglichen Hutes 
erzählt. Der damals anwesend gewesene Landwirt Mathys sei dann sofort nach dem 
Rütschelengraben gegangen und habe den Hut, welcher ca 200 Meter vom Tatort des 
Mordes auf einer Wiese gelegen, abgeholt und dem Fritz Sollberger übergeben. Dieser Hut 
müsste einige Zeit nachdem das Emdgras schon ziemlich gewachsen, auf die Matte 
gekommen sein, sonst würde er eher entdeckt worden sein. In Rütschelen erkundigte ich 
mich sodann über die Herkunft des Sparrens, mit welchem Gipser Schneeberger getötet 
wurde. 

Von Ulrich Beer, Wirt, erhielt ich die Mitteilung, der Privatier Johann Ulrich Kurth, genannt 
"Beckere Hansüeu", zu nächst seiner Wirtschaft, vermisse seit dem Mordabend seinen 
Sparren zum Wedelenbock. 

So etwa muss der Wedelenbock ausgesehen haben 
mit dessen Sparren (Knüttel) Schneeberger niedergeschlagen wurde 
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Es wurde mir dann auch von einem ehrbaren Bürger als mutmasslicher Täter bezeichnet: 
Johannes Mathys, Ziegeleiarbeiter, wohnhaft auf dem Hubel zu Rütschelen. Derselbe sei ein 
nicht gut beleumdeter Mann, oft in Geldverlegenheit und zudem gewalttätig. Im Fernern 
habe sich derselbe dadurch verdächtig gemacht, dass er behauptet habe, von der Ermordung 
des Schneeberger erst am Montag, 30. Juli in Langenthal Kenntnis erhalten zu haben. Am 
Sonntag sei er immer zu Hause gewesen und habe den ganzen Tag an seinem Velo geputzt. 
Es ist dies eine merkwürdige Tatsache, dass Mathys am Sonntag, den 29. Juli von dem 
Morde nichts gehört haben will und ganz in der Nähe der Wirtschaft Hirsbrunner wohnt und 
zudem die ganze Bevölkerung Rütschelens das Dorf hinauf auf den Mordplatz strömte, was 
er von zu Hause aus habe sehen müssen. Weil Mathys Arbeiter der Ziegelei in Langenthal 
ist, so habe derselbe am Freitagabend auf seinem Heimweg, als er bei der Wirtschaft Beer 
vorbeigegangen, den Gipser und Maler Schneeberger gehört und gesehen. Der Heimweg des 
Mathys führt auch beim Hause des Privatier Johann Ulrich Kurth vorbei, welchem der 
fragliche Sparren vom Wedelenbock weggenommen wurde. Mathys musste jeden Abend, 
wenn er nach Hause ging, den Sparren sehen, denn derselbe lag immer auf dem 
Wedelenbock auf dem Asthaufen auf der Westseite des Weges, welcher beim Hause Kurth 
vorbeiführt. Es wird angenommen, Mathys habe auf dem besagten Asthaufen dem 
Schneeberger aufgelauert und als derselbe den Heimweg angetreten, habe er den Sparren 
ergriffen, sei Schneeberger vorgelaufen und habe ihn im Rütschelengraben totgeschlagen. 
Der auf der Wiese des Landwirts Leu aufgefundene Strohhut gehöre möglicherweise dem 
Mathys, weil angenommen werde, der Mörder habe sich nach Ermordung des Schneebergers 
durch den Rütschelengraben hinabgeflüchtet und habe dabei seinen Hut verloren. 

Dies sind vorläufig die Anhaltspunkte, welche meine Nachforschungen ergeben haben. 
27. August 1906 Affolter, Landjägerwachtmeister 

29. August 1906 Brief des Regierungsstatthalters von Wangen an den von Aarwangen 
Gottfried Mathys, geb. 70, von Rütschelen, ist im Löwen zu Thörigen wegen öffentlichem 
Ärgernis verhaftet worden. 
Er seu au vo dem Mord verzeut ha. Es steif do no meh diesbezüglich i Schribe hin und her. 

6. September 1906 Verhaftungsbefehl 
gegen Gottfried Mathys, Jakobs, der Margerita, geb. Furrer. 
Amthaus Langenthal, 6. September. 
Es wird vorgeführt Gottfried Mathys. 
Frage: Sie wissen weshalb Sie verhaftet sind, nichtwahr? 
Antwort: Ja. Wegen dem Mordfall Schneeberger. Dieser Mord geht mich aber nichts an. Ich 
bin weder der Täter selbst, noch ist mir derselbe bekannt. 
Frage: Wenn Sie nicht selbst der Täter sind, so wissen Sie aus dritter Hand mehr, wer der 
Mörder ist? 
Antwort: Ich weiss sicherlich nichts und habe von niemandem eine Täterschaft. 
Das geit so witer i däm Verhör. Dä het wöue z'Lieschtu gsi si und vo Lieschtu isch 
d'Bestätigung cho, dass das het chönne stimme 
Abgelesen und bestätigt. Unterschrieben: Mathys 

15. September 1906 bis abends um 6 Uhr Abliörung in Thörigen 
mit Lina Hofer, Kellnerin, von Vechigen und Martha Gygax, Jakob Howald, Samuel 
Howald Schweinehändler, alle von Thörigen. 
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30. September 1906 Verbal Statthalter Howald 
Über de Johann Mathys steif abschliessend, dass er nid eso nä umgängliche gsi isch. 
Alsdann ist der Kantonspolizei nach Abschluss der bisherigen Untersuchungsmassnahmen 
der Auftrag erteilt worden, dem verwürfigen Kriminalfall weiter Beachtung zu schenken. 
Langenthal 30. September 1906 Howald 

Hier wohnte Malermeister Schneeberger in Thörigen 
(alte Aufnahme von der Rückseite) 

Anmerkung des Autors: 

Ansicht des Hauses in Thörigen heute 
(Strassenseite) 

Do dermit wär auso dä Mordfall mit de erschte Nachforschige nidergleit. Die Akte si im 
Staatsarchiv unter Signatur 15.4.1829 Dossier 485 äm 1. Band entnoh. 
Jetz chöme Nachforschige us äm 2. und 3. Band. 
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Us em Dossier Gottfried Graber i Sache Raubmord und Diebstahl, aber au us däm vom 
Emil Sohm und dr Elisabeth So/im, geb. Leu, Johann Kurt/, Abrahams: 

18. Dezember 1906 
Do isch i dr Wohnig vom Gottfried Graber än Abhörig gsi vo däm sire Frau. Hauptsächlech 
über Geldaglägeheite. Chue kauft und verchouft, Geisse kauft für 20 Fränkli. De isch do no 
cho, dass söu ä Wösch gstohle worde si. Si hei se gfrogt, werum sie nid Azeig erstattet heige 
wäg dere Wösch. Aber die sig nümm eso wertvou gsi, zum Teu „bös". 
De isch nachhär de Vater gfrogt worde, Jahrgang 33, Zimmerma. Dä het do aus e chli 
bestätiget und gseit, dass sich dä betreffend i de letschte Jahr zum Vorteu besseret heig, 
auso guet ufgfüert (Anmerkung des Autors: Fouglech muess er Jrüecher weniger guet gsi si). 

Abhörung im Schulhaus Lotzwil, nachmittags 2 Uhr 
vo dr Frau Albertine Aebersold (d'Käsersfrau). U dr Fritz Kuert, vorgnannt, het au wider 
müesse Uskunft gä und aus wiederhole. Abefaus dr Johann Kurth, 1844: Ich kann nichts 
anderes sagen, als was ich schon ausgesagt habe. 

Witer het müesse ussäge dr Johann Jost, geb. 83, Briefträger in Rütschelen: 
Ich kam an jenem Freitagabend zwischen 6 und 6 ½ Uhr in die Wirtschaft Beer und trank 
ein Pfefferminz. Ich war nicht lange dort. 

De Gottfried Leuenberger, vorgnannt, het au wieder müesse atrabe und natürli dr Beer Ueli 
u dr Lehrer Dürig. 

Im Schloss Aarwangen erfolgten die Voruntersuchungen 

19. Dezember 1906 Schloss Aarwangen 
Der vorgenannte Gottfried Graber wird vorgeführt. Er isch gfrogt worde: 
Ihr wisst warum Ihr verhaftet seid? Ja. Wegern Mord in Rütschelen. Wollt Ihr zugeben, den 
Mord begangen zu haben? Nein, ich bin unschuldig. Habe nichts gemacht. Ich habe an 
diesem Tage den Schneeberger mit keinem Auge gesehen. U.s.w. 
Es isch aus wieder düregfrogt worde, sibe Site lang. De chunt nachhär: 
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Haftbelassungsbeschluss 
Gottfried Graber, vorgenannt, ist beschuldigt und lebenslänglich Zuchthaus gefordert. Im 
Interesse der Untersuchung wird beschlossen, denselben in Haft zu belassen. 

19. Dezember 1906 Brief an Richter Hopf Statthalteramt Langenthal 
von Johann Kurth, Rütschelen. Dä tuet äm Gottfried Graber do es guets Zügnis ussteue, 
dass er bi ihm gschaffet heig u ganz sicher uschuldig sig. 

19. Dezember 1906 Vorladung 
1. Gottfried Kurth, Johannes des alt Gemeindepräsidenten im Rütschelengraben. 
2. Dessen Bruder. 
Beide Aussagen nicht von Bedeutung. 

Freitag 21. Dezember 1906 Schloss Aarwangen Vorladungen vormittags 
Käser Aebersold, Emil Sohm Viehhändler, Johann Ulrich Zingg, Isaak Wälchli Landwirt 
(Joschthanse), Ernst Leu und Walter Leu (die zwei Buben, die den Toten aufgefunden 
haben), alle in Rütschelen. Die Befragten: 
1. Gottfried Aebersold Käser (Aussage ohne neue Erkenntnisse) 
2. Emil Sohm, Viehhändler. Er muss Auskunft über Graber wegen eines Kuhhandels geben; 
er wurde auch befragt, ob dieser Graber „solide" sei. 
Antwort: Er nimmt etwa sein Schnäpschen. Ich hätte aber nie bemerkt, dass er viel Geld 
ausgegeben hätte. 
Frage: Habt Ihr weitere Verdachtsgründe gegen den? 
Antwort: Ich habe keine Gründe dafür. 
Frage: Ihr habt Euch aber doch gegenüber Wachtmeister Affolter in dieser Weise geäussert. 
Antwort: Es fiel mir auf, dass er auch nach dem Morde die 200 Franken bezahlte. 
Frage: Ist Ihnen bekannt, dass Graber die Kuh wegen Geldverlegenheit hat verkaufen 
müssen? 
Antwort: Ich habe keinen Grund zu dieser Annahme. 
Sohm wurde weiter gefragt, ob er sagen könne, was er (Graber) für einen Hut getragen habe 
in diesem Sommer. 
Antwort: Das könnte ich nicht. ,,Füra mit öppis Schöns". 
Dem Zeugen wird der gefundene Hut vorgewiesen. Sohm sagt aus: Ich könnte absolut nicht 
sagen, ob dies der Hut des Betreffenden sei. 
Bestätigt und abgelesen: Emil Sohm 

3. Johann Ulrich Zingg, geboren 1831. Er konnte nichts Neues sagen. 
4. Isaak Wälchli, geb. 1848, Weber und Landwirt, in Rütschelen. Nur kurze Aussage. Über 
den Hut konnte er auch keine Angaben machen. 
5. Die beiden Knaben waren nun an der Reihe, konnten aber auch nichts Neues sagen. 

Nach Vorladung abgehört: 
Jakob Lanz, geb. 1862, Wegmeister. Er musste ebenfalls Auskunft über den Hut geben, aber 
auch er konnte nichts Näheres dazu sagen. 
Frieda Sohm 1884, Jakobs auf dem Spiegelberg: Ich ging am Samstagmorgen am Tatorte 
vorbei und sah damals die Blutlache. Ich erschrak, sah mich um, sah aber den toten 
Schneeberger nicht und setzte meinen Weg fort nach Thörigen. Am Abend sah ich die Lache 
wieder, jedoch nichts Weiteres. 
Johann Kurt, geb. 1845, Gemeindepräsident, muss bestätigen, dass Graber zur Tatzeit im 
Wil gedachdeckert habe. Er wurde nach den Werkzeugen befragt. Diese seien im 
Spiegelberg deponiert gewesen. Er wird ebenfalls befragt über den Hut, den Graber zu 
dieser Zeit getragen haben soll. Aber er hatte sich dessen nicht geachtet. 
Frage: Ist es nicht richtig, dass Graber einen etwas unheimelichen Eindruck macht? 
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Antwort: Es ist richtig, dass er nicht gerade ein freundliches Aussehen hat und ich glaube 
auch, dass dies der Grund war, dass sich der Verdacht auf seine Person lenkte und das vom 
Käser Aebersold auszugehen scheint. 
Anmerkung: Diese Befragungen umfassen ganze fünf Seiten. 

Es folgen Befragungen 
von Elise Steiner, geb. Ryser, von Gottfried Hasler, geb. 1859, Weber, und von Johann 
Mathys, geb. 1862, Ziegeleiarbeiter. 

27. Dezember 1906 Verbal 
Nach der Abhörung des Gemeinderatspräsidenten Kurth wird demselben eindringlich 
vorgestellt, dass die Nachforschungen der Bezirksbehörden in Bezug auf den Mordfall 
bisher durch die Gemeindebehörde von Rütschelen zuwenig unterstützt worden seien. Es 
wird demselben auch verboten, in selbständiger Weise Untersuchungen zu veranstalten, wie 
dies in Bezug auf die Erhebung wegen des Hutes bei Frau Graber geschehen ist. Das 
Vorgehen der Bevölkerung in Rütschelen lasse überhaupt an Objektivität sehr zu wünschen 
übrig. Es sei Sache des Untersuchungsrichters, jede Einzelheit in unparteiischer Weise 
aufzuklären. Dagegen sei speziell die Ortspolizeibehörde verpflichtet, dem 
Untersuchungsrichter von allen Wahrnehmungen, welche zur Aufklärung dienen können, 
unverzüglich Mitteilung zu machen. 

Verfügung vom 27. Dezember 1906 
Laut Bericht des Landjägers Hirschi ist der Privatier Johann Ulrich Kurth in Rütschelen 
infolge Alters und Unpässlichkeit nicht im Stande in Aarwangen zu erscheinen. Es wird 
verfügt, derselbe ist in seiner Wohnung abzuhören. 
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Ausschnitt aus dem nachfolgenden Originalrapport von Wachtmeister Affolter 
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28. Dezember 1906 Rapport 
der Kantonspolizei an Regierungsstatthalteramt Aarwangen in Langenthal 
Angeschuldigter: Sohm Emil, Viehhändler und Metzger in Rütschelen 
Anzeiger: Affolter Wachtmeister Langenthal 
Vergehen: Raubmord 
Tatbestand: 
Seit der Verhaftung des Gottfried Graber als Angeschuldigter des Mordes des Johann 
Schneebergers, Maler in Thörigen, stellte ich mir auch fernerhin zur Aufgabe, in Sachen 
weiter nachzuforschen. Heute Freitagvormittag kam ich nun bei meinen Nachforschungen 
zu Gottlieb Kurth (Gibuliebu), Landwirt, im Flösch zu Rütschelen, geboren 1860, ledigen 
Standes, welcher an der Beerdigung seines Bruders Robert am 19. November abhin 
gegenüber dem angeschuldigten Sohm die Äusserung getan haben sollte, als letzterer eine 
lächerliche Mine machte: Du kannst lachen, es ist jetzt ein Zeuge weniger. Da Kurth mich 
persönlich kannte, so fragte ich ihn sogleich, ob er an der Beerdigung seines Bruders Robert 
wirklich eine solche Äusserung gegen Sohm gemacht habe und als er mir dies bejahte, teilte 
ich ihm mit, dass er und sein Bruder bei einem Teile der Bevölkerung im Verdachte stehen, 
den Maler Schneeberger ermordet zu haben und es sei nun seine Pflicht und liege in seinem 
eigenen Interesse in Sachen des Mordes, was ihm zu Gebote stehe, Auskunft zu geben. 
Kurth erklärte sich sogleich bereit, in Sachen alles zu deponieren, was er wisse, gesehen und 
gehört habe. Er machte mir noch die Bemerkung, ich komme ihm zur gelegenen Zeit, da er 
mir Mitteilungen zu machen habe, sonst würde er nächster Tage den Herrn 
Regierungsstatthalter aufgesucht haben. Gegenwärtig sei er ein wenig aufgeregt, weil Frau 
Wälchli, Maurers und Steinhauers, ihm heute morgen ebenfalls mitgeteilt habe, er stehe bei 
den Leuten im Verdacht, den Mord begangen zu haben. Hierauf erzählte mir Gottlieb Kurth 
nachstehenden Tatbestand: 
In der Nacht vom Freitag auf Samstag, den 27. auf 28. Juli abhin, im Kalender habe ich ein 
Zeichen gemacht, war mein Bruder Robert unpässlich und wir waren bereits wieder wach. 
Vom Gaden, unserer Schlafstätte aus, hörten wir, dass Lehrer Dürig auf dem Wege nach der 
Dornegg, im Rank beim Hause Lanz, mit lauter Stimme zu einem Manne sagte gute Nacht 
und dann dem Dorfe zuging. Ringsum bellten die Hunde bei den Häusern. Weil es mich 
nötigte zu „schiffen", so stund ich auf und begab mich hinab vor mein Haus. Während ich 
meine Notwendigkeit verrichtete kam ein Mann ganz leise anher gelaufen. An der südlichen 
Ecke des Hauses, bei einem Haufen zusammengelegter Steine, blieb er eine kleine Weile 
stehen. In diesem Moment bewegte sich der von Lehrer Dürig verabschiedete Mann nach 
Dornegg weiter. Nach dem Marsche und dem lauten Auftreten des Mannes nahm ich an, er 
sei betrunken. Der bei meinem Hause stehengebliebene Mann ging dann auch weiter, seinen 
Kopf nach dem Dorneggweg gerichtet. Er lief vor meinem Hause und vor mir vorbei, ohne 
mich zu sehen, und blieb dann auf dem Fusswege nach Oberbützberg oder Grabenhohle auf 
eine Distanz von vier, ca. fünf Metern von meinem Hause entfernt wieder stehen. Beim 
Vorbeigehen dieses Mannes hatte ich das Gefühl, derselbe suche leise auf den Boden 
aufzutreten, um nicht Lärm zu machen. Ich beobachtete den Mann bei der dunklen Nacht, so 
genau ich konnte und an seinem Marsche und seinen Bewegungen an, glaubte ich ihn auch 
zu erkennen und sagte zu mir selbst, das ist der Miuer, Emil Sohm, Viehhändler und 
Metzger in Rütschelen. Ich ahnte damals nichts Böses und glaubte, weil Sohm Mitglied des 
Burgerrates von Rütschelen sei, er gehe nach dem Burgerwald, um Holzfrevlern 
aufzupassen. Als ich wieder zu Bette ging, erzählte ich das Vorgefallene meinem jetzt 
verstorbenen Bruder Robert. Wie der Mann damals bekleidet war, konnte ich bei der 
Dunkelheit der Nacht nicht erkennen. Es mag gegen 2 Uhr morgens gewesen sein, als sich 
diese Begebenheiten abspielten, denn der Nachtzug, welcher Langenthal um 1 ½ Uhr 
verlässt, fuhr gerade in der Richtung Wynigen zu. Als die Tageshelle anfing stand ich und 
mein Bruder auf und begaben uns vor das Haus. Etwas nach 4 Uhr, vielleicht um 4 ½ Uhr, 
an die Uhr habe ich nicht gesehen, kam Emil Sohm ohne Kopfbedeckung, die Hände auf 
dem Rücken, in Werktagskleidern gekleidet, Grisshose, rote Grissstrümpfe und in 
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Halbschuhen daher. Ich stand an der südwestlichen Ecke meines Hauses, als mein Bruder 
Robert, welcher vor dem Hause war, zu ihm sagte, wo bist Du schon gewesen? Beim 
Metzger Köbu in Bettenhausen, gab Sohm zur Antwort. Mein Bruder rief ihm dann zu: Du 
bist ein „Herrgottsdonner Lugner". Dann: Wenn Du nur nach Bleienbach gehst, so ziehst Du 
schon den langen Frack an. Mit den Worten, so komme ich wenigstens von Oberbützberg 
her, schritt er währschaft und schnell bei mir vorbei dem Dorfe zu. Meinem Bruder machte 
ich sodann wegen seiner beleidigenden Aussprache gegenüber Sohm Vorwürfe. An etwas 
Weiteres dachte ich nicht. 
Am Sonntagmorgen, den 29. Juli kam ich mit einem Fuder Gras bei der Wirtschaft Beer 
vorbei, als Beer von Wirt Hirsbrunner gefragt wurde, um welche Zeit ist er fort, worauf Beer 
erwiderte, um 12 Uhr. Mit lächelndem Munde ging dann Hirsbrunner seiner Wirtschaft zu 
und ich fragte den Wirt Beer, wer gesucht würde. Er gab mir aber keine Antwort und trat in 
seine Wirtschaft ein. Weiter oben im Dorf hielt ich mein Gefährt wieder an, um den Fritz 
Leu, Zimmermann, zu fragen, wer gesucht würde. Derselbe gab mir zur Antwort, ,,so ä 
sturme Herrgottsdonner Moler vo Thörige, wo mitts i dr Nacht umenang stürmt". Als ich zu 
Hause ausgespannt hatte, kam der Bannwart Albrecht Wälchli eiligen Schrittes von 
Oberbützberg durch den Fussweg dahergelaufen und ging ohne ein Wort zu sagen bei 
meinem Hause und bei mir vorbei. Kurze Zeit nachher kam er mit Hans Leuenberger Sohn 
und mit noch anderen Mannspersonen vom Dorfe her wieder zurück. Einer von den letztem 
sagte dann zu mir, in der Grabenbohle liege ein Toter, worauf ich ohne weiteres sagte, das 
ist jedenfalls der Maler Schneeberger, welcher gesucht werde. Mein Bruder Robert ging 
dann auch auf die Mordstätte und als er zurückkam sagte er zu mir, ,,dä Herrgottsdonner 
Miuer (Emil Sohm) hat migottseu dr Schneebu töt". Als am Nachmittag alles nach dem 
Mordplatz strömte, auch die Landjäger und Gerichtspersonen, und ich im Begriffe war, auch 
zu gehen, kam Emil Sohm daher und sagte zu mir, wo willst Du hin? Auf die Mordstätte war 
meine Antwort. Als Sohm darauf erwiderte, er gehe auch, habe er (Gottlieb Kurth) kurz 
kehrt gemacht und sei in die Wohnstube gegangen, um eine Zigarre anzuzünden. Er sei dann 
auf dem Ofen gesessen und sitzengeblieben. Als ich bei meinem Bruder in der Küche 
vorüber ging, sagte dieser scherzend zu mir, ,,gang nur mit em Sohm, si nähme näch de 
zäme". Weil ich den Sohm als Täter betrachtete und weil er mir noch verwandt ist, bin ich 
dann nicht auf den Tatort gegangen. Auch Sohm sei nicht gegangen. Wenigstens habe man 
es ihm so gesagt. Aufgefallen ist mir seither, dass Sohm die Kleider, welche er an jenem 
Sonntagmorgen getragen, nicht mehr trägt und dieselben am darauffolgenden Tage durch 
seine Frau hat waschen lassen. Über letztere Tatsache kann dann Frau Wälchli, Bannwarts, 
genauer Auskunft geben. Für diesen letzten Fall führt Unterzeichneter auch als Zeuge an: 
Johann Mathys (Lebäch Schriner), Schreiner, im Flösch in Rütschelen, welcher im Stande 
sein wird, noch weitere Zeugen in Sachen anzugeben. Letzten Herbst als mein Bruder 
Robert eines Tages vom Dorfe heimkam, sagte er zu mir, jetzt habe er dem 
Gemeinderatspräsidenten Kurth alles, was auf die Täterschaft der Ermordung des 
Schneeberger Bezug habe, gesagt und ihm erzählt, was wir in jener Nacht gehört und 
gesehen haben. Auf die Bemerkung hin, er hätte das nicht tun sollen, sagte er zu mir, wenn 
ich sterben sollte, so könnte man noch auf dich loskommen, denn der Miuer ist ein Schalk. 
Weitere Angaben kann ich in Sachen nicht machen, bin aber bereit, dieselben mit dem Eide 
zu erhärten. Nach diesem Tatbestand trifft die grösste Schuld den Gemeinderatspräsidenten, 
dass man nicht eher auf diese Spur kam. Präsident Kurth hat bis dahin Stillschweigen 
beobachtet,ja er hat sich vielmehr bemüht, Verhaftete freizumachen oder zu bekommen. Ein 
solcher Gemeindevorsteher, welcher Geheimnisse eines Verbrechens, Mordes verheimlicht, 
sollte sofort in Untersuchungshaft gezogen werden, weil es im Interesse der Untersuchung 
liegt und weil er als hartgesottener Sünder nur auf die Weise zur Wahrheit zu bringen ist. 
Seit der Ermordung des Schneeberger wurde mir viel und oft gesagt, Präsident Kurth suche 
alles zu unterdrücken und zu verheimlichen und das hat er auch in vollstem Masse getan. 
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Weiter steht im Rapport Affolter die folgende Angelegenheit, die mit dem Mordfall nichts 
zu tun hat, aber aus diesem bekannte Personen erwähnt: 
Im Winter 1905/06 starb in Rütschelen ein Mathys - Tischmacher Fridu genannt. Am Abend 
vor seinem Tode soll Sohm Viehhändler und ein Hermann im Wil zu Rütschelen zu dem 
Tischmacher Fridu gegangen sein und ihm eine Kuh um Franken 200 abgekauft haben. 
Sohm habe alsdann die Kuh sogleich bezahlt und sei dann mit Hermann weggegangen. Bei 
Mathys, dem Tischmacher Fridu, seien noch anwesend gewesen: der verhaftete Gottfried 
Graber, Gottlieb Kurth Taglöhner, gewesener Wegmeister, und der sogenannte Hubei 
Ruedi. Die Franken 200, welche Mathys für die verkaufte Kuh eingenommen, seien ihm 
dann noch an jenem Abend gestohlen worden. Als Täter dieses Diebstahls wird vom 
Publikum der verhaftete Gottfried Graber bezeichnet, welcher dem Mathys am Krankenbett 
abgewartet habe. Die Frau des Mathys wohne jetzt im Kanton St. Gallen. In dieser 
Angelegenheit kann ich noch keine näheren Details angeben, weil ich zur Nachforschung, 
seit dem ich hievon Kenntnis erhalten, zu wenig Zeit hatte. 

Langenthal, den 28. Dezember 1906 Affolter, Wachtmeister 

29. Dezember 1906 Abhörung 
Gottfried Graber, vorgenannt, musste des Langen und Breiten Auskunft geben, was für 
einen Hut er getragen habe. 
Es ergab sich, dass der besagte Hut auf seinen Kopf passte. 

29. Dezember 1906 Ausdehnungsbeschluss 
Der Untersuchungsrichter begab sich heute Samstag, den 29. Dezember 1906 nachmittags 
3 Uhr auf das Regierungsstatthalteramt Langenthal. Dort erhielt er Kenntnis, von dem durch 
Wachtmeister Affolter dem Regierungsstatthalteramt eingereichten Rapport vom 
28. Dezember 1906, wonach gegen Emil Sohm, Viehändler, schwerwiegende 
Verdachtsmomente in Bezug auf die Täterschaft bestünden. 
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Hier wohnte Emil Sohm, genannt „Miuer" 
Das Haus im Flösch wurde 1998 abgebrochen 
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29. Dezember 1906 Hausdurchsuchungs-Protokoll 
In Ausführung des vorstehenden Beschlusses begibt sich das unterz. Gerichtspersonal in 
Begleit des Landj. Wachtmeister Affolter und Landj. Hirschi in die Wohnung des 
angeschuldigten Emil Sohm. 
Derselbe befindet sich momentan in der Sehaal (Schlachthäuschen). Er wird herbeigerufen 
und es wird ihm der Hausdurchsuchungs- und Verhaftungsbefehl ablesend eröffnet. Der 
Verhaftungsbefehl wird ihm übergeben. Sodann findet mit Beginn 4 Uhr 30 eine genaue 
Hausdurchsuchung statt. 
Im vordem Wohnzimmer, in welchem zur Zeit der Vater Johann Sohm krank im Bette liegt, 
werden insbesondere 4 ½ Paar Schuhe und 10 Hüte mit Beschlag belegt. Einzelne derselben 
werden von Frau Sohm unter Aufsicht aus andern Zimmern herbeigeschafft. Frau Sohm 
behauptet, dass ihr Mann nie Halbschuhe gehabt, es seien keine solchen Männerschuhe im 
Hause. 
Die Hausdurchsuchung im Nebenzimmer, in der Küche, im Küchenstübchen und im Gaden 
bringt keine solchen zu Tage. Es werden im Wohnzimmer und im Gaden einige 
Kleidungsstücke mit Beschlag belegt: 6 Strohhüte, 4 Filzhüte, 1 Tuchkappe, 3 ½ Paar 
Mannsschuhe, 1 Paar Halbschuhe (auso doch Haubschue!), eine Anzahl Kleidungsstücke 
(vergleiche im Übrigen das später hierüber aufzunehmende Inventar). 

Der Zahlungsverkehr erfolgte oft mit solchen Wechseln 

Im Wohnzimmer werden im Sekretär eine Anzahl Briefe, Rechnungen, Quittungen, 
Wechsel, Notizbücher, sowie andere Gegenstände (infolge vorgerückter Zeit und dem 
Umstand, dass sich in der Stube der schwerkranke Johannes Sohm befindet, kann eine 
genauere Sichtung erst später vorgenommen werden) mit Beschlag belegt. Dieselben werden 
apart in einen Schultornister verpackt; die Kleidungsstücke, Hüte, Schuhe, samt Tornister, in 
einem von Frau Sohm herbeigeschafften Sack. An Geld fand sich im Sekretär in einer 
Kassette einige Franken und Münzen vor. Dem Verhafteten wurden abgenommen Fr. 31.20 
in Fünffrankenstücken und Münzen im Portemonnaie, Fr. 50 in einer im Taschenkalender 
enthaltenen Note. Das Geld wurde der Frau Sohm übergeben. 
Die beschlagnahmten Gegenstände werden zur näheren Untersuchung auf das Unters.
Richteramt verbracht. Die Zeit ist inzwischen vorgerückt. Der zweite Teil der 
Hausdurchsuchung musste bei Lampenlicht vorgenommen werden. 
Auf der Nordseite des Hauses ist die Sehaal angebaut. Es findet sich dort frisch 
geschlachtetes Fleisch und Metzgerwerkzeug. 
Aktum Rütschelen, den 29. Dezember 1906 nachmittags; Schluss der Hausdurchsuchung 
abends 6 Uhr. Der Untersuchungsrichter: Kasser 

sig. Frau Sohm Der Gerichtsschreiber: ? 
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Gibuliebus Haus im Flösch 
Hier beobachteten die Gebrüder Kurth, wie Emil Sohm in Richtung 

Rütschelengraben ging und später wieder zurückkam 

31. Dezember 1906 Schloss Aarwangen 
Auf amtliche Ladung erscheint: Gottlieb Kurth, geb. 1860, Landwirt in Rütschelen 
(Gibuliebu genannt). Derselbe deponiert: 
Frage: Was seid Ihr von Beruf? 
Antwort: Landwirt, aber nümme lang. 
Frage: Warum? 
Antwort: Sie bei mir scho wüescht gseit centume. I bi nümme sicher dobe und wot 
verchoufe. 
Frage: Warum habt Ihr die Sache nicht noch zu Lebzeiten Eures Bruders gesagt? 
Antwort: Wir wollten still sein, so lange man konnte, auch hat niemand gefragt. 
Frage: Aber Ihr habt doch da und dort etwas verlauten lassen. 
Antwort: Ich musste zuletzt etwas sagen, weil ich bemerkte, dass die Leute auf jenen Ecken 
Verdacht hatten, wo ich auch wohne. 
Frage: Habt Ihr dem Sohm bei der Beerdigung gesagt, er könne jetzt wohl lachen, es sei jetzt 
ein Zeuge weniger? 
Antwort: Nein, das habe ich ihm nie gesagt. Das ist nachher von den Leuten erfunden 
worden. Beim Heimweg von dem Friedhof in Lotzwil ging ich mit meiner Schwester. Beim 
Hinweg ging ich hinter dem Wägelein. Auf Frage: Ich glaube auch nicht, dass ich sonst 
diese Bemerkung einmal gemacht habe. 
Frage: Hat Ihr Bruder der Schwester auch etwas von der Sache gesagt? 
Antwort: Ich habe sie gefragt, aber sie hat gesagt, sie wisse nichts. 
Frage: Will sie nichts wissen, hat sie etwa nur ausweichend geantwortet? 
Antwort: Sie wird es auch haben, wie alle andern oben. Es will niemand etwas sagen. 
Vorher bin ich in Lebensgefahr gewesen und jetzt auch wieder. 
Frage: Warum vorher? 
Antwort: Weil er gewusst hat, dass wir es wissen. 
Frage: Haben ihn andere auch noch gesehen? 
Antwort: Ich bin überzeugt, dass ihn andere auch noch gesehen haben, aber wenn man mit 
ihnen darauf zu sprechen kommt, so heisst es immer: ,,1 weiss nüt, i weiss nüt". 
Frage: Könnt Ihr einen bestimmten Namen nennen, von solchen, die es wissen könnten? 
Antwort: Der Schnyder Fritz, d.h. Fritz Kurth, Schneider. Dieser war immer um diese Zeit 
schon auf, oft schon vorher. Aber er ist auch nahe mit Sohm verwandt. 
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Frage: Sind noch andere dort? 
Antwort: An jener Reihe wohnt auch Wälchli, Bannwart. Ich weiss aber nicht, ob er etwas 
we1ss. 
Frage: Könnte sich der verstorbene Bruder Robert nicht noch an jemand anders gewendet 
haben, als an den Gemeinspräsidenten? 
Antwort: Das ist möglich, am ehesten an Fritz Kurth, Schneider, da er gewöhnlich sonntags 
zu diesem hinüber ging. 
Frage: Teilen Sie mir jetzt noch einmal alles mit, was Ihr in dieser Sache wahrgenommen 
habt. Vorher noch die Frage: Ihr habt aber doch dem Wachtmeister Affolter gesagt, Ihr 
hättet an der Beerdigung des Bruders Robert die Äusserung gegen Emil Sohm getan: Es sei 
jetzt ein Zeuge weniger u.s.w. 
Antwort: Ich habe dem Wachtmeister damals gesagt, es könne möglich sein, dass ich die 
Äusserung getan hätte. Ich habe aber seither die Schwester gefragt, ob wir nicht zusammen 
nach Hause gegangen seien. Sie sagte ja, aber sie könne sich nicht besinnen, dass ich so 
etwas gesagt habe. Beim Hinuntergehen hätte es sich ja nicht geschickt, dass ich zu 
jemandem gesprochen hätte. 

Der Zeuge deponiert weiter: Mein Bruder und ich schliefen im Gaden zusammen in einem 
Bett. Wir besitzen zwei Betten. Da wir aber die Haushaltung selber machen, war das Bett 
eher gemacht, wenn wir nur in einem schliefen. Mein Bruder trank hin und wieder zu viel, 
besonders an Sonntagen, dann liess ich ihn nicht zu mir, d.h. ich ging dann in das andere 
Bett oder während des Heuets bei schönem Wetter aufs Heu. Sonst wohnte niemand im 
Hause, jetzt bin ich ganz allein. 
In jener Nacht, als Schneeberger ermordet wurde, hörte ich die Hunde bellen. Die Hunde 
taten überhaupt so wüescht, dass man nicht schlafen konnte. Ich ging im Hemd hinaus und 
„schiffte" bei der Hausecke, d.h. nicht in der Hausecke, sondern gerade bei der Treppe unten 
bei der Einfahrt ins Tenn. Es war eine finstere Nacht. 
Frage: Wieviel Uhr war es? 
Antwort: An die Uhr schaute ich nicht. Ich schätze etwa gegen 2 Uhr. Ich hörte nämlich die 
Bahn. Man hört sie immer etwa um diese Zeit deutlich rasseln in der Richtung gegen 
Thörigen-Herzogenbuchsee. Nach welcher dieser Zug fährt, weiss ich nicht. Ich habe dem 
Wachtmeister gesagt, es sei der Zug gewesen, welcher um 1 Uhr 30 Langenthal verlasse. Er 
hat das dann wahrscheinlich nachgeschaut oder sonst gewusst. Ich sagte ihm nur, es sei der 
Zug, welchen man um jene Zeit höre. Wie die Züge fahren, weiss ich nicht. 
Frage: Wisst Ihr genau, dass es in jener Nacht war, als Schneeberger ermordet wurde? 
Antwort: Ja. Ich habe in der Brattig (Kalender) einen Strich gemacht und dazu notiert, dass 
Schneeberger damals ermordet worden sei. 
Frage: Wann machtet Ihr diesen Strich? 
Antwort: Als man gewusst hat, dass Schneeberger ermordet worden sei. Ich zeichne etwa 
solche Sachen hinein, es ist viel solches darin. 

Ausschnitt aus der Brattig mit dem Vermerk über den Mord am 27. Juli 1906 
Siehe auch Seiten 52 und 53 

Auf Seiten 33/34 befindet sich ein Rütscheler Ortsplan aus dem Jahre 1882 
ergänzt von Geometer Weber mit den für den Raubmord wichtigen Anhaltspunkten 
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Dem Zeugen wird der Übersichtsplan der Gemeinde Rütschelen 1882 vorgelegt. 
Derselbe erklärt die Situation der Häuser im Flösch und deponiert: 
Das Scheuerwerk unseres Hauses liegt gegen Norden, gegen Süden das Stubenwerk. Gegen 
Süden sind auch die Fenster des Gadens, die Treppe auf der Westseite, sie steigt von Nord 
nach Süd an. Der untere Treppenanfang ist gerade beim Tenneingang. Das Haus liegt nicht 
an dem Weg von Rütschelen nach dem Graben, sondern an einem Seitenweg, von welchem 
dann der Fussweg nach Oberbützberg abgeht. Wenn ich von meinem Hause nach 
Oberbützberg will, so gehe ich nicht mehr durch das Grabensträsschen, sondern kann von 
meinem Hause direkt durch den Fussweg gehen. Der bessere auf dem Plane gezeichnete 
Weg ist ein Feldweg, um auf das Land zu fahren. Wenn ich von meinem Hause aus nach 
Oberbützberg gelangen will, so gehe ich zuerst auf dem Fussweg, der gerade auf der 
anderen Seite des Weges von meinem Hause aus durch das Land führt. Dieser Fussweg führt 
dann zum Feldweg, welcher vom Grabensträsschen abzweigt und man benützt dann diesen 
Feldweg, läuft einige Zeit dem Flöschwald entlang, man kann einfach durch den Wald ins 
Bützbergloch hinunter laufen. 
Frage: Das Grabensträsschen liegt also nicht an Eurem Haus? 
Antwort: Nein, es geht oben durch. 
Frage: Habt Ihr den Schneeberger und Dürig gesehen? 
Antwort: Nein, ich hörte sie vom Bette aus, wie sie einander Gutenacht sagten. Den 
Schneeberger kannte ich dem Sprechen nach nicht, dagegen erkannte ich den Dürig an der 
Stimme. Als ich hinunter ging, hörte ich den Schneeberger durch das Strässchen „trotten". 
Gesehen habe ich ihn nicht, es war zu dunkel. 
Frage: Wie waret Ihr bekleidet, als Ihr hinunterginget? 
Antwort: Ich ging, wie ich war, im farbigen Hemd. Im Sommer mache ich es immer nur so, 
wenn ich hinaus muss. 

Auf die Aufforderung, weiter zu erzählen, deponiert der Zeuge: 
Ich sah nun einen Mann durch den Weg kommen. Er kam in der Richtung vom Hause des 
Schneiders Kurth her. Ich sah ihn aber erst, als er bei den Steinen stillstand, welche bei 
meiner südwestlichen Hausecke aufgebeigt sind. Gerade gegen diese Ecke zu habe ich auf 
der Westseite ein kleines Schöpfchen, in welchem auch die Gadentreppe ist. Ich war bei der 
Einfahrt in das Tenn, gerade da, wo das Schöpfchen aufhört, in der Dachtraufe. Man konnte 
mich im Dunkeln des Schöpfchens nicht sehen und ich habe mich auch nicht gezeigt, schon 
weil ich nur im Hemde war. 
Frage: Ist Euch an dem Manne etwas aufgefallen? 
Antwort: Ich dachte nichts Weiteres dabei. Ich sagte mir nur, das ist der Miul (Miuer). Er ist 
im Burgerrat, vielleicht ist etwas los wegen Holzfrevlern. 
Frage: Was trug er für Kleider? 
Antwort: Ich habe das nicht gesehen, es war zu finster. 
Frage: Trug er einen Hut? 
Antwort: Ich habe mich nicht geachtet. Ich sah nur, dass da einer steht und weitergeht. 
Frage: Habt Ihr ihn denn deutlich erkannt? 
Antwort: Nein, ich habe das schon dem Wachtmeister gesagt. 
Frage: Aus was habt Ihr denn geschlossen, dass es Emil Sohm sei? 
Antwort: Der Fasson nach und dem Gehen nach und dann dachte ich auch wegen den 
Holzfrevlern. Der sei Burgerrat, das stimme. 
Frage: Habt Ihr das Gesicht gesehen? Antwort: Nein. Frage: Was ging dann weiter? 
Antwort: Von dem Steinenweg lief der Betreffende auf den Bützberg-Fussweg. Vielleicht 
etwa 30 Meter hinauf blieb er wieder stehen. Es schien mir jetzt und schon vorher habe er 
dem, welcher auf der Strasse dahin trottete, nachgeschaut oder nachgehorcht. Ich schloss aus 
seiner Figur und weil man denjenigen auf der Strasse so gut hörte, der andere trat leise auf, 
deswegen kam ich auch auf den Gedanken, es passe jemand den Holzfrevlern auf. 
Frage: Gehen die Burgerräte oft so nachts in den Wald? 
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Antwort: Nein, sonst nicht und ich habe sonst auch wenig gehört, dass in jenem Wald 
gefrevelt worden wäre. 
Frage: Was ging weiter? 
Antwort: Ich bemerkte noch, wie er weiter durch den Fussweg ging. Er ging leise und 
schnell. Ich ging wieder hinauf. 
Frage: War der Bruder auch wach? 
Antwort: Ja. 
Frage: Habt ihr ihm etwas gesagt? 
Antwort: Ja. Ich sagte ihm, der Miu sei da durchgegangen und einer sei oben 
durchgestolpert. Ich sagte es scheine es sei der Miu gewesen. Wir sagten noch, es könnte 
wegen Holz sein. Es gehe aber doch niemand Holz stehlen. 
Frage: Was haben Sie weiter wahrgenommen? 
Antwort: Wir stunden morgens immer früh auf. Ich stehe im Sommer immer bei 
Tagesanbruch auf. Mein Bruder Robert gewöhnlich etwas später, wenn es ihn ankam, stund 
er aber auch früh auf. Damals, das heisst am Tage nach dem Morde, waren wir beide 
zwischen 4 und 4 ½ Uhr unten. Mein Bruder kam gerade vom Brünnlein her, welches auf 
der anderen Seite der Strasse westseits gegenüber dem Tenn ist. Er war fast im Schopf. Ich 
stund zu vorderst im Schopf in der südwestlichen Hausecke. Ich kann nicht mehr sagen, ob 
ich gerade die Sense in der Hand hatte oder was ich tat. Der Bruder hatte Wasser geholt, um 
zu kochen. Er kochte gewöhnlich. Es hatte gerade stief getaget. Ich habe auf einmal den 
Emil Sohm (Miuer) daherkommen sehen. Er lief gerade aus dem Bützberg-Fussweg in den 
Weg. Ich habe ihn nicht von weitem gesehen, da ich gerade durch den Schopf kam. Ich 
glaube auch nicht, dass ihn mein Bruder lange vorher gesehen hat. Ich hörte, wie mein 
Bruder zu Sohm sagte, wo er schon gewesen sei. Dieser antwortete: bim Metzger Köbel 
usse. Dieser ist Händler in Bettenhausen. Wie er sonst heisst, weiss ich nicht. Ich habe ihm 
auch schon einmal ein Kuhli abgekauft. Mein Bruder bemerkte in seiner Art: Du bischt e 
Donners Lugihung. Du leisch wenn ume go Bleiebach geisch dr läng Frack a. Emil Sohm 
bemerkte darauf: I chume ömel vo Bützberg noche. Sohm ging dann schnell weiter das 
Strässchen durch. 
Frage: Habt Ihr nun noch mit dem Bruder gesprochen, warum wohl Sohm so früh auf dem 
Wege sein könnte. 
Antwort: Nein. 
Frage: Gar nichts? 
Antwort: Nein. Jeder machte seine Sache. He, ich sagte ihm, was er die Leute so azgaschiere 
heig. Es schien mir nicht recht, dass er ihn so grob angefahren hatte. 
Frage: Was hatte Sohm für Kleider an? 
Antwort: Er trug Werktagskleider. 
Frage: Was trug er für Hosen? 
Antwort: Grisshosen. 
Frage: Von welcher Farbe? 
Antwort: Ich kann das nicht genau sagen. Sie waren älter und abgeschabt und da scheinen 
alle gleich zu sein. 
Frage: Und das Gilet? 
Antwort: Das weiss ich nicht mehr. 
Frage: Und der Rock? 
Antwort: Er trug keinen. 
Frage: Was trug er für ein Hemd? 
Antwort: Das kann ich nicht mehr genau sagen. Ich glaube es sei ein weisses gewesen. 
Frage: Und Schuhe? 
Antwort: Er trug Halbschuhe. 
Frage: Was für Halbschuhe? 
Antwort: Ich konnte das nicht genau sehen. Es waren gewöhnliche Halbschuhe, wie man sie 
etwa trägt, wenn man nicht gerade ins Wasser muss. 
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Frage: Wann ist Euer Bruder gestorben? 
Antwort: Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe es im Kalender notiert. 
Frage: Was hat Euch der Bruder damals gesagt. 
Antwort: Ich fragte ihn noch, warum er das dem Gemeindepräsidenten sagte. Er erwiderte: 
Wenn i sött stärbe, so chönte si de no ufDi cho. Undjetz hei sis auso wöue. 
Frage: Hat er Euch gesagt, was er dem Gemeindepräsidenten gesagt habe? 
Anwort: Er sagte einfach, er habe ihm einfach alles gesagt. 
Frage: Hat der Gemeindepräsident etwas darauf gesagt. 
Antwort: Jo dä seit doch nüt. Frage: Warum? 
Antwort: We me scho öppis zu ihm seit, so seit er nüt druf, oder ömel nid viel. Er seit nid 
viel für ne Batze. 
Frage: Wer sagte Euch denn, man könnte auf Euch loskommen, der Miuer sei ein Schalk? 
Anwort: Das sagte mein Bruder. Er habe eben deshalb dem Gemeindepräsidenten von der 
Sache gesagt. 
So geit das Froge und Antworte no lang witer. 

Verbal 
Gottlieb Kurth ist am Anfang dieser Abhörung etwas zurückhaltender, als am Samstagabend 
im Schulhaus in Rütschelen. Bei der Mitteilung, wie man es ihm nun mache, dass er nicht 
mehr sicher sei, kann er nur mit Mühe die Tränen zurückhalten. Er macht den Eindruck 
eines eingeschüchterten Menschen. Während der Abhörung vormittags erscheint die Tochter 
des Emil Sohm, Rosa Sohm, und überbringt dem Untersuchungsrichter das beigelegte 
Notizbuchblatt aus dem Notizbuch des Johann Sohm, mit Notizen, welche Rosa Sohm in 
Bezug auf Äusserungen des Gottlieb Kurth niedergeschrieben hat. Das Blatt wird diesem 
Protokoll beigeklebt. Da die Abhörung des Gottlieb Kurth von vormittags 9 ½ bis 12 Uhr 
und 1 ¾ bis 5 Uhr gedauert hat, wird demselben als Entschädigung für Unterhalt am 
Amtsort Fr. 2.50 ausgerichtet. 
Der Untersuchungsrichter: Unterschrift nicht lesbar Der Aktuar: Käser 

Verfügung 
Mit Rücksicht auf die nunmehrige Sachlage, werden in Abänderung der Verfügung vom 
27.12.06 in erster Linie als Zeugen aufgeboten: 
1. Frau Rosette Lüthi, geb. Kurth, in Bleienbach (eine Schwester der Gibus) 
2. Frau Wälchli, Steinhauers im Flösch 
3. Barnmert Wälchli in Rütschelen 
Dem Landjägerposten in Langenthal wird sofort, telefonisch mitgeteilt, der Auftrag 
gegeben, diese Personen für Nachmittag 2. Januar im Schloss Aarwangen aufzubieten. 

In diesem Haus im Flösch wohnte Bammert Wälchli 
Er war Nachbar von Emil Sohm 
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Aus der Aussage von Albrecht Wälchli, geb. 1863, Bammert 
Er wurde befragt über die Kleider, die Sohm trägt. Wälchli sagt, Sohm sei gut ausgerüstet 
mit Kleidern und Hüten, aber speziell geachtet habe er sich nicht. Ich sah den Sohm sonst 
für einen rechten Mann an, allerdings als Händler „wie sie öppe si". Auch Gottlieb Kurth 
halte ich für einen rechten Mann. Ich bin allerdings erst etwa vier Jahre Nachbar von ihm. 
Ich wohnte vorher auf dem Rubel und zu unterst im Dorfe. 

2. Januar 1907 
Frau Rosette Lüthi, geborene Kurth, musste Auskunft geben (Schwester zu Robert und 
Gottlieb Kurth, Landwirte). 

V erhaftsbef ehl. --
Der Untersuchungsrichter des Amtsbezirks Aarwangen erteilt 

hiermit gemäß Art. I 46 und ff. des Gesetzbuches über das Verfahren in 

Strafsachen den 

unter Beobachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Förmlichkeiten zu ver

haften und in das Untersuchungsgefängnis nach Aarwangen zu transportieren. 

Sclllos, Aorwnngen, den . . f j. ... ~ '- r9 /ff!. 

Der Verhaftsbefehl gegen Emil Sohm 
ausgestellt am 29. Dezember 1906 
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3. Januar 1907 Schloss Aarwangen 
Aus der Haft wird vorgeführt Emil Sohm. Ich bin in dem Häuschen aufgewachsen, in dem 
ich bis jetzt wohnte. Ich wurde von meinen Grosseltern erzogen. Meine Mutter heiratete 
einen Rüegsegger und wohnt noch mit diesem in Biel. Rüegsegger arbeitet auf der 
Uhrenmacherei. (Das erklärt, weshalb er ab und zu seinen bekannten Leuten auch Uhren 
verkaufte). Meine Mutter und den Stiefvater habe ich wohl zwanzig Jahre nicht mehr 
gesehen. Im Hause der Grosseltern war zuerst auch Johann Sohm, der nun krank bei mir ist. 
Als Johann heiratete, kam seine Frau mit der Grossmutter nicht gut aus und kaufte deshalb 
das Heimet auf dem Hubei. Er hatte das Heimet der Grosseltern diesen abgekauft und 
verkaufte es nun mir. Die Grossmutter starb vor etwa zwei oder drei Jahren 92-jährig bei 
mir. Zu meinem Heimwesen gehört nichts als die Hofstatt. Dazu kaufte ich in der 
Lotzwilgemeinde die Schwerzimatte im Halte von fast anderhalb Jucharten. Daneben pachte 
ich jeweilen etwas Land. Dieses Jahr pachtete ich mit Andreas Hermann gemeinschaftlich 
drei Jucharten von Ulrich Beer. Im Sommer hatte ich gewöhnlich zwei Kühe im Stall. Als 
Händler habe ich manchmal gar keine. 
Nach weiteren Erzählungen über seinen Lebenslauf und über Schulden und Heimet, folgt die 
Frage: Habt Ihr heute etwas anderes zu sagen, als bei der letzten Abhörung? 
Antwort: Ich bleibe dabei, dass ich so unschuldig bin, wie ein Kind in der Wiegle. 
Dem Angeschuldigten wird die Deposition von Gottlieb Kurth vorgehalten. 
Er antwortet: Das ist einfach nicht wahr. Das muss erlogen sein. Nach längerem Erzählen 
folgt abschliessend: Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich damals mit den Brüdern 
Kurth gesprochen habe, als ich von Dornegg heimgekommen bin. 

4. Januar 1907 Schloss Aarwangen 
Auf amtliche Ladung erschienen: Johann Dürig, Lehrer und Gemeindeschreiber in 
Rütschelen. Derselbe deponiert: Ich bestätige meine Aussagen, die ich in Lotzwil und schon 
früher gemacht habe. Als ich das letzte Mal in Lotzwil gefragt wurde, ob nicht gegen Emil 
Sohm Anhaltspunkte vorliegen, habe ich das verneint, weil dieser Mann wirklich bis damals 
nie als verdächtig genannt worden war. Eher auf dem Heimzug (von der Beerdigung des 
Robert Kurth) wurde dann dieses und jenes gemunkelt. Speziell mein Schwager Wirt Beer 
sagte, man berichte, der Miuel habe es gemacht. Er bemerkte auch Gottlieb Kurth solle es 
gesagt haben. Es sei in Bleienbach erzählt worden. Als ich nach Hause kam, sagte ich es zu 
meiner Frau unter dem Versprechen des Stillschweigens. Diese bemerkte sofort, ob mir 
nicht aufgefallen sei, dass Sohm immer den Verdacht habe auf Graber lenken wollen. Dieses 
ist mir wirklich auch auf gefallen. Sohm kam hin und wieder auf die Post und fing von der 
Sache an und lenkte dann immer auf Graber ab. Meine Frau, die neben der Haushaltung mir 
auch die Post besorgen hilft, hat selber eben auch den Sohm auf diese Weise sprechen hören. 
Als ich an jenem Freitagnachmittag zu Beer kam, kam Sohm auch daher. Er spielte mit uns. 
Wir tranken zu viert zwei Liter Rotwein. Sohm hatte jedenfalls schon etwas getrunken, sonst 
hätte er nicht ohne weiteres mit uns gespielt. Er spielte sonst nicht gern. Ich blieb bis etwa 
6 ½ Uhr. 
De chunnt so Züg, wo ner scho früecher verzeut het. 
Eine letzte Frage in der Untersuchung: Was halten Sie sonst von Sohm? 
Antwort: In nüchternem Zustand könnte ich ihm die Tat nicht zutrauen. Wenn er es getan 
hat, so hätte wahrscheinlich der Alkohol das Seinige beigetragen. Sonst war er eben ein 
Händler. 
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Weitere Befragung von Beer 
über jenen Freitag, an dem Schneeberger in seiner Wirtschaft war 
Sohm kam das erste Mal an jenem Tage um die Melkenszeit, etwa um fünf Uhr in die 
Wirtschaft. Er half an meinem Platze um einen Liter Wein spielen. Ich sagte ihm, er solle für 
mich helfen. Sohm sagte dann, er müsse zu Jufer an der Lotzwilmatte mit Fleisch. Er ging 
zwischen sieben und halbacht Uhr fort. Etwa um neun Uhr kam er wieder. Ich erinnere mich 
gut, dass er ein blaues Überhemd trug, das vom Regen nass war. Er bestellte einen zweier 
Wein. Schneeberger sagte aber, er solle von unserem Wein nehmen und liess ein Glas 
kommen. Als Sohm mit uns jasste, schien er mir absolut nicht betrunken zu sein. Dagegen 
schien er es am Abend ziemlich. Er wird wahrscheinlich bei Jufer getrunken haben. 

Es steut sich do no use, dass de Beer ihm öppe het ghoufe metzge. Glehrt het er s'Metzge 
nid, aber äbe de Sohm säuber isch au nid ä glehrte Metzger gsi. 

Und witer: Sohm benutzte die Axt lange zum Schlagen. Er schaffte sich dann einen 
Schussapparat an, verkaufte dann diesen und schlug wieder mit der Axt. 

Mit einem solchen „Söistift" wurde das Opfer getötet 

Dr Beer Ueli wird au no gfrogt: Kennt Ihr die Gebrüder Kurth? 
Antwort: Sie sind ein wenig verbrüelet. Sie haben zu Hause eine schlechte 
Junggesellenordnung. Es sind eigene, aparte Leute. Ich hätte ihnen vor etwa zwei Jahren 
metzgen sollen. Ich begehrte aber nicht, wegen ihrer "Söi"-Ordnung. Es hätte einem beim 
Essen gegruset. Es hiess auch, sie füttern schlecht. Es hiess auch, sie täten in der Nacht auf 
dem Felde Früchte entwenden. Ob dies alles richtig ist, weiss ich nicht. Es wird ihnen eben 
viel nachgesagt. 
Weitere Frage: Hättet Ihr dem Gottlieb Kurth, das Ersinnen einer ganz falschen Aussage 
gegen Sohm zugetraut? 
Antwort: Nein. Es waren Leute, die für sich waren und sich möglichst wenig mit andern 
Leuten abgaben. 
Abgelesen und bestätigt: U. Beer. 
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15. Januar 1907 Schloss Aarwangen 
Gottfried Graber wird aus der Haft vorgeführt und ihm den Haftentlassungsbeschluss 
eröffnet. 
Anmerkung: Er wurde also zu Unrecht verhaftet. 

15. Januar 1907 Brief des Untersuchungsrichters Kasser in Aarwangen an 
Professor Dr. Howald in Bern 
Geehrter Herr! 
Ich sandte Ihnen gestern durch Gefangenenwärter Luder einige Gegenstände in der 
Untersuchung gegen Graber und Sohm wegen Raubmord in Rütschelen: 
1. Den im Rütschelengraben aufgefundene Knüttel 
2. Ein Schlaghammer mit Stift zum Schlagen der Schweine 
3. Ein Schussapparat 
4. Eine graue Hose und gleiches Gilet 
Ich ersuche Sie als Sachverständigen, diese Gegenstände auf das Vorhandensein von 
Menschenblut untersuchen zu wollen. Die unter Ziffer 4 genannten Kleider scheinen 
gewaschen zu sein, ich lege sie trotzdem bei, da nach Ihrer Angabe eventuell auch ganz 
geringe Substanzen nachgewiesen werden können. 

Mit Hochachtung 
der Untersuchungsrichter 

ad acta! Kasser 

Der Originalbrief an Professor Dr. Howald Bern 
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25. Januar 1907 Schloss Aarwangen 
Auf amtliche Ladung erschienen: Elisabeth Sohm, geb. Leu, Emils, des Angeschuldigten 
Ehefrau, in Rütschelen, geb. 1858. Als sie auf das ihr nach Art. 220 RT etc. zustehende 
Recht der Zeugnisverweigerung aufmerksam gemacht wird, erklärt Frau Sohm sich zur 
Auskunft bereit und deponiert Nachstehendes: 
Bei meinem Wissen und Gewissen hat mein Mann den Schneeberger nicht getötet. Ich 
könnte nichts sagen und wenn man mir den Kopf abhauen würde. 
Frage: Wann ist Sohm nach Hause gekommen? 
Antwort: Etwa um 10 Uhr herum. 
Frage: Ihr habt aber andern Leuten gesagt, um 11 ½ oder 12 Uhr. Was ist nun richtig? 
Antwort: Ich weiss es überhaupt nicht genau. Ich habe damals nicht an die Uhr geschaut. 
Frage: Warum sagt Ihr denn um 10 Uhr herum? 
Antwort: Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich jemandem gesagt hätte, mein 
Mann sei um 11 ½ oder 12 Uhr nach Hause gekommen. 
Frage: Könnt Ihr überhaupt sagen, wann Sohm nach Hause gekommen ist? 
Antwort: Nein, bei der Viertelstunde nicht. 
Frage: Wann ungefähr? 
Antwort: He, er ist vor den Zwölfen heicho. Um 11 Uhr war er im Bett. 
Frage: Woher wisst Ihr das? 
Antwort: Als am Sonntag darauf meine Schwester kam, fragte sie, ob Sohm auch mit 
Schneeberger in der Wirtschaft gewesen sei. Ich antwortete ihr, es habe in der Stube an 
unserer Wanduhr 11 Uhr geschlagen, als Sohm schon im Bette geschnarcht habe. 
Frage: Besinnt Ihr Euch denn heute nicht mehr, dass es damals 11 Uhr geschlagen hat? 
Antwort: Ich weiss noch, dass Sohm mir einmal vorwarf, ich hätte gesagt, er sei spät nach 
Hause gekommen. Es sei doch noch nicht so spät gewesen. Ich habe ihm darauf geantwortet: 
Es habe mich eben lange gedünkt, weil ich so früh ins Bett gegangen sei. 
Frage: Ihr besinnt Euch also nicht mehr, dass es 11 Uhr geschlagen hat, als Sohm im Bett 
gewesen ist? 
Antwort: Doch. 
Frage: Warum habt Ihr denn gesagt, er sei spät nach Hause gekommen? 
Antwort: Man darf einem nicht rühmen, wenn man will, dass er ein andersmal früh nach 
Hause kommt. 
Frage: Habt Ihr innert acht Tagen, nachdem Schneeberger ermordet worden ist, Kleider 
gewaschen? 
Antwort: Nein. Kleider nicht. Aber sonst Wäsche. Als der Herr Statthalter und der 
Gerichtspräsident am Montag beim Steinhauer Wälchli unterher von uns Haussuchung 
machte, hat Sohm frisch gewaschene Hosen getragen, an welchen vom Metzgen her etwas 
Blut war. Sohm hat mir gesagt, der Statthalter habe zu ihm gesagt, er habe auch Blut an den 
Hosen. 
Frage: Wann habt Ihr diese Hosen gewaschen? 
Antwort: Ich wasche gewöhnlich anfangs der Woche. 
Frage: Was waren es für Hosen? 
Antwort: Es waren die grauen Grisshosen, die Ihr mit Euch genommen habt. 
Frage: Waren diese Hosen vor jenem Freitag gewaschen? 
Antwort: Ja. 
Frage: Und seither? 
Antwort: Ich weiss es nicht. 
Frage: Wo habt Ihr diese Kleider gewöhnlich aufbewahrt? 
Antwort: Sohm hatte diesen Herbst dann die halbleinenen Hosen an. Die dünnen tat man in 
das Gaden hinauf. 
Der Frau Sohm wird vorgehalten, dass es aufgefallen sei, dass ihr Mann von jener Zeit an 
die Halbleinenen getragen habe. Sie deponiert: Er hatte noch eine Zeitlang nachher die 
Grisshosen getragen, z. B. auch noch im Emdet. Andreas Herrmann hat auch mitgeemdet. 
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Frau Sohm wird vorgehalten, dass sie gesehen worden sei, wie sie kurz nach der Tat Kleider 
gewaschen habe. 
Sie deponiert: Das ist nicht möglich. Am Samstag habe ich Fleisch vertragen. Am Montag 
habe ich beim Sod (Anmerkung: Sodbrunnen) Metzgerkleider eingelegt. Möglich ist, dass 
ich etwa auch Jacken und Schürzen von mir eingedrückt habe. 
Frage: Ihr behauptet, Euer Mann sei betrunken gewesen? 
Antwort: Ja. Er war ganz voll. 
Frage: Ihr Mann hat einen neuen Schussapparat. Wann bekam er ihn? 
Antwort: Anfangs Herbstmonat. Am Tage nach dem Solothurnmarkt. 
Frage: Aber er hatte schon vorher einen Schussapparat? 
Antwort: Ja, aber er verkaufte diesen schon vor Ostern dem Metzger Wüthrich in Lotzwil. 
Zwischenhinein tötete er dann mit dem Schlegel. 
Frage: Hat Euer Mann auch lederne Halbschuhe oder Pantoffeln? 
Antwort: Nein. 
Frage: Wie seid Ihr sonst mit den Gebrüdern Robert und Gottlieb Kurth ausgekommen? 
Antwort: Ich weiss nichts anderes. 
Frage: Und der Mann? 
Antwort: Sie hatten einmal Händel wegen den Hühnern. 
Frage: Haben Sie im Herbst viel Fleisch bei Euch gekauft? 
Antwort: Ja. Robert kam oft, um Fleisch zu holen. Allerdings dann nicht mehr, als Sohm 
ihnen ein Rindli gemetzget hatte. Es hatte geheissen, Sohm habe etwas daran verdient und 
das hat die Kurth wahrscheinlich erzürnt. 
Frage: Ihr Mann soll dem Kurth Fleisch, insbesondere Zunge gebracht haben, ohne dafür 
Bezahlung zu nehmen? 
Antwort: Ich erinnere mich, dass Robert einmal eine Zunge geholt und bezahlt hat. Wenn 
man ihnen etwas gratis verabfolgt hat, so ist es möglich, dass es ein einziges Mal bei jenem 
Rindli gewesen ist. Sonst hat mein Mann nicht ohne Bezahlung Fleisch gegeben, so viel ich 
we1ss. 
Das isch do no witergange mit Froge und Antworte. 
Abschliessend abgelesen und bestätigt: 

Aus dem Gemeinderatsprotokoll: 

Frau Sohm 

Sitzung vom 29. Januar 1907 des Gemeinderates von Rütschelen. Präsident und sämtliche 
Mitglieder 
Verhandlung 
Vom Richteramt Aarwangen wird ein Vermögens- und Leumundsbericht verlangt für Emil 
Sohm, der Marianne von hier, verhaftet wegen Raubmord. 
Der Bericht soll lauten: Vermögen keines, Leumund gut. 

Sitzung vom 6. März 1907 des Gemeinderates von Rütschelen. Präsident und sämtliche 
Mitglieder 
Verhandlung 
Das Richteramt Aarwangen verlangt einen Vermögens- und Leumundsbericht für Frau 
Elisabeth Sohm-Leu, Emils, des Metzgers von und in hier, angeklagt wegen Begünstigung 
zu Raubmord. 
Das Zeugnis wird ausgestellt: Vermögen keines, Leumund gut. 
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TELEPHON 

Herrn 

@'>eh fass Jarwan_c1en_. den . . P , Februar .. 1~0 7. 

:.n 

Jn der UnterGUChUnF, gegen _,,_E::......;;Ws;,...:1::;_1,,,__~D;......:o:;.....;;l~1~l~1_,,_ 

1n ni:tschelen ,· ~3b. :i.t:rno, t!etz;;er -..m:i V1ehh:lncller, 
' 

uee'.m na.ub1!lord, imt (1.m• Unte!'zeiclmote S19 -. .md ::errn 

zu Sclll'1ftexperten beot1!:t::t. 

Eo l1a.n1elt si~il dartun, fest~u3tellen, Ol) der anonyr.:e 

Brief' u An d'ls stat7,h'l'.'_ tera-nt A'.:r.'.•tr::mren 111 LunGenth'.:ll 11 , 

P'.:1.{'iniort !".1 t 1-19 - 15}.: ,von Fr~il t:011.,, lierri.ihrt tci.er nicht. 

Zur Verc:1e1ch'..U'!.[.'; m1 t -:ler in ci.iesern. Brief enthul tenen 

!:andsohrift erh--:11 ten Die folfeml.en von cler ~'lnd.' des 80l1?~ 

herrührendes Schri~tenmnter1~1: 

_L, copie ci.es anon-:,,mm ~ricfes, vo:1 :-3~,11r. auf n1ttn.t nieclerr·:e
aoilrieben. 

_&:_Drei Brie:f'e des ~o~~ an seine Frun111e. 
_.§.:. Ta.ocher.k'J.lemler rlön Ji'n:l.l r-·011n t r,~i.t Bleistifteintrar:unr,en. 

Sie uer-:.en llö:t'liuhst ersucht, die Schriftp1·obe 

vorzunehtien 1.mct. Ji:lr d!:ü1er1ges nataci1ten vereint rni t dem 

:mdern sach,,ersttl.ndigen dem Unter;]eichiieten hir; 2?, Fobr. 
n~-~hst1lin einzureichen. 

: '.i t ::ochncilt1..m1-; \ 
.. / 

Dc:r- Unter~eer1c11ter: 

/V'/J~. 

Schreiben an den Schriftexperten Wyss in Bern 
im Zusammenhang mit den anonymen Briefen 
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Tif. Gemeinderath 

/? ,, 

Schloss Aarwangen, den tf, . ~7' 
&r Untersuchungsrichter: 

Bericht des Gemeinderates 
Obgenannte Frau Elisabeth Sohm, geb. Leu, hat kein Vermögen. Sie ist gut beleumdet. 
Rütschelen, 6. März 1907 Namens des Gemeinderates: 

Der Präsident: J. Kurth 
Der Sekretär: J. Dürig 
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Jklnfifiltafinn. 
- •~ :,...---

SDe!."!. . .J .o ... h ~1 .. n . n . L -:.t r t h „ c; e:,eincl.ep:r.~'.oir.lrint von nn~i. in ~iit-

mirb nnmit notifiaid: 

1. SDnfi bie gegen 11m ... lc E1.tl.J. •. 

nüfgenommtnc11 Unter[mfJunoMfün 1111111nrf)t ber \ll11f!ogrfnmm~r 11nticqilgCld) cingef,rnbt 11,erben; 

2. S!)aji eil ilj r~ · frei~eljr, einr alli<lfligc !!.lcrtioUfldnbioung brr Unlct fucf)1111g611[te11 3u llrtfa1113cn, ober ein !!Jlemoria[ 

ei 113uge{1en ; 

8. SDnü bie ~eurtljcif,mg b1m{J bic ~fnrlngcfommcr in jrbrm ß'nffc &innrn 8 '.Ingrn llon brm <?mrfang ber \liften= 

flücfc an uur fidJ gc~rn 1vcrbc; 

4. SDnfi bic E511Jungcn bcr \lfuffogcfom111,·r 111it %1~11tllJ111r her Jrftt.1!)C rrgrlmiifiig nn einem mit1111ocfJ uub iSn111flng, 

bcß !Bormittngd 11111 8 m,r, nuf br111 lHntlJfJmtic iu i1crn in b,•111 mit bcr 11njfn)riit „15i~ung3fofal bcr· 21nflage= 

fnmmer" fü3rirf)nclrn ~ofolc ,1f1grfJnllrn 111rrbrn; 

5. SDnfi bemnncfJ ~(11grjcfp1lhiglr!', 1UL'lt11 •~j• uin)I Cfüjnfir foujcu .-,1:.J , :.nino 

!BetlljcibigungliuorfrfJr 311 uer[iinmru, bir le~h•n· obrr wr1111\ftc11~ bir (hYfät111t!], eine fofdJe tiorliringrn 311 11>ollen, 

[päteftcn6 lici brr rrftcn, nuf bic G:infrnllnug b,·r ~lrt.-11 ,111 b,•n 'j3röfibrnlrn bcr ~(nffngefommcr iolnmbrn €i!)1111g 

bie[cr !l'cl1örbe 1,oq11trn9r11 r,,,&r. 

J\4l'1114llßtll, beu ... l, .•.... f.p:,.1J. 188(' 7 • 

Zeugnis. 
Dem obgenannten Angeschuldigten heute ein Doppel hievon persönlich zugestellt, im 
Domizil um 5 Uhr nachmittags. 
Lotzwil, 1. April 1907 Hirschi, Landjäger 
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Bern, 5. April 1907. 

Antrag 
ues 

General pro k u rators 
~--·-

I. E m 1 1 S o h m sei gHmäss .A1•t. 25G St . 1r. 1n Anklagezustand zu ver

setzen und den A s s i s e n des III. Geschwcm>1nbezirKs zu Über

weisen unter der Ankla,<JP, ruf 

1/ M o r d 

begangen dadurch, dass er. in der Nflcr1t vom 27 /28. Juli 1906 im Ri.it

schelengraben zwischen R\it scJ·:e len & Thörigen vorst1:t:nic!1 & mit Vorbe

dacht den Johann Ulrich Schneeberger, Gypser- & Ualermeieter in Thö

rigen mittelst eines st1.unr,fen Jnßtl"Uinentes getötet l1at. 

2/ Rauh 

begangen dadurch, dass er sioh hei dem sub Z1ff .1 genannten Anlasse 

unt~r Verübung von i}ewc.lt f'BP.;en Johann Ulrich BchnP,•~hP.)'f P.l', vorr!1mar.n 

oinon unbestinunten Geldb '•t rui deRf5elben an8'eeignet hat, wobei Sclmee

berger infole;e 1fl'.t'.' het ver'i!bung ~er Tat erlit.t1m~n M1sßi1andlung u:age-

1to1mnen ist . 

Die sub Ziff ,l & 2 genannten ''ß!'b!'P.(!hen wurden d.ur,:h eine & die

selbe Handlung begangen. 

Art. 123, 20~, 306, ~8 St.G. 
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41. Die Untersuchung sei mangP-ls genü~rmder Schulclbe~eise B.ufzuheben: 

1/ !;e~enüber Got ~fried Graher WAeen 1-fordas, Raubes fc Diebst Hhls mit 

Fr: 100 • gntschädigung cturch d,m Staat: 

~ _gegenüber Elisa.heth _ sohm geb .Leu weeen Begünstigung bei Mord & 

" _Raub ohne Ents011ädigung; 

\ l 
Me,genüber Johanp Kurt t1Aeen Nachlässigkeit ira Amt ohne ~Jntschädig-

-----------
~ f ~ter Auferlegung r~n:i:- bezüglichen Kosten mit Fr: 10 .- . an den 

' j-~~Uldigten. 

~ ~~faei in Haft zu helasijen. ,. 

11n~o1mrator: 

~ 
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Diese ~orde:r1mg ist ct.urchai.1s ?:-:isl3ig gehalten. 

Der Unterzeict.nete bef:.nd.~t sie~:. ir: är!r!licl-.rm Verhältni5S(·H':; er ha: f'Ur.f 

ganz kleine Kinder ::.1. ermihre:--,, ':fcfü.:- ih:!'. einzig der täglici10 '!crdienst 

zur VerfUgung steht. 

Der schwere t..nbegri.~naate Verciacht, •;;elcher auf ~;_~ 11:u,,t.::.'.-.~ & ü,;.._, S.,;:,c-.... ~J." 

rung ycllauf, in welc:!'.".:::!r Er.'11:.:rtu:-,g verharrt 

RütßClj_elc:n, G. Ap::"il 1%7. 
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19. Juli1907 Bericht an das Untersuchungsrichteramt Aarwangen 
Unterzeichneter kam gestern Donnerstag, den 18. Juli mit Jakob Mathys, Landwirt beir 
Schmiede, in Rütschelen, in einer Privatangelegenheit zu sprechen. Ich leitete das Gespräch 
über auf die Ermordung des Schneeberger, Maler in Thörigen, und dabei erzählte mir Jakob 
Mathys folgendes: 
Im Laufe dieses Jahres, den Zeitpunkt könne er nicht angeben, habe er mit Friedrich Kurth, 
Schneider, im Flösch zu Rütschelen, über die Ermordung des Schneebergers gesprochen. 
Dabei habe Friedrich Kurth (Schnyder Fritz genannt) die Bemerkung fallen gelassen, er 
habe die Verhaftung des Gottfried Graber, Handlanger und Dachdecker, in Sachen des 
Mordes niemals billigen können und oft habe er daran gedacht ein Brieftein zu schreiben, 
dasselbe irgendwo fallen zu lassen, damit Graber aus der Haft entlassen würde. Diese 
Aussage habe bei ihm den Eindruck gemacht, als hätte Kurth, wenn er das Brieflein 
geschrieben, auf anonymem Wege die Behörden oder Polizei auf die richtige Täterschaft 
führen wollen. Unzweifelhaft habe Kurth direkte Beweise gegenüber seinem Nachbarn, dem 
verhafteten Sohm. 
Ein andermal habe er mit Frau Wälchli, des Bannwarts Ehefrau, auf der Bergrüte Gemeinde 
Rütschelen, über den Mord in der Grabenhohle gesprochen. Dieselbe habe damals gesagt, 
dass Sohm nach der Ermordung des Schneebergers ihr ohne Bestellung 8 Pfund Kuhfleisch 
und zwar schenkweise zugesandt habe. Über diese Handlungsweise des Sohm, mit welchem 
sie nicht auf dem besten Fusse gestanden seien, habe ihr Mann und sie sich sehr verwundern 
müssen, aber habe sie dazu bemerkt, wir haben allerdings den Sohm am kritischen Morgen 
nicht heimkommen sehen, aber es sind sonst so kleine „Artikeli". Seit jenem Zeitpunkt, bis 
zu seiner Verhaftung habe Sohm gegenüber ihnen immer ein schmeichelhaftes und 
zuvorkommendes Benehmen beobachtet und seien sie nun miteinander gut ausgekommen. 
Ich glaube, dass Frau Wälchli mit ihren Andeutungen hat sagen wollen, sie und ihr Mann 
hätten gesehen, wie Frau Sohm ihrem Manne, nach dem Mord, blutige Kleidungsstücke 
gewaschen habe etc. etc. oder aber sie seien im Besitze einer Waffe gegenüber Sohm 
betreff end der Ermordung des Malers Schneeberger. 
Weitere Angaben in Sachen des Mordes konnte mir Jakob Mathys, vorgenannt, nicht 
machen. 
Langenthal, den 19. Juli 1907 Affolter Sergt. 

Heute erhalten. 

Verfügung 
Jakob Mathys, vorgenannt, ist als Zeuge auf den 7. August 1907 vormittags 9 Uhr 
vorzuladen. 
An Unt. Richteramt Aarwangen zur Durchführung 

51 

Der Assisenpräsident 
sign. Streiff 



--

tjiltorif dJer iol~ttber 
obet bft 

tuf enbe 8ot 
auf bna 3n§t 

1906. 

Jmt. 
Sllnuf uni> ilerlag non Rat! €Stlilltl'fll 

Das ist die „Brattig" aus dem Jahre 1906 
in der Gottlieb Kurth genannt Gibuliebu 

seine Eintragungen machte 
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!irr .Siitot. 
~!l Sömen Jtraft unb ~erbrnmut 

n Jtriegrilbrang unb edjradjleng!ut, 
nb nadj bem 61eg ein l!lltnfdjen~cra -

:i)&~ 3iemt bem Eidj111ei3tr aUei-u,ärtg. 

lhuicrnrrgdn im {;eumonat. 
!llla!I Suli unb iwBufi nidjt rodjen, 

bcil rann ber E5qitrmber nidjt braten. 
2a!o~laJ! ol}nt !Jlrsm beutri auf firmem 
mtnter. ,l)unb8tllße ~1!11 unb Uat, gelgm 
an ein sute8 3abr. 

1Srod)mott4t (uortje~ung.) 
!Dlot6'o flll). 21 !ID. !8. ltlll, :Jteamll 16, !llegenll&erg 14 Solotburnll m.lB.ljlf,.fflll. 
'!R6tlnll 1l !ID. lll. !jlf • .ltlu. !Reinadj U !B. [!!!!. lB. lt~un30!8., !E~ul\ß ll!lllJ!l. 
~ri (2!atg.) 11 lB !Ricvmfee 4 !lll. 18 • .fffll. e. !tmnll 1 !III. !8. 
'!Rurien 6 2Il. !8. ljlf. Jtro. !Roggm6urg 4 !ID. !8. :trannl 15 !lll. 
9!oirmont 4 m. lB. ruu. e. !Roiiiont 12 2Il. 18. !jlf. Jtru. Untn&adj (fillanis) 11 !IB l!l. 
1J!llo11 7 !8. Ollen 4 ill.lll. !lue@ei&.) 20 !ID. !ll. Jtlu, Unterfeen 1 !lll • .lllo. 
Dbn,~nblngen 26 lll. !5alllfld6glet 5 !IB. lB. !jlf, U!nadj 19 !ll., !llfDtlj 26 !13 
0111,one 22 !8 S!ID. E5Ulnt8ntml4!1ll.lll.[.Rlo. eeUlari6reB20!1ll.!ll, 
Oron,ta,fflU• 6 ill. !IJ. ltro. et. ttrfanne 25 !!B. lll. llllllmergm II !lll. lll. 
Oti\ltel li !III. !IJ. Sllo. E5t. 2lutitn 11, et. !Rori- 5 Rilaffen (llri) 12 !III. !ll. 
,iCIJlttn• 21 !In. !ll. ljlf • .Rru. et. 3mmer 15lll. [!!D.!ll. !lllil (0t.@aa.) 12 !lD. lll. 
~onte (t!lrnub.) 6 !lll. !II. ea,on 1, 3ent 8 !III. !ll. !lllill1i11tu 28 lll . .IUo. 6. 
Vntntrnt 18 !lll. ~. E5djaff~aulm6!ID!!l.(!lil.~) 'i)oerbon ö !III. !B. 
'l!ofdjlnuo (1ßufdjl.) 2 !IB.!ll. Sempadj 4 !lll. !II. mo. 6 . .RiliiG 7 !III. !!I„ ,Silrldj U!l. 
!llrato,ßmnlina 11 !IJ. E:5ibm&lb l!l l!l . .Rlu. 6. ßoj\ngm 14 !lll. !ß. 
Ouinto 118 !ID. !!I. Siff1tdj 117 lil , @hmee 115 !lll • .Suraculi 4 l:!ebermatft, 11 
füppttB111il es.@ 69lUI. E!!tttrn9i1Ul ,23lB. [!!1. !In. !ll., 14 ill. 

~tUUtOU4t. (Jnlius.) 
\!aTau 18 !lll. $. liiubiallco l! in. !jlj. Jtlu. tlron•las!ll!Dt 4 !11!. l!l . .Rro. 
~&ttg 11 !III. !B. '4lf. ff!o. 3roi~ödjjlrttm 11 !IDl!!Rlo. !lla9ernt 19 i\l. !II. !jlf. Rio. 
1'.p;,matll 4 u. 18 !IJ. ~eqogenöudi!ee 4 !III. 18. 'f!runttut 16 !III. '8. 
!!ubonne 17 !ID. i!J • .R(u. ~1111.11 80 !III. Slio., 31ani 27 !l!einll(V (91arg.) 5 !!ll, !ll, 
!Baben a !!I. Jtlu. ~nlerllllm 6 !!II.Rru. f!l!l.!!I. !Reillll(V (!Blb.J 9 !!i1. !!I. 
!81irelll111i!6l!l, l8em36d}lo. ffallnadi l!U !IIl. !!I • .Riu. !Rgetnelf 80 !lll. lB. ES. 
l8id 5 !IB. !ll . .lU11. J!eqedl 26 !lll. lll • .lt!D. !Romont 17 !lll. lB. 'f!j • .Rio. 
!Bifdjofii3eU 19 !lll. !!l. .IU!ngnau2!1ll!B. Rrru3lingtn !Roumbo(Qlrnub.) 28 !III.In. 
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Am 27. Juli 1906 machte Gottlieb Kurth die Eintragung 
dass Schneeberger ermordet worden sei 
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Aus dem Gemeinderatsprotokoll 

Sitzung vom 17. August 1907 des Gemeinderates von Rütschelen. 
Vicepräsident F. Kurth und sämtliche Mitglieder 
Verhandlung 
Dem zu Zuchthaus verurteilten Emil Sohm soll von Amtes wegen ein Vormund ernannt 
werden. 
Dem Statthalteramt wird hiefür vorgeschlagen: Herr Alfred Frikart, Landwirt im Flösch 
dahier. 

Sitzung vom 1. September 1907 
Vicepräsident und sämtliche Mitglieder 
Verhandlung 
Herr Alfred Frikart, Vogt des Emil Sohm, erhält Vollmacht, für seinen Vögtling den 
Konkurs auszurufen. 
Abgelesen und genehmigt. 
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Die Gerichtsverhandlungen 
und das Urteil 

Schloss Burgdorf 
Hier fanden die Verhandlungen vor dem Assisenhof statt 
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daßR in.seinen Sitzungen vom 6., 7., a., 9. und 100 

Au.-ust 1907 in der vom µntersuchun~srich~erarnte Aar 7 

.. 
w a n t e n ge:fiihrten Untersuc}mnessache 

.E e gen 

. 
-*- E M I L · S O H M , _.,_ 

. . 
spur. d~r -Marianna Sohm, von nütscl1elen, geb. 1. Mai 1850, 

Ehemann der Elisabeth geb. Leu, v~1ttn• vcl!n 4 Kindern, 

protestantisch, nicht Militär, Vieh:i.1ändler, Metzger und 

Landwirt im Flösch zu Riitschelen, verhaftet seit 29. 

Dezember 1906, 

w e e e n 

M O R D E S und R A U B E S 

den Assisen des III. Geschwornenbezirkes überwiesen 

durch Beschluss der Anklagekammer vom 20. April 

vor ihm erschienen sind: 
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1. Bezirksprokur.=itor In~old. in Lanviau als Staatsanwal-t; 

2. Der Aneekla~te Emi.l Sohm vorc;enannt aus der Haft 

vorietiihrt. E:r ist ver!,eidigt durch Fürsprecher Ot'to 

Müller in Langenthal. 

3. Fürsprecher Dro Dürrenmatt il1 Herzo~enb: .... chsee als 

armenrechtlicher Zi vil.anvral t der Karolina Sclmeeb~ 

.;er i~bo 3chärer erkl.~t, dass er sich i:~ä;eniiber So~ 

als Zi v;i.lpartei stellt und. Entschädigung sowie Be- . 

stra:ru.ng verl.aneto 

' Der Präsident ~ibt Kenntnis vom Armenrechtsgesmh 

der Witwe Schneebexger vom 31 ... ru1i 1907 und vom Beschl.wss 

der .Krininalkar-.,n,.er vom lo _.\Ue"-A.St 19070 

Es werden keine Vorfra~en aufeeworfeno 

Au:f d~m Gerichtstis~he liegen•t'ole;ende Beweisstiicke: 

~raue Griesklei<lcr (Arbeitskleider) des Sol"Jin; Aus[eh

Kleider d.es Sohm; e·in Knittel; ein i::.ogo „ Säuhrunmer 

( Sc11lae;hammer ); ein Eut; ein P.-1.flr hall?leinene HoHen; . . . 

ein Kalender (Hinkender Bott); eine An~ahl abeebrannte,. 

teils runde, teils vierkantif;e St-reict.l:ö1zer; · acht ~;er

schiedene Erdproben in Behältnissen; Hosen des Knaben 

Sohm.; Rock der Tochter Soh..-r:i; Tasche der Tochter Sohm; 

vor den Gesch,.,.ornen liegen rne1u·ei·e PULhe von R'iiteclrnlen 

und Ume;ebun&; zu den Akten sind f'erner erkannt worden 

eine Anzahl Urkunden., Z'\-,ei Kontrollen des Viehinspektors 

von Riitschelen ÜbeJ:· !<'JeiRcbschau und Gesnndllei tsscheine; 

Strafakten betreft·end den Gemeinde:präsidenten Kurtll von 

Rü tschelen .. -

JJ€r Präsident erklärt die Verhand1une;en in der ii.au:pt-

sacllc als eröffnet. 

Der Gerichtsschreiber verliest den Ueberr.eiRungs-

besch1uss und die Anklaeeakte. 
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Vom Präsidenten werc1en den Geschwornen f'oleende Ak-

tenRtiicke zur Kenntnis gebr&cht: 

Rapport, des Landjägers Rirschi vom 29. Juli 1!"!06 an a.&s 

Ree;ierungsstatthal teramt Aarwaneen; Verbar und Beschl1;ss 

des Ree;ierungsstatthal ters _vora 2~. Juli J.go9; Aueenscheins

protokoll; Rap:port des LP..ndjäi:ers Räz vot1 so. Juli 1906; 

Yerbal des Reeierunr;sst~ .. tth8.J.ters vorn 30 ... ru1i 2906; 

Bericht des Landjägerwachtmeiste.rs Affolter vom 27. 

Au~ust 1906 und R:.3.lJ!:ort dfis La::idjägers Aescl.1liI:lann in 

Herzoeenbuchsee: vom 22. Aue;ust 1906; Bericht <les Land

jägerwachtrnei sters Affol t.er vom 10. )?e~ember 1906 ( p"'e:. 

l.45 bie 153 der Akten,' soweit ive·s~ntlich„ 

Der Verteidißer Fii:i·srireche:l' 11.Üller beantragt Vorle_ 

sunf des e;anzen Berichtes gee.en Graber vom 10. Dezember 

.1907. Der Präside!lt verliest hierauf diesen Dericht in 

extenso. Bei den Gesciw1o~nen zi1•kuJ.ie1·en zwei Skizzen von 
-l.ceer · 

der Wirt~c1v1.f't Bä.:r und vom Eubel. Es werden .rei t.~rf> •re:;:-____, 
lesen: Augenscheinsprotokoll des Untersuchungsrinhte1·s 

von Mrr„ar.een vom 18. Dezember 1906 ( \'/irtscl1aft . l!ilr "i; (~,i1.t,e1) 
·: Aut:ensche.insp:rotokoll vorn 26. DezeL.1ber · 19060 

Die drei Anzeiger Landjäeerwachtmeiater .Affolter 

in La."1genthal, LandjäE;:er Hirschi in Langenth~l und Land

jäe;er Aeschli:mann in ;{er:1-ogenbuchsee bestä tie;en die von 

ihnen erstatteten Ru1)porte und .die Aueens<?heim:r_n1·oto

kolle, soweit sie ~7. :clen A'\l.f,t.mscheinen tei1:::m1unen. 

Der Knittel wird den Geschwornen vorgewiesen. 

Der Präsident ,,erliest die Strafanzei&e des Land

jägeriv:achtmei sters Affolter vom 28. De~er~1bel'. 1906 etc:en 

Emil Sor.m. : 

Der· Anzeiger .o.f:f'ol ter, LancljägerwachtmeiP>te:r in 

Langenthal, bestätiet die Anzeige. 
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Es "1„erden de11 Gcschwo:t'nen zur Kenntni„s ~·ebracl1t: 

fü1usRuchuna-sprotokoll des Unt:::rsuchun~srichte:rs vom ~9
0 

Dezember 1906; A;.1.sdehnungsbeschluss vora 3 o. Dezember 1806 

betreffend Johann Kurt~; Urte:U„ eee:enüber c..Tol;.ann KuI·th 

vom 3. Juni 1909; B"richt des Landjägers Hirc:chi vom 3.1
0 

Dezember .1906; der K:J.J„ender Gottl:ieb Ku.rths wiJ:'ci ct.en 
, 

Gesch1fornen vorc:;e\vie~en ( Einträge vom 27. Juli und 16. 

November 1907) h'otokoll vom 5. Januar J.907, Urteil 

" vorn 7. J:inuar 190 7; cier „ Säuhrur.mer w-ircl dem Geschwor-

nen· vo1·e.s'!'\"if.:1Rcn; es wird verlesen: das Verzeic1mis tier 

bei Soilm heschlagna1-n-nten Gt'!eenstän~ie, vom 10 ... ranur,.z• ~oo 7; 

eB ,..,,ird · Kenntnis eeeeben vom Inhalt der bei so~ besch1a,

nahlnten :ßapiere_, worunter 4 Sa tisfakt.io:ne1u•}:lüruneen; 

vom·Bericht des Wachtr.:iei~ters Af'i'olter vom 21. Januar 

1907 be.treff'en<i den Hut; vom Ergebn::!.s <ler ScJ-1:rif'texrer

tise; es werden verlesen: .Aue:enscheinsverbal 110J1J. 25. 

Januar 1907; von· der Ein:ecinhnung eines Gesunhes des Fii~ 

sr,rechers Miiller mn wei te::r·e Massnar.Jnen; an ~len Assi

se;nr,räsi<.ientcn wird Kenntnis- e:ee;eben; das· Aueenscheins

verba'l. c.es Untersuchungsrichters vom 29. J.iai 1907; die 

P::i:rteien r;::l.nd dF1.mi t einverstanden, üass das Verbal 

p~g. 607 erst später bekannt gegeben wird, ebenso z~ei 

Berichte des Landjägerwachtmeisters Affolter vom 19. 

und 25. Juli 1907. 

Es werden einvernommen: 

der Anzeie.;er Lnndjägerwachtmei ster Af'f'ol. ter in Lane;enthal.· 

die Zi vil:paxtei K,u•olina Schneebereer !:eb o Schärer, 

geb. 1845, '.rerheiratet geYtesen mit Johann Ul::i:-ich Scl'mee

bereer, Maler in Thörie;en, seit 1865, yon Thörie;en und 

rrnlm!1,1ft im Oberdorf <l.8.Bel bst. 
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Der •Präsident f;ibt Ken..n.tnis vom Armutszeuents und. 

vom Auszug aus d.em Grundsteuerregister vom 23. Juni; 

sie sa~t :-11.v=J: 

,, AlF.3 mein W1nn t:.mk8ln, r.ar eine Bnrschr1:ft von ~:c. 45 
,, 

,, zu iiause. 

Dem .A.t,e;ekl.agten werden die Beweisstücke voreei'Tieseno 

Der Verteidiger gibt die Erklärung ab, dass die 

AndeutunE.; Sohlns, wonach' das Menschenblut an seinen 

Kleidern mit Blutungen s~ine~ Tochter in:fol&e einer Ope-. . 

r:;.;.tion zusannnenhäni;en könnte, nicl1t von Soht1 del!l Vertei

diger mitget~ilt worden sei, sondern.von seiner Tochter, 

und dass Sohln sich seli)st. n:-ichträg1icl1 '1ri~er a..'l c..iesen 
i 

Vorfall erinnert hube • 

.Der Verteidie;e:r &ib:t einif;e Zinsqui ttuneen der Ba~1k 

in Langenthal 7,u den Akten. 

Der Präsident e;ibt Kenntnis davon, dass Sohm in 

den let.zten 5 Jahren nur ein einziges Mal bet1~ieben ~..,..o:r-

den sei„ 

Al.s zeugen werden_ab&ehört: 

1. ?aul Kasser 1 geb. 1876, Gericl1te-präsident in Aarwnngen; 

er bestätigt die von ihm veranlassten P:rotokolle, Id.t 

dem Bei:riigen: 

,, Ich hatte von Anfang an den EindrUck, dass de:r Gemein

„ depräsident Kurth in RÜtsche1en sich in einer Weise in 

„ die Untersuchune; ein.I!lischte, die der letztern e;ar nicht 

„ förderiich war. Soe;leich, wie ich Ke!'lntnis hatte von 

„ den Verdachtsmomenten gegen Solllll, hielt ich noch am 

,, R;leichen Nachmittae; den Augenschein ab. Der Gemeinde

,, präsident Kurth gestc!!ld e;lcioh, dass er ,,on üen Wahr-

,, nehlm.mgen der Brüc.er Kurth schon vorher Kenntnis hatte; 

,, aia ich i1m :fra~te, w~shalb er nichts davon saf;te, 
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„ brauchte er alle nöglichen Aus:f1Üchte; bald wollte er 

„ sich nieht melU' besinnen, ob die Brüder Kui~th ihl'i 

„ dii.::se Mitteilun~en gemacht.hätten; bald c;ab er es 

,, ~anz oder teilweise zu. Kurz er hat mir nie ·klnr und 

„ off'en Auskunft &ee;eben. Gan~ gl~ico hielt es die Schr.este2 

„ Kurthe von der ich er:rwir, dass Robert Kurth inner 

. " ,, mit : dem Schneider Kurth 11 Rchlläpsele uncl die Nachriclr-

" ten j,:)den.f'allß diesem mi tgP.teiillt habeo Der Gemeinde-
•• 1 • 

" ,, -präsident sa&te immer: er w11.1 nid 1 das Ziii; ine • 

,, Niemand wollte eigentlich recht mit der Sprache her

"auGriiclcen; ich hatte den Einctruck, dass die RiitAcheler, 

,, von denen sich keiner f'reiwi1liit als zeu~e meldete, 

,, es ·un&ern aäl1en, dass der Mörder zu ihren Gemeindege

" nossen gehören sollte. Ich musste mit r11ehreren zeui;;en 

" ,, energisch zu Boden titel.len, d2...'ili t sie Auakun:f't gaben. 

Der "P:räsident ~ibt KenntniB von der Ver:f'ii~~ des 

Untersu.ehunj;srichtera l)ar;. 475 der Akten. Dor Zeuge fährt 

fort: 

,, Ich wollte sicher sein, dass bei Erhebun& des Kaien

"dera nicht irge~d etwas vorgehe, was die Unt.ersucrrung 
,, 

,, erschweren könnte. 

,, Aus der AbhÖl'JU!l~ des Gottlieb Kurth (Gibe1) 

:, hatte ich einen l)einlichen EindrUck, indem er in ziem

"lieh saloppen Ausd.riicken vom Tod Schneeoereers sprach. 

:, Bei den andern zeu.~en war es mehr eine geWisse Aenist

,, lichkeit, die aua ihren Aussagen herauskl.ang; die.De

,, posi tionen= des Gemeindepräsidenten Ku.rth legte die 

,, VeI'llIUtung eines 'beW'J.Rsten Vertu.echungsversuches ziem

,, .lieh nahe. I'ch glaube, dass in Riitschelen ziem1ich 

,, sor~los rait Wechseln und BürLschaften geschäftet wird-. 

,, 8ohrn hat mir irruner seine Unechul.ä. beteuert; sein 
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„ stereo.typer -~usdruck war: " I bi r.10 unsehul.di& wie 
,, 

„ es Ohind i der Wiegl.e. Die Kinder so.hma machten mir 

,, einen ~ten EindrUck,.speziell die Tochter Rosa.-

" Al• der . Säuhammer be schlagna1mit wurde, war er. beim 

„ Nachbar Frickhard zum Gebrauch aus~el.iehen, wie mir 

,, Land.jä"er Hirechi berichtete; er brachte den Säuhammer, 

,, deft ein Knabe zu Sohla zuriickbrachte, ~erade al.s Hirsch1. 

,, den Sclmssa-p:i;:,arat und die Werkzeuce Sohms beschl.a~ah

„ men so11te, von sich ~us .ieich mit.- Der Hut kam 

,, · zum Untersuchungsrichte:i-amt inf'o1.&'e der Mel.dunr; eines 

„ Bleienbacher Biir gere, der vo11 einem Dorneg"en- in der 

,, WirtschF!.:ft ve:rnom.'!!en h~tte, dass dieser den Hut ~e-

,: :runden hatte.- Am Knittel. habe ich kein Haar ee:runden, 

„ da&ee:en Blutspuren. ~ie waren nicht cleutl.icher, als 

,, jetzt. Am Säuhai_nmer habe ich von bl.ossem Au&e gar kein 

,, Bl.ut konstatiert. Professor Howal.d. vermutete dann sol.

" ches un<ler den ErdreRten. An den K1ei(iern Sohms be

"merkte ich·ll'1ecken, von a.e:nen ich vermutete, sie könn-

" ten von verwaschenem Bl.u~ hli!rriihren; die K1eider :rü.hl. ten 

„ sich sei.t'i~ an, so dass man merkte, d.ass sie ~ewasohen 

„worden.waren. Hosen und Oi1et unterschieden sich 

„ schon dama1s etwas in der Farbe, wie öetzt.o- Die .Alr 

„ hörung Sohms, in .wel.che:i- _e:i- ab1eu~ete, Gott1ieb Kurth 

" ( Gibe1) "esehen zu l1aben, fand nicht in der ersten 

„ kurzen Abhörunc Sohme in Rijtechelen statt, sondern 

·" etwa am 3. Januar 1907; Sohm war dabei nicht in be-

„ sonders starker Auf'reil,lns;. Bei der ~bhö.run~ Sohms a1s 

„ zeu~e in der untersuchun• ~eeen oraber ist mir nicht 

"aufgefal.len, dass Sohm Graber stark~~ belasten ver

,, suchte; er·sa~te ein:fach Über seine Verwunderun& 

„ betreffend den p1ötzl.ichen Besitz von Gei~ durch Graber 
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„ au~. -~uch später, al.g er selber Angek.lagter war, Ruchte ,, 
,, er die Schu1d nicht auf oraber zu werfen • 

. 2.•.Burkhard Rychiger, ~eb. , 1875, Gypßer un~ Maler in Thörict 

3. Bertha . Christen eeb. Lanz, e;eb. 1835,. il!l Riitechelen-

1raben. 

,1. -Wal.ter Leu, ~eb.; 1889, Schüler, Riitschelen. 

·5. Ernst Leu, &eb. 1896, Schüler, Riitschelen. 

6. Johai1n Kurth, &eb. 1852, alt Gemeinderatspräsident in 

Riitschel.eni;I'aben. 

7. Gottfried Kurth, ~eb. 1883, Riitachel.en,raben. 

8. Hans Kurth, geb. -1886, Biitschel.6n-.Taben. 

Der Verteid.i~er. FiirS'!)recher Müller beantragt al.s 

' weitere Maesnallme die Anora.nun, ~i~er Schriftexpertise 

zur Ver6l.eichu.n·i' der Scbrif't. in dem heute ein&el.angten 

anonymen Brie~ unQ der Handschrift des Ze~~en Gottlieb 

Kurth ( Gi be1 ) • 

Der P::.-äsident oeh4Ut si~h vor, au~ diese8 Begehren· 

um weitere }{assnahmen zuriiclomkornmen. 

Der EXJ)erte Dr. Rudolf GP ... rraux, Arzt in Lan_g~ntha1 

erstattet das medizinische Gutacriten Über die Todesur

a~che bei Schneeberger und eriäutert daa Sektioneproto

ko1·1. 

Der: EXJ)erte Pro:fesaor Dr. Hovmld. äusser.t sich eben

:f'al.ls zu diesem.Gutach~en, auch in seiner Ei~ensohaft 

ais Miti1ied des Sanitätekoll.e~i'W!ls, und rapportiert 

iiber d.as Ex-periment mit ~em Säuhannner_ an Leichen. 

Dr.. Gsirraux er~änzt au:f' Be:r:t-agen durch den Prä~ 

denten in~.l~e rra~e des Verteidi~ers noch :f'ol&endea: 

„ Die bei Schneeber&'er e;etund.ene ~chlä:f'enwu.n<le, deren 

„ nurchmesser ich auf' 8~ schätzto, war. eher etwas 
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"uösser, al.e die Zeichnunt der wunde von r,hi-isten, die 

" "sich bei den Akten bef'inQet 

?rof'essor Dr. Ho1fald t'igt einiie Bemerkun~en bei. 
. . 

Die Ver~and1un~en werden Aben~a"7 Uhr ab~ebrocheno 

Si tzunt; des Assi senhot'~s :tn Bu.rgdor:f Ht 1:.-::.w01~l1 ,l,:m '7. 

AU!;'USt 1.907, Vormittagß 9 Uhr. 

Es werden a1s Zeu&en einvernonnen: 

10. '-Tohann Ulri,~h Kurth, g-eb. 1848, Pri"lratier in Riitschf.'len. 

ll. Ulrich Beer, geb. 1858, Wirt in Rütechelen. 

,, Lehrer Scheide4',;er _hat mir gesai;t, das Haar an der Wun-
. " 

,, c:le Schn.eebere;ers sei verbrannt e;ewesen • 

12. Johann Düria;, .~eb. l.861., Lehrer und Gcroeind.escli.reib~r 

·~n Rütschelen: · 
- . 

,, Ich fl.aube:, dass. :-,0111'!1 Häl.bschuhe oder der~l.eichen an-

" hatte; icit erinnere J:!".ich, bemerkt zu haben, dass er 

" ,, rötl.iche strii."!II):f'e tru& • 

l.3. Fritz Kurth, e;eb. l.875; LandV{irt, Sal.Z:J.UßWäeer nnd 

S:pri tzenmeister in Riiti,chelen: .. 

„ Lehrer Scheide,;~er=hat geaa.t, Schnee'bergers H:>.are 

" ,., .a'T'l der Sch12_:f~ i=a~:te21. vel"'1:>ran...'1t e:~'fesen • 

l.4 •• rohann zur:f'lilh, ~eb. 181"4, Schmied.meister in Riit-

schel.en. 

l.5. A1bartine Aebersol.ä ~eb. rriedii, ~eb. 1869, Rüt

schel.en. 

1.s. Johann Kn:rth, Weber, &eb. 1864, Rütechel.en. 

Es werden· vom Präsidenten verieeen äie .Allssa~en 

17. des 2euien Johann Sohm, geb. l.842, in Rüt~chelen, 

in der Uhtersuchun~ &e~en oraber (.e:mäss Art. 421 

str.V.) ebenso ·dessen Abhöruni pa~. 76 vo~ 6 •. August 1906, 
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18. Qottt'ried Graber, ~eb. 1870, Mauser in Rütschelen
0 .., 

l 
19. Gottlieb Kurth, ( g-enannt Oibeii) im Flötsch zu Rüt-

schelen. 

D1'r Kalender Kurthe zirkuliert b.ei cie11 Geechwornen. 

Paul-K~eaer, vorgenannt; er erklärt: 

"Oottlieb Ku.rth hat in allen wesentlichen Punkten . 
,, 

,, in cler V:oruntersuchu.n~ ~.l.eicJ1 ausc;esa6 t wie jetzt • 

Nn.c::1dera Gottlieb Kurth darauf' au:f'l!lerksam ~emacht 

wurde, dass er in der Voru.ntersuchunc &esa~t habe · {pa~. 

&40), er Xönne nicht beschwören, dass der Mann, den er 

Abende am Freita. ~esehen, Sohm 5ewesen sei, deDoniert . . , 

er auf die Frage, wes~al.b e~ heu~e so best;rnm~ aussa~e, 

,,ährend er damals sich keinen Eid zu Reinen Aussae;en 

zutrau~e, ~o1~endes: 

"I thue halt nid &~n en Eid; ich muss aber aus allem 

" "schlieseen, dass es Sohm war unQ.kein anderer. 

PaUl. Kasser vorlenannt: 

, ,, K'tµ-th hat eich in der Untersuchuni hie:z-in nicht weniger 

bestimmt ~eäussert, als jetzt, nur als ich ihn au~ den 

Eid au:rmerk~ron ),iachte 2 ~a~t~ er ~as, \"as !')rotoko1liert 
,, 

iet • 

Es werden einvernommen: 

Landjä~er Hirschi vorgenannt. 

Landjägerwachtrneis~er Affo1ter, vor~enannt. 

n.er Verteidiger stellt unter Beruf'U~t auf Art. 417 

und 328 str~v. das B,~ehren, der zeu~e Gott1ieb Kurth 

habe den Verhand.1untssaa1 zu verlassen und $ei später 

w~eder abzuhören. Diesem. Begehr~n wird entPpr?chen. 

20. Rosette Lüthi &eb. Kurth, ~eb. 1865, in B1eienbacho 

21. Jakob Schnee~erger, Handl.an~er aur dem ner, ~ 

Riiteche1en, nun unbekannten Aufenthalts. 

22 •. Jakob Der.entin~er, geb. 1858, il!l Moos zu Thunstetten. 
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Jehann Ulrich Kurth ver,;enannt. 

Die Verha..~dlunten werden UJ1\ 12 Uhr Mittaes abtebro

ohen. 

Nachmittats 2 1/4 Uhr wird die Sitzun, wieder auf-

:enemrnen. 

Als Z~~ien werden·ab~ehört: 

23. Gottfri~d Aeberseld, &eb. 1865, Käser in Riitschelen. 

Der Präsident, bezu&nehmend au~ das ,estern ieste11-

t~ Begehren der V~rteidig:un~ um Anerd.nuni einer Schrift,-

v e r f ü , t :. 

1. Es wird · zur Vergleiclnln& der Schrift in dem am 6. 

Auiust 1907 an das Schwu.riericht in Bur,dQrf ~elantten 

Schreiben, datiert, 4. Aucust 1906, und der Handschrift 

des zeu,en Oottlieb Kurth eine Schriftex:vertise an~eord

nf3t. 

2. Als EX!)erten unter Vorbehalt de1• Er.setzunE,; d:u.rch ande-

1·e werden E:rnannt Sekimd.c:U1lehre2· '!f,.ts8 und Vervrn.l.ter Sohwab, 

kant. Bra11,1versicherunt1:Janstal t, beide in Bern, denen 

ihre Ernennunt telep-aphisch Mitzuteilen ist, mit der Ein

ladun&, mor!;en Donnersta, 8 Uhr vorro.i tta,;s sich .zur Prii

rung des Materials in Bur&derf einzufinden. 

3. Der UntersuchUngsrichter Kasser wird antewiesen, mit 

den Experten Schriftproben durch den z~_a:en Gottlieb Kurth 

vornehmen zu lassen, namentlich auch durch Diktat des 

anenymen Briefes. 

4. De~ zeu~e Gettlieb Kurth wird ancewiesen, mor~en 

Donnersta6 vor~~ttags 9 UM den Schriftexperten sich zur 
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zur Vei'f'iicun&-· Z"il stellen, was ihm durch den Of'!'izinl. 
/ 

Aot"ort zu eröt"f'ne?\ 1·et. 

Eröf':fnet. 

Es wird im ze~genverhör- in nachstehend~r Reihen:roi

&"e :rorti-efa.11:ren. 

23. Johann Kurt~ ceb. 1845,. Gemeindepräsident in Rüt

sohelen. 

Die Voruntersuch'Un~a-Auss~~en des zeu~en werden ver-

1eeen~ ebene• e~ Arztzeu.&nis des Dr. Ri~~enbach in Gu-
. . - - . 

tenburc betr. Gedächtnisschwäche des Johan_~ Kurth. 

Es wird nochlnal.s ab~~hört: 

Paui Kasser vor~enannt. 

n Johann Kur~h hat auf eigene Faust eine Untersuchun~ 

,, nach der Herkunft des ~e:f'Undenen Hutes an~este1lt, 

obwohl. er \Yisaen musste, dass dies nicht in Interesse. 

der amtlichen mntersuchu.n~ iac. . . . 

24. Fritz K·\ll'th, e:i?b. l.841, Schneider _in Riitschel.en: ---- -··-
„ Ich weiss nicht, was der al.le;emein Übliche_Ru:fnahme 

,, 
„ Gibel t'iir die Briider Kurth bedeutet, sj_e hörten es 

" ,,ninht &ern. 

Der Präsident erkl.äxt zu Protokoll, da~s er mit 

dieser Bezeich..TIW1&, wenn er sie im Dauf der Verhandl.un-
. . . 

&en brauchen sollte, keine Verletzuns <.ler. Brüder Ku.rth 

sondern nur eine Vermeidunc vgn•Verweohs1uncen beabsicb

ti,;e. 

Fritz Ku:rth :fährt fort: 

,, Robert Kurth sa~te mir von der Bee;egnun& m1 t SebD. 

,, Herr~ott donner, er isch vor ~oe ganz versauet ~si, 

" ,, no. d • Scln.ie si iiberb1iietet &"Si • 

Paul Kaeser vor~enannt: 
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,, De:r Zeur;e 1'r1tz Kurth hat in der Unte:rsuchun, nichts ä.a

„ von cesa,;t, dass Sohm nach de:r Erzählun& Rebert Kurths 
,, 

nbluti~e Schuhe ~ehabt h~be. 

F:ri tz Kurth: 

,, Ich habe hal.t nicht ~ern etwas cesact: wenn der Gericht&

„ präsident nid BQ scharf hind~r m1 ~•gange ~är 1 , so hätt'i 

" ,, nid etaal das iseit, was i ieeit 11a. 

25. Katharina Derendinier ~eb. Sollbe.reer, e;eb. 1862, in 

Thunstetten. 

26. Albert Schneeber~er, ,eo. 1877, Bäcker, B1eienbach. 

r,andjä~erwachtmeister Aff'Ql. ter: 

„ Vor 8 Ta,:en·e~,;te mir ein Wirt in Lotzwil., eini,;e Ta~e 

„ vor seiner Verha~tun, sei·3ohm zu ihm ~eko:mmen und habe 
. 

,, ihJ\ ,;e.f'ra.ct, ob er schon etwas von dem Geriich't wisse, 

,, wonach er, Sohm., Schneebereer getötet haben solle. 

„ Auf' ver11einende Antwor.t hi_n habe Sohln e;esa&t, das „chörn 

„ vo dä.'Il donnere Beck z'Bleieb:ich; uf' dä wö11 er jetzt 
,, 

,, ~ad 10e. Sohm so11 nach Aussagen ·des Schreiners 

„ Mathys öf'ters 4 oder 5 Hiite in Lanc.entha1 e;ekauf't und 

„ er se11 iri der Gemeinde Prä.eid,:;nten e;estiirzt und sich 
. . " 

,, überhaupt stark an den G-emeindewahlen beteilie;t 11aben. 

27. Walter Christen, e;eb. 1872, Lehr,3r, Ro~r.11, Haupt

mann im Bataillon 32. 

"Un~efä.hr 2 cm vGn der runden wunde wag waren die Haare 

„ Schneeber~ers versenct; ich r;laubt_e, es sei ein Mord 

"mit Schusswaffe. Das Lach war soweit ich mich erinnere, 

„ et.was kleiner, als der DUrchschni tt des schmalen 
,, 

,, Endes/ des mir vorgewiesenen Säuhamrners. 

Auf Frae;e des Experten Professer Howa1d sa~t Chris

ten: 

,, Ich bemerkte k~ine Versen~nr; der Aue;enbrauen Schnee

"ber~ere und keine Schwärzun~en von Pulver oder de~ 
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,., cieichen in der Ulnf;t::bunc der Wunde. Den Durchl..,1esser des 
,, 

,, vordern Endes 11P-s _ Säuhamm,3rs sc11ätz~ ich :iu:r · 7 l'!ll"1 • 

.... 
Der Experte Hewald ~•nstatiert, dass dieser 

,, Durchmesser 10 rn..-rn b~träe;t. 

tokoll.s und ~t:stützt auf' die Aussae;en des Z':lue;eri Ghrie-

. 
Es wir·di·ao~~hört 

der An~eklacte Emil Sohnl. 
. . 

28. Gottfried Kurth, !;eb. 184 7, Poliz'=idienei--, Riitschelen. 

29' .Toh::inn Mathys, ,:;eb. 1848, :-3chreiner, RÜtsche~en. 

30. Albrecht Wäl.ch1i, ~eb. l.863, Bann-.n1rt, Riitschelen. 

31.. Barb;.1..."['ll Wälr.hli eeo. Sch.:;i(!.ei;;~a::r, ~öb. 1870, Riit

achel.en. 

~2. Oettf':t"ied .K'u..rth, Sohn, ~8b. 18?3, iu Wil. · zu aü•tschel.en. 
\ 

33. Johann Mathya geb. 1876, ira Flösch, RiitBehelt7;n. 

34. Al.:f'l'ed Wälchli-Griitter, e;e"b. l.871, in Niedergöseenbei 

Schönenwerd. 

'Z 1• ... o. Andrt:",as Herrmann, ~eb. 1865, Händler :tn Rii.ts~heJ.en. 

sohe.len. 

37. E1iae Schneeber~er geb. Ny~~enegger, ~eb: 187~, in 

Rütschelen, s~ndbiih1. 

Der Präsident e:ibt Ke11~1tnis von einem T'el.er;ram.n. 

des Experten Schwab; es wi:rd verf'iie;t, das8 Untersuchungir

ri~hter Kasser ihm. te:ter>honj_s;Jl1 die notwenditen ,: Auf

schlüsse ,1bt. 

EJ.j_se S<}hn~e'bereer sagt aus: 

„ ll'rl:l,l S9hm h:it, mi eh und meinen Mann bei uns zu Hause 

„ 1.1nd bei ih..'!'len daheim ersucht, wir sollten· ver Geric}ht 

,, ,und sonst nichts davon saren, dass Sollm ;-;m P1•ei tae; _.u:,.-~nd 
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„ bei uns ~dWt;}sen sei; Frau Sehm tat diese Bitte nach 
J • • • 

"der· verhat'tun& 8ohms: ich weias nicht was sie damit . . . . 

" ,,. WQll. te; in Aarwane;en ve~e;ass ich hieriibe.r auazu.sagen • 

38. Alb.recht Jufer, geb. 1860, Landwirt, Lotzwilmatte. 

39. Anna Sohm a;eb. Briiderli auf dem Hiibe11 zu Riitschelen, 

Witwe des Johann-Sol'llr~ se1. ~eb. 1838. 

DP..r Präsident konstatiert, dass Johann Sonm am 15. 

Januar 1907 ,estorben is\ 

40. Kar1 Roth, ~eo. 1882, Mech::miker in Oftrincen. 

Der An.ak1a,te. Emil Soiml wird ao~ehört. 

41. Andreas Meer, r;eb. 1873, ven Eris~i.l, Stati'onsvor

.stand in LotzWil.. 

De:;:- An~ek.lagte Soilln wird ab,;ehört, e:rfsa~t aua: 

„ Iqh habe .Meer -nur &e.Sae;tl es sei ein Toter ~e:tunden 
" ,, worden; ich teilte ihra dann mit, ein Frickert habe mir 

„ unterwe.s mitg~teilt, S0h..~eeb~r~er werde ven Thöri~en 
. 

" aus tel.e:Phcni$ch &;esu,:::ht; ich äusserte dann die Ve-r-

• ,, 1nu.tu..11~, <>'b der Tote ..,ohl. Schneebere:er sei • 

. Der Zeuge Meer bl.eibt bei seiner t"riihern Darstel.lunc. 
· ./ - .!::. e. r. r· 

4.2. Elj_se Dürie; ~eb. (~@ ,teb. 1861., Riitschelen, Post-

h,11 terin. Der ant1nyme Brief' vom 4./s. Aueu.st 1907 wird 

der Zeutin vGrc;ewies~n: sie e1•1nä.rt: 

" ,, Ich kenne diese Schri:ft nicht o 

43. I'riedrieh Scheidege;er, Lehrer in Me1chnau. 

" Ich habe keine Verbrennun~ an den Haaren Scl1.Y1eebera;ers 

,, bemerkt; ich war nicht nahe e;enut:, um so etwas zu. ei

"kennen. Ich kann nicht sagen, ob die Schl.äf'enwunde 
,, 

,, v•n einera Sal'nlF.\8 eder · von einem Sch1ae; l1errührte • 

44. Jakob Ku:rth, ~eb. 1845, Zilmerman..~, im Flötach;ZU 

Thörie;t:,n. 

45. Friedrich Christen 1 ~eb. J.869, . Land·•~irt, Thöris;en. 
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46. Jakob Riokli, ceb. l.861, Landwirt, D~rnecie 

4 7. Al brecht Moor, ~eb. l.866, Weichenwärter, Letz-wi1. 

Sohwa,er des An~ekla~ten.: Auf Art. 220 str.v. aufmerksam 

gemacht, erk1ärt Meer, er wolle -~uskunf!t ~eben. 

Der Prä.s1dent stell-t :fest, dass der Zeuge Moor be

trtmken ist und ver:rü&t, dass ·er in Arrest ab~efiihrt 

wird bis mQ~~en U$nne~st&~. 

Um 7 1/4 Uhr Abends werden di~ Verhandlungen ab~&

brochen. 

u1izuni des Ass:tsenhe:f"es in Burs;dor:f 

Donnersta, den 8. Aucust l.907, ·Vormi tta~s 9 Uhr. 

Der ·Präsident konstatiert die Anwesenheit dP,r Ge

achwornen urid des Übri~el1 Gerichtsl)ersonal.s. · 

Die ~u:r l:1eute ~eJ.adene:n Personen sind abwesend; .. die· 

neuen Zeucen werden zu.r Wahrheit ermahnt und · aU::f .a.en Eid,. 

und die Folgen falschen zeuDii sses a,,_t:f'merki,a"!l gezaacht; 

wor„iur sie sich in das Zeugenzilmner zu:t>i;ck~iehen. Die neu 

eingetro:f:fenen Experten Professor Scha:ffer, Ver~alter 

' sohwab und Sekundarlehrer Wyss vrerden ebenfal.la zur 

Wahrheit ermahnt. 

Der Pril.side11t verfiiit, dass die beiden J.etztcenannten 

Schriftexperten mit dem Untersuchuncsrichter Kasser und 
. 

dem Zeugen Gettlieb Kurth .sich zur Be~c4~:f'i'Ung von Ver-

~l.eichsrnateria1 zurückziehen; es wird ihnen im Einvdrstäncr 

nie der Parteien bis morcen Freita& vor:mitta~B fo1tend~s 

weitere Ver,1e1chsmater1a1 ein~ehänd.i&t; 

1. Dar anonyme Brief vom 4./6. Aue;ust 1907 sa.rnt Couvert 

mit Poststempel 1·an~ent'l'lal. 

a. Doi· beschla.'118.bmte Volkskalender ( h.inkender Bott) 1:1i t 
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Inskriptionen des Gett1ieb Kurth. 

3. der iTÜhere ~~9nyme Brief pa&. 149 der Akten.samt be

zii,;l.ichem Gutachten der Sch:rifteX])ertBn. 

4. Bo~en 272 bis 276 und 339 bis 342 der Akten mit zwei 

Unterschriften Bott1ieb Kurthe. 

Als Zeugen werden ab~ehört: 

4 7. Al.brecht .MeGr, &eb. 1866, Weinl1~nwä.rter in LGt.z"i\'1.1, 

Sehwacer des An~ekl.a~ten. 

Auf Art~ 220 str.v. alU'lllerksam ~emacht verweigert 

er die Auskunft., 

48. An..~a M•or ceb. LP.U, r-eb. l.869, des Weichenwärtere E~he

:f'rau, in L•tzw11, Schwä~erin des An&ek1a~ten. Au:r Arto 

220 Str.v, a"li1"Illerksam &emacht, erk1ärt siP, F3ich zur Aus

!CUn:f't bereit. 

49. Gett1ieb Leu, ,eb. 1877, Schwa&er des Ancekl.acten, 

er ~agt au:r Ber:racen a~s: 
,, 

" Al.brecht -~•or un4 Emil. s~_nm sind Ehemänner ven Schweatrn • 
. 

Der Präsident kohst~ti~rt hierauf, dass in diesem 

7a1le Art. 220 Str.v. auf Al.brecht Moor nicht zutrifft, 

o'bwoh1 e:r in ~e:r Vo!Unte~BUchun,: (pa&. ·33·1) ~nt;ewandt 

worden ist. A1brecht MoQr wird deshal.b nachdem Gott1ieb 

Leu. den -~uat:ritt ~enorranen hat necmals v•:r~eru:ren; es 

wird ibm erkl.ä.rt, dass ein Irrtum v•r1ie~e und d.ass er 

die Ausku..11f't nicht verweigern könne. 

A1b:i:'echt }.{oor v•r~enannt: 

,, Bohm und :fch hatten 8 Tar;e verhe:r abr;emacht, am 29.-
. ,, 

,, JUl.11906 nach Oft:rinr;en zu cehen. 

· o•tt1i~b Leu, c~b. 1877, Landwirt in Riitsche1en, Schwa~er 

des Ancek1a&ten: Auf Art. 220 str.v. au:f'laerksam &erilacht, 

w111 er Auskunft ~eben. 

50. A1f'red 7ricka:rt, geb. 1868, Landwirt, RÜt8che1en, 

deponiert auf' Verha1t des Rapp•rtes ven Wachtmeister 
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A:f:fe1ter VeJI 25. Jul.i l.907: :, Dies ist richti&""o 
. 

51. A1bert W~l.chl.1, Maurer in Rütsehelen. 

52. Jalc.eD Mathys, ~cb. 1858, La..~dtjrt bei der Schmiede 

in RÜtacheJ.en·, wich nicht a'b&"ehört, e:r der>•nier·t; nach

dem der Präsident VQn dem Rapp•rt des Landjä~erwacht

meisters A:f:folter vem 10: Ju111907 Kenntnis· ce~eben 

hat, und nachdem dieser Bericht vom Anzei~er A:ffo1ter 

best~ti&t werden 1st: 

,, Es ist richti,;, dass mir Schneider Kurth in den Haus

"t~;en dieaei Mittei11mc~n cemacht hat; auch.die Erpäh- · 
. 

„ lun& der J'rau Wälch1i lautete so, wie der Ra-p:pori 

„ berichtet; das war etwa im April 1907: S~hrn soll ihr 
• n 

,, 8 Pfund Fleisch ums~nst ,e~eben haben. 

Der Angekla~te Em.il~Sohm erklärt: 

,, Es ist nicht richti&, ,lass ich Wä.l.ch1i je Fleishh &8= 

,, schenkt habe; wenn i,,h ihm solches ehne Bezah1un~ &?-'b • 

" ,, a• hatte er es d.Urch Arbeit abv~rd.ient. 

53. G•ttf'ried Christen, &eb.-1863, Gutsbesitzer urid Ge

meindepräsident in Thöri~en: 

,,, Ea ist richti&, dass Schneeber!;er die Gewohnheit hat t~., 

"sein Geld 1tt Giletbusen zu vers~r~en; den Geldbeutel 

„ hatte er in der Tasche, p-össere Summen versGr&'te er 
~ 

„ in der innern Westentasche. Am Samsta, habe ich mich 

,, ~ehrere.Mal.e tele~honisch nach dem-verbleib Sehnee-

,, bergers erkund.ict; a~ sen.~tag Y•rgen be~ab ioh mich sel

" oer nach dem Tatert auf dem n~chsten ~e,e. Es hiess, 

,, Hau:ptma~ Christ"n se·1 sch•n datewesen und habe SC'llnee-
• • • : f)Fr 

„ ber,ers Kalender hervor~ezo&en~ )JPJl Abdruck der Rand 

,, Schneeber&ers 1m Acker neben der Blul.ache, wo er ie-
: . . . . ,, 

,, :fal.len sein miss, war noch-deutlich · aieht~ar. 
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Der zeuce Wird ancewiesen um 3 Uhr 'beim-Au,;e r,sche.1.n 

anwesend %U sein. Der zeu~e f'ilhrt :f'ert: 

"Al.~ Masaaver~al.ter Schneeber&ers schätzte ich dessen 

,, Einnal"n!len (er halt.e a.11erd.1.nce-kein Kassabuch) vem 31. 

-llai bis ZUD 27. Jul.i 1D Ganzen -alilf' Fr. l:224; aus~eJ?;eben 

500 Fr. ( J.Landat Schaf'f'haueen) und 45 J'r. in bar vorhanden; 

die Famil.ienunterhal.tskesten in dieaer Zeit schätzte ioh 

auf Fr. l.45.- Sohneeberger miss nach meiner Rechnunc 

ven J'Z'. 400 •1s 500 bei sioh gehabt haben, ~1-e er ermei

det wurde, da er sein ~1d. ·iIJlm~r mit sic.l;l zu .-:rii.hren pf'l.e,;te. 

Ich fand keine ,i,.ii t.tierte Rechnuc aus <11=eeer Zeit; ein 

Wechsel, den er einceiöst hatte, war ech•n ver dem 31. 
,, 

Mai 1906 ein~el.öe~ worden. 

Der Präsiden-t verfii&t, dass eine vom zeu~en Oett-

l.ieb Kurth freiwi.11.ig mit~ebrachte Def1.z1tnote den Schrift

exi>erten als VersleichuntsmateriaJ. zucestell.t werde. 
~ 

54--. Dr. Elri1 Le~and; ,;eo. l.873, Arzt Lancenthal. 
,. 

55. D2'. ·a1ckenbacher- Ott•·• ,:eb. 1874, Arzt 1.n· Gutenbur,;, 

nicht l'.lb~ehört: 

"Ich habe den Kn~ben Sehms we~en eines Hautaussch1a~es 

„ behande1t; ob er sta:rk blutete, weißs i~h nioht; ich 

" ,;l.aube, dies "Ra:r 1D. Herbst 1906; ee .1s.t möit3.ich, da.ss 

,, inf'Ol.!te Kratzens l.eichtere Blutunten eintreten kennten. 

" J'rau Sehm habe i eh we~en Bl!h':rerer Ueurasthenie ärzt-

„ 11ch benandel.t, seitdem ihr Mann verhaftet 1st; es ist 
., 

,, mö,;lich, dass di~ses Uebel auf' das Gedä.ehtnis nachtei-

,; 11& w1rllte. J•hann Sehm den ich in seiner Krankheit 'be

,, ~andei te, ;erlan-,;te aus ei,:.enem Ant~j,.~lt zu llm11 Sohm 
,, 

,, ,:ebraoht zu werd-en. 

Av:r Fra,:e des EXl)erten Hewa1d: 

„ Die Hautdef'ekte ·des Knaben sem w~~~ -~~erf.tichl.ioher 
,, 

,, Matur • 
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56. R•ea Sehm, reb. 1889, Tochter des A~ekl.a~ten; aur 

Art. 220:Str.v. au:naerkaain cemaoht, will sie Auskunft 

geben. 

57. Ernst S~hnl, ieb. 1895, Sehn des An~ekia~ten in Rüt

soh~len; &ur Art. 220 Str.v. au:f"IQ~rksam &ernacht, wil1,or 

Auakun:C'tc ~eben. 

Die zeucen werden an~ewiesen, _sioh v~m Experten Pr• 
ff3Bsor Howal.d untersuchen zu iassen •• 

58. B~rtha Sohm, ceb. 1897, in RÜtechelen. 

59. Bertha Börl.1 geb. Lanz, Ehefrau d~a Sehreihers, in 

Letzwil.: 

,, An1'ana:s Dezemb_er l.906 kam Resa S&hm. vo11 Dr. Lec-rand bei• 

„ mir vorbei; sie b1u~ete aus der Nase nicht se "iriiseii 

" „stark; ich ho1te ~hr Wasser. Ich g1aube, dass sie den 

,, bl.auen R•ck truc, der hier auf dem Geriohtstiseh liect; 

,, Etwa 2 •der 3 Taschentiicher, die ich Rosa Sehrt 1ie~, 
,, 

. ,, w-..u-den mir später &ewaschen zuriickt;eor::1.cht 
: • a 

60. J11ko"Q s.ohneeb,er&er., ~eb. l.855, im F1ö_aiJh zu Riits~hel.en. 

61. ldaria .L?..nz, ,!eb. 1871., in Riitache1en. 

62. 1ritz Lanz, &eb' l.848, Landwirt und Jäcer 1m Flöach 

zu Rütschelen. 

63. Jak•b In~eid, &eb. 1852, Metz&er u.n~ Landwirt in 

Bettenllausen; d~r zeu~e preduziert eine Beacheini~& 

betreffend Verkauf eines Kalbes, die ad acta erkannt wird 

;und mit dem Gesundheitsschein vem s. JUli 1906 bei den· .. , 

Geechwernen zirkuliert. 

Ee Wird ab&ehört der An~ekla&t~ Emil som. 

64. Gett11eb Staub, ceb. 1870, Knecht in Riedtw11. 

85.•Joh:::um Wälch11, ~eb. l.!369, ViehinSJ)ekter und Land:

wirt in Rütsche1en. 

66. Andreas KUiülller 1 geb. 1841, SchUhmacher in Ochl.enber~. 

„ Ara 6. Juli 1906 habe ich ner&ens 6 Uhr dea Ane;ek1ae;ten 
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„ Emil S•hm im ouc,;ershaus e1n·o1tzi verkauft; er war 

,, etwa eine V1erte1atunde bei mir und. nahm dann den ltiir-
,, 

,, testen We• nach Hause. 

67. Verena Kummer &eb. Kün~, ~eb. 1853, in Och1enberc. 

,, ·:All:. 6. Heumonat vericen Jahres, unce:fähr wa hal. b 7 Uhl" 

Mor&ene, kau.rte SehD. um 28. Franken ein Gitzi von meinem 
,, 

„Manne.Er p.nc dAnn „ ebsi. S•hm hatte ~inen Hund. bei 

„ sich; er liess das Gitzi am Monta~ drauf, am 9. Ju.11, bei 
,, 

,, ·uns abhe.len. 

·sa. Verena Ku.rth ~eo. S•hnl., t;eb. 1851„ in RÜteehelen: 

„ Die Briider Kurth, die Gible, Jrin!;.~n ,, ,;en& öp:pe n• bi 
. ., .. 

„ Zy~e n uf ·• Ioh weise, dass SebD •f't rruhmer,;-ens auf 

„ seine zwei Burgerrütinen außserhalb des Kurth'schen 

„ Hauses hinaus,:1.n&; es war :;ee;en mor,;en 5 Uhr; man war 

„ so an SGllJll t;ewöhnt, wen..11. er kam, dass man sieh seiner 
,, 

"nicht mehr achtete. 

69. .Elie·e z1'tg e;eb.· 'Ae,;erter, &eb . - .1844·, in Rütsehe1en. 

,, Rebert Kurth h·a·t ·uns ver etwa 20 Jahren Kirschen i_;estolr-

" ,, len· • 

70. Ru.d•1f suter, ceb. 1874, Aktuar des Re~ieru.ncsstatt-

., hal teramts in L2..11eenth:il.. 

,, Am ersten Au~ensohein anlässlich der Haussuchu.ni bei 

„ WäJ.ch11 deutete der Re&ieru.n~sstatthalter auf Sahms 

,, Hemdenbru.st und sa&te zu ihlll: ,, Se:t:ui, da hei t e1· • 

„ B1uet am Heml.1; ,wenn der nid Metz~er wä:ret, so hätt's 
,, 

,, eoh. Der Re&ierun,;sstatthalte~ äusserte dieß scherz-
,, 

,, haft • 

Der Präsident 

Es ha-t heute Nachlaittac in Riltsehelen ein ,erfcht-

77 



lioher A•censehein stattzufinden. 

Daran werden teilnehmen: der Gerichtsh•f mit Se

kretär, die Geschw9rn.e.n, der StaatsaniiraJ,t, der Ancek.la&'\i' 
. -~ 

1li t dem .Verteidicer, der .Z1 vilanwaJ. t, die EJtl)erten Pre-

resRor Dr. H•w~d und Prefess•r Dr. Scha.;ffer, UnterS'\.l.

em.mcariohter Kasser, Landj~cerwachtm~ister A:f'fo1ter und 

Landjäger Hirschi., der O:f'fizia1 m:1. t der. notw·endicen Pe-

. lizeimannschaft, und die zeu.cen Fritz Leu, a1t. Gemeinde-. 
.. 

prl.eident Kurth, Käser Aebers,1.d und Gemeindepräsident 

Christen in Thöricen. Die zeugen haben sich ~n Rüteche1en - . 

einzufinden; die übri&en Teilnehmer besrumneln sich 2.os 

Uhr Nachmitta~s beim B~nh•f in LaJt&enthal.. 

um 12 Uhr Mitta&s wird die Sitzunc ab,eb~•chen. 

Protokol::L iiber den ,;er1cht1icht3n Aur;eni=JChein 

in Rütschelen, Donnerst:ii, 8. Au·t;u.st. 1~07. 

Die Teilneluner am Aucenschein l.ancen von. Lan~en

thal her um 3 Uhr llachnd..ttaga.1~ R~itscl1_e1en.an, wo de;t' 

Präsident, bei den Häusern im Riitschi:;1engraben, die Au

~enscheineverhand1unc erör:f'n~t und die Anwesenheit der 

ce1adenen Pers•nen kcmstat_i~1·t. 

U1J·3.l.O Uhi' Naehmitta~a 1•t der Tatort errei.cht. 
' . 

Der Zeuce Fritz Leu, D9rne~~, :vor~enannt, verzei~t "d.ie 

orte aur dem Wec und 1nnerha.1b des Wa1drandes, wo er 

Bl.utiaohen kenstatiert und den Leichnam Schneeb~r&ers 

und die Streichhölzer au~~e:f'Unden hat. Die ste11en, in . . 

dem Aoker neben dem Wece, wo der Knitte1 und. der besohl.ac-

nahmte Hut &e.f'Unden -..:urden, Bind in vem wec aus deutiiob 

sichtbarer Weise mit Rllten ab~eateckt. 
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Es werden aJ.s zeuien ein~ern•mmen: 

Jehann Kurth, alt Gene1n<lepräsident, vor,:enannt. 

•J'ritz Leu, Derne:e:, vor&enan..'Tlt. 

Christen, Gemeindepräsident in Thöricen, vor~enannt, 

er sait, unter .A.uf'zeiguns der :f'rac11.chen Stel.J.e.-aus: 

"Hier am we~e $llJl Aok~rrand habe ich am S•nnta& deut-

" l.ich den Abdruck. einer Hand iesehen; hier muss Schnee-
. " n :berger niede-r&0etürz~ sein. 

Der Zeu&e Fritz Leu·macht die ~1ei~he Aussa~e. 

Der Untersuchun,:erichter Paul. Kaaaer v•r~oIJannt 

wird•ancewiesen dem EX})erten Schaffer die steilen zu ve:i

zei~en, an dem die ErdpNben entn•lDI.ilen werden sind. 

Der · zeu.~e Chl'ist~n sa~t au~ Erläuteruncsf'ra~e aus: 

„ Es war etwa v•raitta~e ha1b ,12 Uhr, als ich aur den 

,, Tatort kam. 

Naahdem der Zeu~e entiaesen 1st, oe~ehen sich die 

Teilnenmer dU.reh den :rus·swec zum Hause cler Oe'briider Kurth 

( Giebu). Es wird ~e&ehört: 
: ~ " 

GQttlieb Kurtb ( :·~ena.t.mt„Gibu ·•der Giben.} · vere-;enannt; 
•. : 

der Präsident -verfiii't, -dass der An,;ekla,:te Sohm sich vor 

dem neben: de~ Hmia Kurth_/G~be1) auf'~eschichteten stein

hauren so -aufzustelle~; wie ihn Gott1ieb Kurth in der 

kritischen Nacht iesehen haben rjl.1. Die :-;oeschwernen , 

nehmen einer nach dem Andern die·Stellun& ein, die K'qrth 

dama1s nach seinen An~aben·inrie hatte •. 

Der Ancekla~te Sehm erkl.ä.rt, er sei· mit Gettlieb Kurth 

nicht verwandt; ietzterer ruUt jedech diese Behauptun~ 

aufrecht. 

Oettlieb Kurth sagt aus:n Ich habe den Derendin,:er &e-
,, 

,,, nau dassel.»e berichtet, wie hier Q.~ ~.e+-t~ht • 
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ner An~eklacte Sehm. verzeict <lie Lace der zwei ihm 

gehörenden Burterrütinen etwa 50 m. auf'Wä.:rts an dem . . 

J'usswec, den üae Gericht zum Herk•mrnen benutzt hat. 

Ale z~,e wird ao~ehört: 

71. Marie Lanz, 1eb. 1842, Ehefrau des .räctrrs, RÜtschelen. 

_ ,, Es ist riohti~, dass Sehm zwei Burcerriitinen besitzt 
' 

"auf denen ~r öfters a~h•n m•rcena :rriih, weni&stens VQr 

„ dem Mor~enesaen hei:wn&e1aufen tat.- Am- S•n..~tac, an dem 

·" man Sehrleeber.er fand, sacte ioh zu Gett.lieb Kurth 

/oibel): wenn ea nur keiner ven Rütschelen ist, der wei-
,, 

„ eher ihn cetötet hat, Kurth antwortete: "He si ohönne 

" ·" amene lltl&ere Ort sueche • 

Um 4 1/4 Uhr Deceben sich die Teilnehmer zwa Hause 

des -~ngekla~t~n SehJa, wo die Stube in der das Ruhbett 
, 

heute nicht mehr steht, sondern in de~ Nebenstube s;ch 

befindet, das Gaden mit dem Kleiderschrank im erst~~,·.Stook

werk, und dann die in einem l:>esendern Neoentebä.ude be

find.11che Sehaa1 beaich~ct ,,ud. 
UJJ -4.40 Ullr befindet man sich ver dem Hause Frickart;. 

der Untersuchu.n&sriehter Kas~er verzei~t die beiden ste~-

1en, wo ar Erdpr~ben entnommen hat. Ei, vrird ab.~ehö:rt: 

Alfred J'ricltart, v•r~ena...-rmt ,, er sa~t aus: 
Vru1---' 

"Der Sehiachammer wurde{m1r in Ten..~ au:f'bew~hrt. Die Ce-

" me11,t-Bsetzi vor dem Haus, wo die eine Erdprobe entn•m,, 
"men wurde, .ist er8t in dieae:r weche her~este11t werden. 

um 4 3/4 Uhr,nimmt der Gerichtshef bei der Käserei 

Rütschelen Aufete11un1; der zwischen zwei danebenstehen-
. f1"!P"!•>o...:. 

den Speichern dllrch:tiihrende Seitenwec wird besichti~t. 

Es ~ird abcehört: 

Oett:rried Aeberse1d, Käser vortenannt. 

UD 4.55 Uhr besammeln sich die Teilnehmer am Au,en-
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so~ein beim Hauae des Jehann- Ulrich Kurth, vor welchem 
,, 

der" Wede1eboo~ steht, zu dem anieblich der auftef'Un-

dene Kn1tte1 &ehören se11. 

Hinter diesem Hause sieht rnan die Wirtschaf't Beer • . . . . 

Das Gericht betibt sich auf der der Strasse abce

wandten ( hintern) Seite des Haueei:s ,T•ha.l'ln TJ1rich Kurth 
,, ; 

an den Pu.es des" Rubels, der sich dert erhebt. Einice 
-

Ge~chworne besteigen den Abhanc um zu pri.ifen, eb sich 

ven. der Höhe aus die Türe der Wirtschaft Beer Überbli-

ok~n 1af:lse. 

D~r Staatsan~alt beantra~t nechma1i1e Abhörunc 

des Zeu~en·Jehann Ulrich Kurth, f'a11s er ·autzuf'inden wäre. 

Die Nach:f"orschun~en nach dem &e~enwärti~en verbleib 

Jehann Ul.rioh Ku:rths sind erfo1tlee. 

D~x Stuatsan~alt verzichtet hierauf' auf seine Ab--

hö_:run,a;. 

Die Teilnehmer beceben sich in ihren Wacen nach 

Lotzwi1 (·um 5 Uhr). 

D~ hinstch~1ich des Augenscheins keine weitem 

Massnamnen verlanct werden, se erklärt der Präsid~nt um 

, 5 1/4 ~ iJI. Saa1e ·d~s Restaurants zum Bahnhef' in L•tz

w1l die Au,enscheinsverhand.l~.ma:en a.la geschle~aen. 

Die Geschwernen werden auf mor~en Freita, 9 Uhr 

vormitta~s in's Schloss Burgdorf.zur F~rtsetzu..~, der Ver

handlun& ver,e1aden. 

SitZWl( des Aasisenh•f'es im Schloss Bu:r~derf'. 

treitac, e. Aueu,st 19071 Vormittacs 9 Uhr. 

Der Pr~aident kenatatiert die Anwesenheit der Ge

schw&rnen und desiibrigen Geri~htspera•nals. 
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A1s Zeu&e wird ab&ehört: 

72. Eiisabeth SehD, ceb. Leu, ~eb. 1858, Ehe:f"rau des 
. 

Ancek1aiten 1D 7löech zu Rütschelen. 

Auf Axt. 220 Str.V. au:f'rnerksam ~emaeht erk1ärt Sie 

eich zur Auakunrt b~reit; sie a~t aus: 

" Ich habe den Ehe1eu ten Schneebere;e.r illl Sand'bÜh1 nie 

„ cesact, sie sellen ni_9ht verraten, das~ mein .1ann bei 
. ,, 

"Ihnen ~ewesen sei am F:reita~ Abend. 

Ber Präsident &ibt Kenntnis von den verschiedenen 

Depeeitionen der E1isabeth So.hln in der Veruntersuchunc~ 

Ea wird nechmals einvernomnen: 

Paul Kasser, vorienannt, der das auf pac. 581 dex Akten 

enthaltene Veroar bestätict. 

Der Präsident ~ibt Kenntnis davGn, dass de:r Vertei

di~er der Ankla~ek~er am 4. April ein Memeriai ·ait 

Nachtrac vom e. April eince:reicht hat, d.as dem Präsiden- · 

ten der Kriminalkammer übermittelt worden 1st, ferner da

v•n, dass am 23. Uai 1907 zwei Kenferenzen mit d'enl Ver

teidiger, Professer Hewald und.Untersuclluncsrichter Kas

ser statt&e:f'U.nden haben. 

Die Ausaae;en der rrau sehm in der Ercänzunce-Unter,,-: 

su.chu.n& werden verlesen. 

Der EXJ)erte J'riedrich Sehwab, geb. 1851, Verwa1ter 

der kantenaien Brandversicheruncsanstalt in Bern er~tattet 

das Gll.tachten der Schri:rtaachveratändi&en iiber die- Ver

&1eichun& der Handschrift Gett1ieb Kurthe mit der Scbri:rt 

des anenymen Brie:f'es vem -i./a. Au~stc l.907. 

Die EXJ)_ert.en kcnmnen zum Sch1uas, dass G~tt.1:ieb Kurth 

nicht-der Schreiber des.anenymen Briefes vem 4. Au~st 

1907 und auch nicht der Schreiber des friihern an~nymen 

Brie:res sein kann. 
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Der EXJ)erte Ka~l Wyas, ceb. 1852, Sekundarlel'irer in Bern, 

pflichtet den Schlüssen und.den Ausf'Ühruncen seines Kel1&

cen Schwab bei. 

Untersuchu..~isrfchter Kaaser vercenannt, ·bezeichnet 

an Hand der auf' dem Gerichtstisch lie~enden 8 ErdDreben 

die Orte, an denen er sie entnommen hat. 

Der EXl)erte Prefessor Dr. Schaffer in Bern erstattet 

hierauf d~a Gutachten über die chemische Zusannnenaetzun& 

_dieser Erdpreben; er konstatiert ferner ausdrüok11ch: 

1.. dass ihm zur Zeit der ersten J..na.lyse die ?rovenienz 

der 7 Erdpreben (mit Ausnahme der Erdprebe Ne. 1 

Reste ven Erde am Säuhammer) nicht bekannt cewesen 

seio 
. 

2. dass er cestern an1ä.sslicl1 des Au,enecheine nochmals 

einice Erdpreben· entn•mmen, che111isch untersucht habe, 

besonders auf •. kohlensauren Kalk, und im Wesentlichen 

zu demselben Resultat ,eianct sei, wie bei der ersten 

unter su.chunc. 

Der_ Experte Professor Dr. Max Howa1d, .tt-zt in Be:rn., 

erstattet das G~tachten über die Natur der Blut~1eeken aa 

·den K1eidern und dem SäUhammer So~s·, an .dem besch1a&-

nanmten Knittel .und an den Kleidern und dem Handt~achohen . 
der Rosa som und ihres Bruders Ernst. 

Es werden keine weitem Massnamen verlari&t. 

Der {U"l'lenrecht1iclle Anwalt der Zivilpartei Kar•11na 

Sehneeber&er ceb. Schärer, P'iir'sprecher Dr. Diirrenmatt, 

ste11t den Antrac, EJ:&11 Sehm sei der &e,en ihn ein~&

J~a.ten Verbrechen an Schneebercer schu.ld1.& zu erk.l.ä.ren. 
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Hierauf' erhäJ.t der StaateanwaLt das Wert zur Be

iründunc der Anklaie. Er beantract Sehuldicerklärtm, _des 

Emil Ssh11 im Sinne des UeberweiBUJ1cebeschlueees und der 
Ank1.a,eakte. 

Um 5 1./2 Uhr Abends werden die Verhand1unien 

auf' m•r~en saastacs 9 Uhr verta~t. 

Sitzun, des Assisenhefes in Bu.r,dorf 
. 

samstacs, 10. Aucuet 1907 Vermittacs 9 Uhr. 

Der Pr~sident konst~tiert die Anwesenheit der Ge-
. . ' echwernen und des ubrigen GeriohtBJ.)ersonals. 

Der Verteidicer des Ant;e!C..l:ir;ten, ri.ir511recher Otto 

Müller beantract rreispreehunc des Erail Sehm. von d~r An

klage auf' Kord und Raub • 

. Der Präsident cibt Kenntnis von einem neuen anen-y-
. 

men Brief', der soeben eins;etroffen ist und nun ad acta · 

&elect Wird. 

Der. Zivilanwalt repliziart, des~1eiohen der Staats

anwalt. 

Der Verteidi&er dupl.iziert. 

Der hnceklaite Emil Sohm hat das l.etzte Wort, er 

beteuert n•cnmals seine Unschuld. 

Nach statt~ehabten Verhandlunien f'lllen die Oe-:

sohwernen· den in den Akten enthaltenen Wahrspruch aus. 

De:r staateanwal.t stellt hieraur ,estiitzt auf' den 

Wahrspruch der oesohw•rnen den Antra,, tlnil sehll sei ~n ~ 
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wencmnc der Art. l.23, ao5, 2os,sa,so str.B. und 368 

Str.v. ~ verurte~len ~ein1iah zu 20 Jahren zuehthaus und 

den Keeten des Verfahrens, soweit nicht die ·Ank1a~ekam-

: mer bereits dariiber disp•niert hat. 

Der Anwal. t der Zi v11parte1 1 J'ürSl)recher Dr •. Diixren

matt, sta11t namens Trau Kare1ina Schneeber6er geb. Schä

rer den Antrac, .Errl1 Seha sei .zu verurteile~, ihr eine 

~c~eesene -Entschä.dicunc, unter Vo2·beha1 t der Auemessunc 

durch das Gericht, beziffert au~ Pr. 5000.-, samt Zins 

zu 5% seit 28. Ju1i 1906 zu oezah1en, unter P•1&e der Z1-

vi11ntervent1onakoaten, alles ~emäss Kosten-und Entschä

d~c~n.s~erzeich..~is und in Anwendunc der Art. 50 ff. O.R. 

De~ Verteidicer Fürs~recher o. UÜ11er verzichtet auf 

das Wert. 

Der Angek.1a~te Em11 solmi antwortet auf -die Frat;e 

des Präsidenten wie er sich zu. dem &trafantra~e· ~es Staats

anwa.l.tes und·den Zivil.anträ~en der ~rau Schne~ber,er ste11e! 
. . 

n 
"Ich .anerkenne nicht~. 

Hierauf hat 

.. 
D' l' E K R I M I . N A L ·-K ·A M M E .R 

in &ehemer Beratunc und Abst1mrm:mc 

in Erwäcun& ~ezo~en: 

I. 

1. Die oeechwornen haben den Antekia~ten Em.11 Sel:D 

SCHULDIG ERKLAERT: 
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1. des MORDES, bega.~ten dadurch, dass er in der Nacht vem 

27./28.Juli 1906.ira Rijtseh~leni;raben zwischen RÜtschelen 

und Thöri&en vereätzlich und llit verbed.aebt.den J•hann 

Ulrioh Schneeberce:r, qypser-und Malermeister· in Thör1,en - , 
raitte~st eines stumpfen Instrumentes ~etötet h~t; . _ 

2. -d~s ~U;B~S _, _ be,c!Jlcen_ dadurch, dass er 1n der Absicht sich 

wicferrechtlicher Weise fremde bewecliche s~chen anzue1c

nen, ce&en deren Ei&entiimer Johann Ulrich Schneeber,er, 

vorcenannt, in der Na<?ht v•~ 21./2a. Jul..i 1906 1m Rüt- . 

eche:tencraben zwischen Riitsch~len und Thöricen Gewalt 

veriibt und .sich ei!l,en unbestiraI?1ten Oeldbetra& Schneeb~i

~ers anceeicnet hat, wob~i Schneeber~er 1nf~1&e der bei 

Verübunc der Tat erlittenen ~ieshandl.uni um~ekGlll!nen 1st, 

welohen Erfelc Sebm voraussehen konnte • . 
3. Die Geschw•rn·en· haben antenornmen der M:erd und der Raub. 

I 
seien vGn Emil SoJ1lll durch eine und dieselbe Hand1~~, 

be~ten w•rden. 

3. Die Geechwornen haben dem Aneeklagten Emil Sohm mildert1:de 

Umstände zu.~ebi11i~t. 

II. · 

1. Nach dem Inhalt des waru-spruches kemmt Idea1konkUrrßnS 

( Art. 58 Str. G. ) ven Yerd ( 123 str._o. ) und Raul> ( Art. 

205 und 206 str.o. in ~race. Die auf jede einzelne 

dieser beiden strafbaren Handluncen cesetzte strafe lau

tet auf lebenslän,1iches Zuchthaus, was gesetzesteobn1&Gh 

und auch natur1emäsa bei ihrer Idealkonkurrenz ~trif'M: 

diese strafe ist la~t Erklä.rttn, des oressen Rates v~ 30. 

N•vember 1874, Ziffer l, an Stelle cier im G_eeetze~tex't 
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1enannten, abe:x:· clurch .Bundesrecht 1874 derenerten 

T•u~sstrafe ~etreten (verileiche Urte11 _1. s. Tatiana 

Leentieff Erw. 1) vea 28. Uiirs 1907, Assisen I. 

2. Durch die Zubil..li11.1n, Jli.ldernder Umstände wird Art. 50 

Str.o. anwendbar. Es lä~e nun an~esichts der Tatsache, 

dass die zwei schi-versten Verbrechen, die das -bernieche 

Straf~esetzbu.ch kennt, ~n Idealkonkurrenz·v•rlie~en, 

ei1entlich ~ahe, di~ 1m· Urteil io s. Alllna Maria Sehenk 

&eb. Bl~eer und 1r1edrich Blaser, Assisen I, vom 11. 

Okteber 1906 (Erw. 2) 1:emachten v"rb~halte in die Wirk

lichkei i ümzusetzen und ent\~·eder auf l.ebenslä.ncliches 

·Zuchthaus oder wenigstens ~uf eine zeitliche Zuchthaue

atra.fe von_ üpef 20 Jahren zu erkennen, und zwar trotz 
; . 

. der :f'rjihern Praxis der Kriminalkammer ( z. B. 1. s. 

- Jehfillll W1d Sanru.e.l Lanz,· -VGßl 6. Oktober .1905. ) 

Wenn die KanL~er auch diesma1 daven a~sieht,·die . . . 

noch älter~ Praxis, wie s~e z.B. du~oh das Urtei1 i. 

s. Robert Balaicer,' Assisen IV, vem 15. Okt•ber 1889, 
. 

vertröten ~Grden is~, i.r& VQrJ.iecenaen Falle des Emi1 

so~ '1fieder auf'zunehlne11, e• tut sie dies 1edit;J.ic11 aus 

Grjinden, die in ·der btfsentlern Natur dieses Fa11.es sel.bst 

lie~en. Eirn.ai hat SehD ~1e jetzt völ1i~e Unbescho.lten

heit ienesaen; er ist ein braver Familienvater gewesen, 

bei dem psyeheJ.ortach gar nicht recht verständ1iµh e:r

scheint, wie er, al.s seit 1.an,en Jahren in Riitsc~e1en 

sesshafter Mann, der es zu einer cewi.ssen ceaohteten 

steJ.J.un~ unter seinen Gemeinde~enossen cebracht·hat (er 
. 

war Burc~rrut), zu einem s• schreökliohen Verbrechen i&-

langen kennte. Zudem w-ird faktisch; da Soln heute 47 

Jahre alt ist, die vom staatsan·.,.·alt beantra,te Stl'afe ven 
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20 J~hren Zuchthaus, die den besendern VerhiUtniseen des 

F~lles, namentlich in su'bjekti ver Hinsicht, an,;e1Jtesgen iat 
' veraussichtllich dem Strafzweck in- cleicher lreiae die-

n~n, wie eine wa _ein paar Jahre län~ere Freiheitsberau

ou.nc; 20 Jahre sind eine so lmige Zeitspanne, dass auch 

die Ver,:eltun~eidee oei einer solchen Siihne nicht zu kurz 

lcellllt. 

Die i.rn Urteil 1. s. Sehenk und Blaser gemachten ver-
' 

behalte werden übriiens irundsätzlich hier wiederhelt 
. . 

in den Sinn~, dass die verschiedenen Auelecunt&-una An-

wenduncemöclichkeiten des Art. 60 str.o., dux~h dieses 

Urteil nicht präjudiziert sein sollen. 

3. Nach Art. ' 568, erstes Alinea str.v. ~ind die Kosien des 

·ve~fallrene dem Verurteilten uufzuerlecen. 

4. na·v~n den 2 beschlagna_l'mlten, mit Menschenblu~ beflgkten 
n 

Schla&instrumenten nur der„ Säuhannner nach&ewiesener-

maesen dem Emil Sehrl tehört, s• kann eine Kenfiskatien 

(.U't. 22 Str.G.) nur diesen Hammer betreffen. 

5. Alle Übri~en aequestriexten Gegenstände sind ,emäss Ar~. 
3·55 Str. V. ihren E11entümern zurückzust:ellen, sGwei t 

diese mit Sicherheit emittelt sind. 

III. 

l. Die Witwe des ermordeten und beruubt~n Jehann .Ul.rich 

schneeber,er, 1rau Karelina Schnee'ber,e. 1eb. schärer 

in Thöri&en, hat sich E!r~l Sam ~e,enüoer als z1v11partei 
' 
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cestellt und unter Benu'Unc auf Art. 50 ff. o.R. eine Ent-, . 

schäd.icunc ven ~r. sooo.- n~bst Zins zu. 5% seit 2a. 
Jul.11906, ui1ter Kestenf~lKe verlanct, ~•bei _clem Gericht 

die Ausmessunc der ~e ;iibe,rl.aasen wer.d,.en i~t. Sehnl hat 

die Ber~chti&ltn& einer SchadensersatZJ)fiicht nicht anei

kan.nt,. 

2. Dem Prinzip nach ist die E~tschädigun&aferderuni der z1-
vil])~t·e1 zw·eifelsohne im Sinile ven Art. 60 o.R. ~erecht-

-- . ~ 

fertic~,.da ein Schaden (T•d d~B Eheman_~es und Ernährers . , 

de_r Klägerin) nach.iewies·en ist, der in urimi tte1barem 

uraäch1~chem zuaam.rnenhanc mit der durch Wahrs~ruch der . 
. 

· Gesch\."•·ornen· festcestelJ. t ·en unerlaubten Hand1unc des Zi-

vilbek1a&ten S•hm steht. 

-3. :rür die, Höhe des Se_hadens fejl.J. t im Entschädicuncsve.r-

" zeichnia der a'1.vi.1parteci· j_ede Spezif'i-~-atien; da~ee;en sind 
- . . 

durch die An,;aben des Massaverwal ters :w amtli<~hen Gi.i-. . 
terverzeichn+e iiber den Nachlass Schneeberccrs e~ni"e 

· wich-fic'e 1'-hhal. tspunk.te :rti.r die Höhe s~inea Einkommens 
. . 

-..gescharren, auf denen das Gericht bei Ausmittlun~ der Ent-

achädi,;un~ssunn~e :tus8en kann. 

MaRsaverwalter Christen berechnet~ :f'Ür die Zeit vem 

31. Uai bis 27. Jul.1 l.906• fiir annii.hernd zwei Monate 

unmittelbar ver Sohneebergera Ted, dass Schneebercer 

einen ·Einnallmen-Uebei--schuas von Fr. 400 bis 500.- besessen 

haben kann, und dass die Familien-Unterhal.tun,skoeten 

während dieser . Zeit etwa ~r. l.45.- aus,emacht haben mö

cen. Si&ht man diese Ancaben ais richti& an. was woh1 

&estattet is~, und zieht man dabei ceb~hrend in Betracht, 

dass ein Tei1 des ,enannten Einnaluneniiberschusses v•n 
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•auseererdentlichcn Inkassi herrühren kann, ao wird man 

doch k~lJ'I fehlgehen, wenn man ~in Jahreseinkommen ven 

7r. 1200.- { bei zu Grunde1ecunc eines Einko.mrnene ven 

~:r. -100.- J)ro M•nat 1 d.h. 50~ der von Christen SU1>1>en1ei

ten SUJDllle) als Basis wiihl.t; noch Ri<iherer lä.Rat eich be

rechnen, und darauf kommt es ,,esent:lich an, die ::iumme, 

welche jä.hrl.ich :fiir H:iuF3hal tune;skesten weniistens aue

&e~eben worden ist: in 2 Monaten Fr. l.45.-, also in 12 

Monaten oder in einem Jah:re: ~r.•870.-. 

Die~e.Sumrne von ·Fr. 870.- muss zum Aus~angs:punkt der 

Entschädi&Unge~erechnunc ~enommen werden, die sich da

nach f•l~~~de~assen cestal.tet: 

Der· Erinordete .Sclü.,eeberger ist geboren 1845; er hatte 

also im ~e~tp~nkt • seines Todes (27./28. Juli 1906) ein 

Alter ven 63 Jahren. Er hinter1~sat eine, w-le au.a.d~ . . 
.. ~. 

Armu.1.szeucnie hervorgeht, unbeini tte1 te \Vi twe im Alter von 

61 Jahren (&eb. 1845), die Kl.ä~erin. 

Die Unterhal.tun~skesten pr• Jahr :fÜr die beiden 

allein 1ebenden Ehe1eute Sohneebercer betru~en iaut 

voran,;e~e~den Feststel1una;en mindest~ns Fr. 870.- :f'iir 

Fr::1.u Karolina Schneeber,;er a11ein also die Hä.1fte mit 

Fr. 4.35.- (dabei wird im Sinne der A..11v1.b'3n Clu-istens, 
;' 

aanz-ab~eeehen ven den Wohnuntakoaten, die eicent1ic~·neoh 

dazukämen ) • 

Die vermut1iGhe Leben~d'luer· des 63 jähri~en Schnee

berger betrqt {nach Sel.dan Tabelle I) auf Gnmd de~ iilr 

11chen sterbl.ichk..ei~stabel.1en 12,26 Jahre, rund 12 Jahre. 

UJll seiner Witwe eine Jahresrente von Fr. 43~ :tür diese · 

Zeitdauer ven 12 Jahren zu. siehe~; ist ein Kapita1 Yen 

Fr. 4203.40 erforderliah ( Nach der Tabelle II ~e1.seldaD• 

erste Kolonne zu 3 1/2%: Preis einer z~ö1f'jilh:ri~en Rente 

ven l"r. 10 beträgt :rr. _86.63.J 
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4. Pür die Übrigen Pesten des Schadens, die zwei:felaehne 

bestehen: Becräbniskeste,i (Arto 52 O.R.) und ~etrac der 

&eraubten SWmne, fehlen genaue, zu~erlä.ssice Anhal. ta

punkte. 

Darnerhin 1st zu sacen, da~s aller Wahrscheinlich

keit nach Schneeber,er iJJ. Zeitpunkt seiner Ermordunc 

und Beraubu.nc wenicstens Fr. 400 bis 500.- bei sich ie

tracen haben muss, wie dies aeine'Gewohnheit war (Aus-

aaa;e Christen) ein Mement, das nepen'bei hemerk.t, auch ·zum 

psycholo~iechen Verständnis der Tat Sehms mehr bei-

träit, a1s·ee-die Fr. 35;- vermecht hätten, die Schnee

ber,er nac~ewieeene1,:nassen am kritischen Abend fiir das 

.Anstreichen einer Peuerspritze in Rütscheien einkassiert 

ti~tte. Ap~roximativ ist nach dem Gesacten eine Festste111in& 

mö~lich. 

Einiie hundert 7r:mken wird man als Entschäd.1~, 

:f'ilr die Schneeber,er ie:caubte ·summe und :ri.ir die f'rei ab-
. . 

zuschätzenden Berräbniskosten billi~erweise schon in 

_Apschlac brin~en miissen. 

5, 1'erner _.1st eine tntechädir:un, "temäss Art. 54 i.f. O.R. 

( Genuctuu.n&sswmne) vG>lluu:r eerecht:f'ertigt, da seitens des 

Schädi&ers schwere Arilist vorlie&t. 

s. unter ·ZUsammeni'assun&-der in Er1'ä.cunc 3,~ und 5 hervei-

1eh~benen Schadenselemente, WQbei auch der Verteil der 

xapi ta1ab:t'indu..'lg bei . ·d.er Hauptsumme ( Er~~~, 3 ) 1D 

Sinne einer kleinen Reduk.ti•n berücksic.hti&t rird,._e;e-

1an&t die Kriminalkammer in rreier Wiirdiiun& aller Um

stände und der Grösse der VerechUldun, (Art. 51 Al. l Ul~d 

Art. 54 o.R.) daEU, der Zivilpartei die verlancte Summevo1'L 
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Fr. 5000.-, samt Zins zu 5~ seit 28. Juli 1906 (Tedesta, 

Sohneeber,era r, als an,emessene Entschädi"411& zuzuspre

ohen; dabei.ist inebesendere auch zu beachten, dass 

Frau Schneeber1er eine alte Frau ist, die nur noch 

,er1nge Aussicht hat, ihren Lebensunterha1t·aus ei,ener 

Kraft zu bestreiten; ihre präsumptive Lebensdauer ist zu.

dem un,e:rähr ebens• i:t"GSs, :11s die ihres um 2 Jahre äl

teren Mannes, so dass auch ven diesem Gesichtspunk~ 

aus die Hauptentschädicun,ssumme·a1s richti1 an,esehen 

werden darf'. 

- 7. Oemäss .µ-t. 368 Al. l str..Y. fallen dem zu einer· Ent-. . . ., · 

aehädil\1111· an-die Zivilpartei verurteilten Emil SohJI 
, ' au.f 

auch deren Zivilinterventienskesten auf, ·die Fr. 400.-

bestimmt werdan. 

Aus diesen Griinden und in Anwendun, der Art. 123, 

205, 206 str.o. in Verbindung mit der Erklä.runc des oros

sen Rates vem 30. NQvember"l874, Ziffer l; Art. 58, 

50,.22 St~.G. 365, 368 Al. 1 Str.v.1 50, 51 Al. 1; 52;54 
\ 

O.R. 

fällte 

;_DIE KRIMINALKAMUER DES KANTONS BERN 

als 

ASSISENGERICHTSHOF DES III. GESCHWORNENBEZIRK.ES 
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U R T E I L 

l. ED.11 S•hm wird verurtei~t peinlich zu 20 Jahren zuchthaua 

und den a:ur Fr. 3572.45 bestim!ten Keaten des Staates • 
. . 

~. Es •ird die Konf'iskatien des Sch1.a&}laramers au.sa;eS!)rochen. 

3. Es 1'1rd die Riickstellun& der übri&e·n beschla&"llahmten Ge

cenetände a..'1 ih're Eiientiimer ver:t'ii&t. 

·4. Der Zivilpartei Frau Sohneebercer &eb. Sehärer in Thö

riKen vr1r·d ihre_·z1vilt"orderun, ge,;eniiber Enct:l '8obm 1lJl 

Be.trace von Fr. 5000.-, samt Zins zu 5~ seit 28 •. Ju11 

1906, zuceeprochen, unter 7•1&e der aur Fr. 400.- bestimm

ten Zivilinte~ventionskosten. 

Dieses Urteil wird _vg Pl:'ä::1identen nach Verlesun& 

def an~ewandten Gesetzesstellen s~fert öffentlich ver

kündet. 

·13 U R JJ. D O R J' ;. den ·10. Au.ast 1907. 

Im Namen des Assisenhefes: 

Der Präsident: 

J/-~tf-_=-..> 
----

Der Gerichtsschreiber: 
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Die Revisionsgesuche 
des verurteilten Emil Sohm 

Bernische Strafanstalt Thorberg 
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Thorberg, den 31. Juli 1910 Revisionsgesuch des Emil Sohm 

Herr Oberrichter Streiff, Präsident der Assisenkammer Bern 
Sehr geehrter Herr Oberrichter 
Am 10. August 1907 wurde ich vom Geschworenengericht in Burgdorf zu 20 Jahren 
Zuchthaus verurteilt und zwar für ein Verbrechen, das ich in der Nacht vom 27. auf den 
28. Juli 1906 begangen haben sollte, in dem ich den Malermeister Schneeberger von 
Thörigen sollte ermordet und beraubt haben. 
Da Sie, geehrter Herr Oberrichter, die damaligen Verhandlungen leiteten, so sind Ihnen 
jedenfalls noch zur Stunde alle Einzelheiten des Falles gegenwärtig und brauche ich Ihnen 
nicht Bekanntes zu wiederholen und ebenso ist Ihnen bekannt, dass ich sowohl während der 
Untersuchung wie vor Gericht stets meine Unschuld beteuerte. Auch seither habe ich nie 
aufgehört die Erklärung abzugeben, dass ich das Verbrechen, für das ich verbüsse, nicht 
begangen habe und sowohl meinerseits wie vonseiten meiner Angehörigen wurde alles 
getan, um eine Revision des Prozesses und eine Rehabilitierung zu erreichen. Wenn alles 
bisher ohne Erfolg war, so ist es eben dem Umstand zuzuschreiben, dass die „neue 
Tatsache" wie sie durch §502 des Strafgesetzbuches verlangt wird, bis heute leider nicht 
gefunden wurde. Als alter erfahrener Kriminalist wissen Sie ja wohl, wie überaus schwer es 
fällt, die Bedingungen der in Frage kommenden Gesetzesvorschrift zu erfüllen und so bleibe 
einem unschuldig Verurteilten nichts anderes übrig, als sich geduldig in sein Schicksal zu 
ergeben, es der Vorsehung anheim stellend, das Dunkel zu lichten, den wirklich Schuldigen 
der Gerechtigkeit zu überliefern. Zweck dieser Zeilen ist, Ihnen, geehrter Herr Oberrichter, 
neuerdings die Versicherung zu geben, dass ich wirklich nicht der Täter des an 
Schneeberger begangenen Verbrechens bin und dass ich unschuldig leide. Dieser 
Versicherung füge ich die Bitte bei, Ihren Einfluss dahin geltend zu machen, dass durch 
neue amtliche Erhebung ein Licht in die Sache gebracht werde und habe ich die höchste 
Zuversicht, dass dieselben bald dahin führen müssten, meine Unschuld darzutun. Es ist ja 
möglich, dass es Ihnen „von Amtes wegen" verwehrt ist, persönlich etwas für mich zu tun, 
doch glaube ich, dass anderseits das Gebot der Gerechtigkeit und Menschlichkeit mächtiger 
ist, als alles andere und dass dies Ihnen den Weg öfthen wird, um wenigstens mit Ihrem 
wertvollen Recht mir und meinen Angehörigen in dieser schweren Sache beizustehen. 
Unschuldig wie ein Kind in der Wiege bin ich an dem Mord und Raub des Schneebergers. 
Ich bin kein Mörder und auch kein Räuber und kein Verbrecher, auch nicht im Geringsten 
und muss für so unschuldig leiden. Nun bitte ich Sie, geehrter Herr Oberrichter, nochmals 
mir um Gotteswillen beizustehen. 
In dieser Erwartung genehmigen Sie, geehrter Herr Oberrichter, die Versicherung meiner 
vorzüglichen Hochachtung Emil Sohm 

Vermerk in Maschinenschrift: 
Die 1. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern hat anschliessend das 
Revisionsgesuch des Emil Sohm von Rütschelen, Sträfling in der Strafanstalt Thorberg, 
nach Abhörung des Antrages des Generalprokurators in Erwägung gezogen. 

Im Anschluss wird alles revidiert und durchgenommen und dann ist auf Seite 10 aufgeführt: 

Aus diesen Gründen wird erkannt: 
1. Das Revisionsgesuch des Emil Sohm wird abgewiesen. 
2. Es werden ihm die Kosten des Verfahrens, bestimmt auf Fr. 30, auferlegt. 

Bern, den 13. Mai 1913 
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rc- j, BERNl&CHI.R AHWAJ:» T& VERB.AN]) 
• - •· ' .. r 
.. ,, SITZ IN BERN . 

Vollmacht 

D er Unterzeichnete E m i l S oh m 

z.Z. in Thorberg, 

beyollmiichtig t eii;~(~'tl;~ S»hstituü,'.:"e; ,,:3e;;;i~ 
Vertretun.~ in ~achen 

Einreichung einea .. :ffe.visionsge.a.uchee an die 

!.Strafkammer des bern.Obergerichts betr.seine 

Verurteilung wegen Mordes. 

Der Am\'alt "·frei Prmiit>hti.gt. cl en Yo\lmarht!{eher in <l em ihm iihe1tra.genen 
Geschiift Yor nllen c+rrichts- 1111d .Aclmiuistrntivh!:'hiirden zu Yertreien. alle erforderlichen 
Vorkehren in seinem .\°amen zu 11ntt>rzeichmrn. WirlE>rklngen anzubringen, Appellationen, 
Reh.7.ir:m. Nichtigkeitsklagen unrl Beschwerden Pinzule~en. Re,·isionen. Kassationen und Wieder• 
einsetzungcn zu n~rlan~Pn. Reform nnrl Abstand zu orkliireu, Verl!leiche und Kompromisse ah
zuschlicsscn, Bick anzunehmen und :amriickzuschieben. die Vollstrr.ckung ,·on l rteilen zu erwir
ken. Gelder einznkassiere11. nlle in ~rlrnldhefreibnngs- und Konkurssachen erforderlichen 
Vorkehren mit Jnhe.:!riff cler siimtlirhen dnhei !lntstehcnden Prozei;se zu besorgen. Stündigung 
zu gewähren. üher Xuchlass,·p1tril .rro .rrutfindcnd zu verhandeln. Glüubigerversammlungen 
beizuwohnen. Kollnlmtionspliine zu Jl:'iifP.n. iihrrhaupt nllPs dasjenige zu tun. wofür das 
Uesetz eine Spezinkollmacht verlangt. 

D er Vollrnnchhrelwr verpflichte t i;ich. den .Anwalt für Kosten und Mühewalt 
schadlos zu halten nncl erwähl t als Domizil für die Erfüllung der Verpflichtungen 
und für die Erledigung allfälliger Streitigkeiten aus dem .f\uftragsverhältnis den Wohn
sitz des beauftragten Anwaltes. 

AIIIiillirre Differonzen und Rtreitig-keiten aus diesem Auftrag-sYerhiilt.nis kiinnen von d em 
\' ollnmchtg-Phcw innert clen 2:esetzllrhfln Fristen dem \" orstnnd dei:: Hernischen Anwalts
\' erbandcs zur enclgiiltigen Erlecligu11g unterhreitPt werden. Dei:1 ,· orstnnd ist die Befugnis 
oingeriiumt, die ihm 7.111' schieds!rPrichtlichon ~rlediirtrnp; rnrgelegten Angeleg"nheiten einer 
von ih111 :im, sAinrr °\fitte erwiiltltPn DP)cg-a!ion ,·on mindestens drei Mitgliedern zu übertragen . 
.Das 8chiP1ls_gPl'icht ist an die ~eset zlicht>n Vnuwhriften hPtreffond Prozei.s,•erfahren und Ur
teilsfällung nirht gebu11clen. 

Ein Doppel dieser Vollmacht steht zur Verfügung d es Vollmachtgeber s. 
11/-

Thorberg tlen 10.Wintermonat 1Hl6. 

[) er Vollmachtgeber 
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Antrag 
des 

Generalprokurators 

I. 

Emil So h m iet am 9. Auguijt 190? von den GeAchwornen dee 

III.Bezir~ee wegen 11.ord<:e und Ra.,1bee, beg-=J.ngen unter rnilcer11den 

Umutänden, fdChul.cUg eric} i:i.rt und von der Krlm lrn,.1 kivrmcr zu 20 Jahren 

Zuchth.1ue, z.Li. einer Entf'cl";iidie;ung von 1!'1·. 5000. a.n die Zivilpartei 

und zu den Koeten verurteilt worden. Er v~rbü~et diese Str~fe in 

ThorrJerg. 

Am 5. Oktober 1912 hnt er 'cei der Er~ten Strafk:-111111cr das Ge

such geste.llt, das Urteil des Geschwornt:ingcrichts :i.ber ihn aei ge

mliss Art. 502 Z.2 und 50? St.V. zu r6vidieren. Die Erste Straf

kame;ir hat diesee Ocrni..;,ch,rwchdem 1:1ie iiber die in ihu1 1-t.uf 6 e~t<:lllten 

Behfiuptunesen eine Unters.tcnung angeordnet }pit.te, , iin 13. M~i 1913 

abgcwi csen. 

II. 

Den l•l. März .l.~17 l'eichte Ernil Suhin neuerdinße ·bei der Eroten 

Sl;rf>.fka.11uuer ein Ges·-1ch ein ::ii t dem Anc.rag: Dae Urteil des Ge

~hwornorigeri·chte des !1I .. Bezirke vom 9 .Au.guat EiO? b!tr. Emil 

Sorun sei gernäse Art. B02 z. 2 & eO? St.V • .;u 1•e•1idieren, dh. ,;las 

Urteil eei a.ufzuhetcn und die Sache zu nct1cr Behandlung a.n ein 

neues AeBiBengericht zu wei~en. 

Zur B~gründung dieses Antrages beruft ~ich der Geouchsteller 

in erster Linie d~ra.uf, dAsu die Ere te St rf-\fk~nr1er in ihrem Ent

mheid vo:n.13. M=ü 1913 sclocr Rua~efiihrt b„be: 
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11 Die Vorgänge, die zur Verurteilung Sohms geführt h:,'ben, o ind 

" o.uf den erster. sechs Seiten dce Revision?.geectches in zutref-

" fender Weise dargestellt. Inebesondere ist dem Verfasser dee 

" Revisionsgesuches dnrin beizustimmen, dass die beiden Pfe\.ler 

" der Untersuchung of .fenb1:1.r der Zeuge Gott lieb Kurth und die 
./ 

"Blutuntersuchung waren,daes allee andere nur Auefüllunß sei,dae 

" stürzen mÜRste,wenn der eine der beiden Pfeiler nicht mehr 

" nielte". 

Als neue Jndi:.:lien, die crat eeit deru eri:,ten Revit1ionaurteil 

der Er0ten StrRfk~nmer vom 13. Mai 1913 ontdeckt worden 5eien, 

macht der Geeu d1 a t ell er gel t~md: 

Der frühere Zeuge Gottlieb Kurth f.lei geiet1u1krank.Die Erste 

Strafkanm~1· habe das selber in ihrem Urteil 1. S. Johl'l.nn Ryser 

gegen Gottlieb Kurth vom 20. September 1916 festgestellt. Seither 

eei Gottl i eb Kurth auch bevo rrnun<iet unri al u g eme ingefi:ihrl i eh in 

die Waldau verbracht worden.Er sei ntich immer dort interniert und 

leide an Wahnideen. Nach den l,Jmat;:i..nden 111ih1se finf!el'!owrnen werden, 

dass Kurth schon zur Zeit,al~ er ~eine A~s&ngen gegen Sohm ge-

macht habe, geiste5krank geweeen eei. Hiitte m;.;.n das schon zur 

~ei t deo Sahm-Prozestie s gewu Bat, ao wäre Suhrn rd.ch t verurteilt 

worden.Diese Festatellun~en bildeten ein neues Jndizi1m1,das geeignet 

sei, die Freisprechung Sohms Il erbe iz11füh ran. 
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III. 

Die Erste St rn.flcc~-::nmer hat in ihrer Si.t.zung vom 24. Mär~ lqJ .l 

eine Untera.10hung ~emti1n: Art.. (:;06 8~.v. heBchloesen un,j u.a.verfiigt: 

II 

'' 2 . ..?s i~t ~ine 95ycniatr1ecnc: .Expertise iiber die Frage z•-t ver-

11 an!'lt<ilt~n. c"b 9.ngei.or1ü,ien werden müsee, oder ob auch nur wahr-

" scheinlich 6eJ., da.so Gotllieb Kurth schon iir. Df:lzernbcr 1906 und 

" Sohm betreffenden Au :,3'.lgcn ::iacl1 to, gei A toeknink. gewcaon eei, 

" inebeaondero a.n Wnrd1ir,l.t"!en gP.li t ten hc1.be. 

"3. Ale Sachveretändige ijber dio~o frage werden ernannt: 

11 a. P;t•of, Dr. vrJn Spcyrr,.!Jir"lk:or. -ier Jrrer.an3talt Waldau; 

., b. Dr. Brauchli,Direktor der.Jrrenanß~~lt Miln~inien 

. , c. Prof. "Dr. Blc .11 t?r, Di rcl< '1.0r rier Zürch. Jrrcmmnt:u t Burghölzl i 11 • 

l .'. 

Die .&l:xperten Prof. Ble.üer, Dr. Brai.1•;}1li 1..\11.d. P1·of. von Speyri· 

h":1.ben ihr Gutachten ~m 30. Mai 191'7 der ErRten St rafk~tumer ein-
I 

ß~reioht. Sie kommen nach ein~0ht:n,1er Begrünr:lun;.;,a.uf die hier der 

Kürze halber '/erwiesen wird, zu fJl ,$enrien Sch]i_;f'l!';/1'1: 

"l. Gottlleb Kt.1rth ist heur.e geistes,..:rank. 

"2. 

" 
113_ 

!I 

,. 
II 

Wir können seine Geisteskrankht!it aber nicht üter wedge Jahre 

hö chstene 1')14, zurückv':lrf ol ~n. 

und Apiitor,a]e er geric:1t.lir;n un,1 a:Jssergerichtlich -iie den 

.Emil S'Jh:n betreffenden Aussagen m::lc!,l.e, 6 ei13teekrank gewesen 

r,ei, insbe5ond<=re a.n WF.thnideen gelitten habe. 

"4. Wir lehnen die~e Anna~ne sogar ausdrücklich ab,wenn Kurth 

11 

"5. Was Kt.1rth auch ha~te noch ~bei Sah~ aussagt, ~bnnen wir nich~ 
,, 

" gegen Emil Sohm wi:rd ,Lll'ch S':li.!le ~,;,e;env:i.rtiße Störung nicht 
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v. 

~erf:::,lgen in s~ :ftei•;::c.:; c---.".'.cr ·-'!e.:.se,da.8e die Erate Str:-:i.f~a.rruner 

eich 1icl!e:l' An!:licht. n '.lr wird anschlic5•H?n können. Mu8a ater A.n-
9..a e !L 

ger:or:unen werden,' Gottlleb Y.. 1.1rc.n im .i,ü1re 1906 ·r,icht geisteskrank 

geweRen 5ei, inobe!)ondere nicht a.n Wa.hniiieen ~eli.tten h~be, so 

fillt rlamit die ganze Argwncntation deo Reviaionegeeuchee vom 

13.März 191? in sich zusammen. Es ist kein neuee Jndizium ent

~ckt worden, d'::l.e 6 eeignet wäre, Sohr:i!'I Freieprcch!.lng hP.rbeizu

füh ren. 

Ich stelle daher den 

A ll t r H, g; 

l. Da:, Revisionsgesi.:.ch -:tee Emil Soh111 ,,am 13. !Jä.rz 191? 81.!i abz'..l-

wei i:,en. 

2 . .E:, seien ihm di.:l Kosten 
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No 

Die erste Strafkammer 
des Obergerichts des Kantons Bern 

hat 

ansehend das Revisionsgeouch 

des 

E m i 1 So h m, von RUtschel~n geb. 1860, gew. Händler, ZoZt. 

in der Straf<\nstalt 'i'horberg, 

nach Anhörung des Antrages des Generalprokurators 

in F:rwägung ge~oeun: 

J 0 

1'~ m i l S o h rn ist am 9. Augu1:tt Hl07 von den Ga ~ch•,•;ornen des 

r rr. Bezirkes wegen Mordes und Raubes. begangen unter mildernden 

Umständen, schuldig erklärt und von der Kriminalkammer zu 20 Jahren 

Zuchthaus, zu einer l!~ntschädigung von Frso 5000.- an die Zivilpar

tei und zu den Kosten verurteilt worden. Er vertUsat diese Strafe 

in 'fhorbarg. 

Am 5. 0ktpber 1912 hat er bei der arste~,.~trafkammer das Ge

such gestellt, das Urteil des Geschwornengarichts Liber ihn eei 

gemäse Art. 502 7..2 und 507 St.V. zu revidieren. Die Erste Straf

kammer hat dieses Gesuch, nachdem sie Uber die iri\~hm auf'geatellten 

Behauptungen eine Untersuchung ane;eordnet hatte, am 130 März 1913 

abe; ewi e sen. 

J I • 

Den 14. März 1917 reichte Emil S01'..m nat.erdinge tei der .Eroten 

Strafkammer ein ~esuch ein mit dem Antrag: Das Urteil des Geschwor

nengerichta des JTJ. Bezirks vom 9. Aue;nst 190? betr. FJUil Sohm 

oei E;Smäss Art. 502 z. 2 & 507 St.V. zu revidieren, dh. dae Urteil. 
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sei aufzuheben und die Sache zu neuer F,ehandlung an ein neues As„ 

siaengericht zu weisen. 

Zur BegrUndune; dieses Antrages beruft sich der Gest1chsteller 

in erster Linie darauf, dass die F.rste Strafkannner in ihrem Ent

i:.cheid vom 13. Mai 1\l13 selber ansgefithrt habe: 

II Die Vorgänf~:e, die zur Verurteilung Sohms gefllhrt haben, sind 

11 auf dan ersten sechs Seiten des Rev1s1one8esuches in zutreffen

" der Weise dareestellt. J1u,t,esondere ist dem Verfasser des Pevi

,, sionsr,esuches darin tieü;uBtimmen, dass die beiden Pfeiler der 

" Untersuchung offenbar cler Zeuge Gottlieb Kurth und die Blutun-

11 tersuchnng waren, dass alles andert. nur Ausfllllung sei, das stur„ 

" zen musste, wenn der einecder beiden Pfeiler nicht mehr hielte. " 

Als neue Jndizien, di~ erst seit dem er~ten Revisiunsurteil 

der Ersten Strafkammer vorn 1.3. Mui 1913 entdeekt worden seien, 

macht der Gesuch steller geltend: 

Der frllhrore Zeue;e Gottlieb Kurth sei geisteskrank, .Bie Ers-

te Strafkammer habe das selber in ihrem i.,rteil i,S. Johann Ryser 

gegen Gottlieb Kurth vom 20. September 1916 festgestellt. Seither 

sei Gottlieb Kurth auch bevormundet und als gemeingefährlich in 

di6 Waldau verbracht worden. Rr slii nocr. i:rruner dort interniert und 

leide an Wahnideen. N,\ch den Umständen m.llsse angenommen werden, dass 

Kurth schon zur Zeit,, als er seine Aus sagen gegen Sohm r;ema.oht habe, 

ge1Rteskrank p_;ewesen sei. Hätte man das schon zur Z.eit des Sobm

P:ror.e s:le s gewusst, so WÄhre Sohm nicht verurteilt worden. Diese 

FeBtstellungen bildeten ein neueB ,Tndizitun, das geeie;net sei, die 

Freisprechung Sohms herbeizufUhren. 

TI I • 

Die Jirste Strafkammer hat in ihrer Sl tzung vom 24. l<ärz 1917 

eine Untersuchune r;emät11:i Art. 506 St.V. beschlosaen und u.c1 .• ver„ 

fllgt: 

" 2„ Es ist eine psychiatrische F!xpertise llber die Frage :r.n veran ... 

" stalten, ob angenommen werden mUsse • oder ob auch trnr wahrscheill"" 
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" lieh sei, daso Gottlieb Kurth schon im Dezember 1906 und später 

" als er gerichtlich und aussergerichtlich die den Emil Sohm be

" treiffenden Attssagen machte, geiBteskrank eewesen sei,. insbeson.-. 

" dere an Wahnideen t;eli t ten habe. " 

11 3o 

lt 

" 

" 

lt 

Als SachvertitändiP.;e U'cer diese FraeC:t werden ernannt.: 

a. Prof. rr. von ~peyr, .!Hrekt".or der Jrrenanstalt Waldau; 

b, Dr. Prau.chli, Direktor der h·renanstalt M.Unsin1::en; 

c. Prof. I'r. filen:.ler, Direktor der Z,L:.rch • .Trnma.n sto.lt". Fur·g-

hö 12:l i o " 

IV. 

Die .F.xperr.en Prof, Bleuler, Tl,, flrauchH und Prof'. v01, Speyr 
eLry 

ha~-en die Gutacr.t.en am 30. ?i:ai 1917 d.er Firsten St1•a.fkammer geroicht • 

Sie kOL".man nach einceharn3.erv"i.::t,;rllndung, ant' die hier der Ktlrze halber 

verwiesenbwird, zu fGlgenden SchlUasen: 

" ! • no·ttl ieb Ki.irth i et heute e:ai ate skrnnk. 

11 2. V/ir können seine Geiat,eskrankheit, aber nicht Uber wenige Jahre 

II hi:Schat;ens :!.914, 2',Urllckve1•f'ole;e11. 

11 3. \l'ir haben keinen A.nhaltspunkt, dass Kurth schon im Dezember 

" 
,. 

II 

,. ,1 .. 
" 

" 5. 

II 

II 61 

II 

II 

1906 und später, als er gerichtlich und aussergerichtlich die 

den Emil So:im betreffenden At,ssa.gen machte, geisteskrank ge'

wesen sai, insbesondere nn Wahnideen gelitten habe,· 

Wir lehr.an dies<: Annahme soi:;2,r ausdri.icklich ab, wann Knrth 

schon ein eieenartiger ~ann gew~sen 1st. 

Was Kurth auch heute noch lllitff Sohm aussagt, können wir nicht 

mit se11:1:en Wa.hnvorstellht1?.;lm zusru!l!nenbrint;en. 
d, 

Die DlaubwUrigkeit der AusKagen nottlieb Kurths im ProzHss 

gegen Emil fiohm wird durch seine gee;enwärti~e Stclrnne nicht 

ersch Llt te rt 11 

v. 

Das Expertengutachten begrUhdet die Behauptung, die Aeistes

krankheit Kurths laKs<.i sich hUchstens bis zum Jahre Hl14 znrlick

verfoleen in so lib1:1n:eu1-::ender '.lleiaet das:-; d.ie ertrta Strafkammer 

sich dieser Ansicht -nuii w+l-ti anechlies1>en k~n11~1.. A'uss aber ant:e-
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nommen werden, dass C:ottlieb Ku:rth im sTahre l';i06 nicht r.;eisteskrank 

e;ewe sen sa i, insbesondere ni eh t a!l WahttidC:1Em i;~li tte!'l hate, sv 

fälJ.t tiat'lit die f:nnze Arr_;unentation des RBvi.sionse;es!lches vom 13. 

1,'Ji.rz 191? in sich l'.U8ammen. I'.s .!.st kein neues Jndiziwn entdeckt 

worden, da~ f8li ignet wäre, 8chms Frei sprech t~n!~ r: arb~~ izn:t'Uhren. 

Ana diesen Ori.ind,;n wird 

1.:rk.anr. t ~ 

1.. ~as P.eviaionsr;e snch des l!)nil Solun vom 13. Mär:r. 191 7 wird abge-

?. Tli.e Konten de :; '/erl'uJ-i:"t.ms im retrcip_:e von frH. 'f0--1, -· \llerclen dem 

rh1 suchst ellGr Sohm auf'erle1:t. 

Bern, dtrn 9• ~r1wi 19J'l. 

lrl/' 
Jm :iamen der t:rst<.->n St rat'lcamer, 

Dei· Präsident: 

/ 

_:/4e-1 . ( l -
'--'""" /1 I 

. - -- __ ;,/.. ,: - .. ... 
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Darauf folgen wieder gleiche Akten, mit dem selben Anliegen, allerdings heisst es jetzt: 

Emil Sohm von Rütschelen, geb. 1860, Händler, zurzeit in Lugano, nach 
Kenntnisnahme des Berichtes des Generalprokurators in Erwägung gezogen: 

1. Sohm ist am 10.8.07 von den Geschworenen des 3. Bezirks des Raubes und des Mordes, 
begangen unter mildernden Umständen, schuldig erklärt und von der Kriminalkammer 
zu 20 Jahren Zuchthaus, zu einer Entschädigung zu Franken 5000 an die Zivilpartei und 
zu den Kosten verurteilt worden. Sohm hat einen Teil, der ihm auferlegten Strafe vom 
14.8.07 bis 30.11.1918 in der Strafanstalt Thorberg verbüsst. Am 30. November 1918 
hat ihn der Grosse Rat begnadigt. Von Thorberg aus hat er zwei Revisionsgesuche an die 
1. Strafkammer gerichtet. Sie hat das erste am 13. Mai 1913 und das zweite am 19. Mai 
1917 abgewiesen. In den Erwägungen zum Entscheid vom 13. Mai 1913 sagte die 
1. Strafkammer, die Vorgänge, die zur Verurteilung geführt haben, sind im 
Revisionsgesuch in zutreffender Weise dargestellt. Insbesondere ist dem Verfasser des 
Revisionsgesuchs darin beizustimmen, dass die beiden Pfeiler der Untersuchung 
offenbar der Zeuge Gottlieb Kurth und die Blutuntersuchung waren und dass alles 
andere nur Ausfüllung sei, das stürzen müsste, wenn der eine der beiden Pfeiler nicht 
mehr hielte. 
Im ersten Revisionsbegehren war als neue Tatsache im Sinne von Art. 502 Ziff.2 die 
Behauptung aufgestellt, Gottlieb Kurth habe zu einer Zeit, da noch niemand im Dorfe 
den Namen des im Graben aufgefundenen Toten erkannt habe, zu zwei Jünglingen 
gesagt, Schneeberger sei der Tote. Für diese an sich beachtliche Behauptung missglückte 
der Beweis vollkommen. Das Wenige, was als Bewiesen angenommen werden konnte, 
schien der 1. Strafkammer nicht genügend, um die Revision des Sohm' sehen Prozesses 
auszusprechen. 
Im zweiten Revisionsbegehren machte Sohm geltend, Gottlieb Kurth sei geisteskrank. Er 
leide an Wahnideen, sei als geisteskrank und gemeingefährlich in die Waldau verbracht 
worden. Nach den Umständen müsse angenommen werden, er sei schon zur Zeit, als er 
gegen Sohm ausgesagt habe, geisteskrank gewesen. Da die zu dieser Frage ernannten 
drei psychiatrischen Sachverständigen zum Schlusse kamen, die Glaubwürdigkeit der 
Aussagen Gottlieb Kurths im Prozesse gegen Emil Sohm werde durch seine 
gegenwärtige Störung nicht erschüttert, wurde auch dieses Revisionsgesuch abgewiesen. 

2. Während also die beiden ersten Revisionsgesuche die Unglaubwürdigkeit des 
Hauptzeugen Gottlieb Kurth dartun sollten, befasst sich das jetzige, das dritte 
Revisionsgesuch mit der Blutuntersuchung. Mit dieser verhält es sich folgendermassen. 
Eine der ersten Untersuchungshandlungen gegen Sohm war eine Haussuchung. Sie 
förderte unter anderem eine graue Hose, eine gleichfarbige Weste und einen 
sogenannten Schlaghammer (,,Säustift") zu Tage. Der Schlaghammer kam als 
Mordwaffe in betracht. Er passte in die Hauptwunde des Opfers. Hose und Weste könnte 
Sohm bei der Tat getragen haben. Die Hose war seit dem Morde wiederholt gewaschen 
worden. Der Untersuchungsrichter von Aarwangen sandte alle drei Gegenstände am 14. 
Januar 1907 an Herrn Prof. Dr. Howald nach Bern zur Untersuchung auf Blutspuren. 
Prof. Dr. Howald erstattete sein Gutachten am 17. Februar. Er kam darin zum Schluss, 
dass sich am Schlaghammer, an der Weste und den Hosen Menschenblut nachweisen 
lasse. In der Hauptverhandlung bestätigte Professor Howald am 9. August sein 
Gutachten mündlich. Dieses Howald'sche Gutachten hat nun der Anwalt Sohms, Prof. 
Dr. Julius Kratter, Professor der gerichtlichen Medizin an der Universität Graz und 
Vorsteher des dortigen gerichtlich-medizinischen Instituts zur Überprüfung übersandt. 
Dieser kommt nach kritischen Bemerkungen darüber, wie eine solche Blutuntersuchung 
durchzuführen sei, und wie in einem Gutachten die Untersuchungsmethoden und der 
Ablauf der Reaktionen genau zu schildern wären, zum Schluss, dass gegen die 
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Richtigkeit der im Howald'schen Gutachten gezogenen Schlüsse ernste Bedenken 
vorliegen. Er erklärt dabei, dass einem Untersucher jener Zeit durchaus kein Vorwurf 
gemacht werden könne, wenn er in einem komplizierten und daher schwierig zu 
lösenden Fall, wie er hier vorliege, zu einem Resultat gelangt sei, das einer Kritik nach 
dem Stande heutiger Erfahrungen nicht mehr in vollem Umfange Stand zu halten 
vermöge, denn die wissenschaftliche Technik des „Forensischen Blutnachweises" habe 
seit 1907 beträchtliche Fortschritte gemacht. Diese bestünden in den seither erfolgten 
genauen Feststellungen betreffend der Konzentration, Dosierung und Konservierung des 
Antiserums, ferner in einer genauen Bestimmung der Reaktionszeiten, d.h. Zeiten bis zu 
denen die Ablesung und Feststellung der Reaktion erfolgen muss. 

3. Bevor der Generalprokurator in dieser Revisionssache Antrag stellte, hat er sich beim 
Regierungsstatthalter Burgdorf schriftlich erkundigt, ob die seinerzeit bei Sohm 
beschlagnahmten Gegenstände, die nach Beendigung des Prozesses Sohm, dem 
Regierungsstatthalteramt von Burgdorf übergeben worden waren, dort noch vorhanden 
seien. Der Regierungsstatthalter von Burgdorf hat darauf geantwortet, der 
Schlaghammer, ein Paar halbleinene Hosen und ein Schurz seien noch vorhanden. Die 
erste Strafkammer nahm infolgedessen an, die bei Sohm beschlagnahmten Sachen, die 
Gegenstand der Howald'schen Expertise gewesen waren, befinden sich noch im Archiv 
des Regierungsstatthalteramtes Burgdorf. 

4. Anmerkung des Autors: Dieser 4. Teil beinhaltet lange Ausführungen und Erwägungen 
darüber, ob das Gutachten richtig war. 

5. Die 1. Strafkammer ernannte daher drei Sachverständige, nämlich Herrn Prof. Dr. 
Buhlenhut in Berlin, Herrn Prof. Dr. Galli-Valerio an der Universität Lausanne und 
Herrn Prof. Dr. Dörr an der Universität Basel. Die 1. Strafkammer legte ihnen, und zwar 
einem jeden besonders, folgende Frage vor: ,,Besteht nach dem heutigen Zeitpunkt und 
dem damaligen Nachweis von Blut eine andere Auffassung?" Alle drei bestätigen, dass 
das damalig angewandte V erfahren von Prof. Howald immer noch Gültigkeit habe. Die 
Meinung herrscht aber, dass seither grosse Fortschritte gemacht worden seien. Etc. etc. 
Die 1. Strafkammer wollte durch eine Delegation von zwei Mitgliedern feststellen 
lassen, dass über die Identität, der auf dem Regierungsstatthalteramt Burgdorf liegenden 
Gegenstände, mit den bei Sohm seinerzeit beschlagnahmten und dann von Prof. Dr. 
Howald untersuchten,jeder Zweifel ausgeschlossen sei. Zu dieser Verhandlung waren 
geladen und erschienen auch Sohm und sein früherer Verteidiger und nunmehriger 
Anwalt im Revisionsverfahren, Fürsprecher Otto Müller in Langenthal, der 
Generalprokurator, der Untersuchungsrichter im Prozess gegen Sohm, der heutige 
Oberrichter Kasser. Es erschienen ferner zwei Töchter des Sohm, Frau H. geb. Sohm, 
Frau M. geb. Sohm. Die wurden als Auskunft gebende Personen zur Verhandlung 
zugelassen. Es zeigte sich jedoch sogleich, dass von den Gegenständen von denen der 
Regierungsstatthalter geglaubt hatte, sie stammten aus dem Prozess Sohm, einzig der 
Schlaghammer als solcher in Frage kommen konnte. Die vorgewiesenen Kleider 
stammen zweifellos aus andern Prozessen. Die beiden Töchter Sohms sagten denn auch 
aus, Hosen und Weste seien der Familie Sohm zurückgegeben worden und seien seither 
verloren gegangen. Nach diesem Termin schickte der Regierungsstatthalter von 
Burgdorf der 1. Strafkammer aus seinem Archiv noch eine Empfangsbescheinigung zu, 
aus der hervorgeht, dass mit Ausnahme des Schlaghammers, tatsächlich sämtliche 
beschlagnahmten Gegenstände nach Beendigung des Prozesses Sohm an 
dessen Familie zurückgegeben worden sind. Damit entfiel die Möglichkeit, durch eine 
weitere, nach der neuesten wissenschaftlichen Technik des Forensischen Blutnachweises 
arbeitenden Expertise feststellen zu lassen, ob die bei Sohm seinerzeit beschlagnahmten 
Gegenstände wirklich Spuren von Menschenblut aufweisen, denn an dem Schlaghammer 

107 



allein konnte dieser Nachweis nicht geführt werden, obschon er mit grösster 
Wahrscheinlichkeit als Schlaghammer Sohms angesehen werden kann. Der 
Schlaghammer war nämlich von Prof. Howald, nachdem er ihn auf Blutspuren 
untersucht hatte, dazu benutzt worden, in Leichen Löcher zu schlagen und dann 
festzustellen, ob die so geschlagenen Löcher dieselben Dimensionen aufweisen, wie sie 
die Hauptwunde am Leichnam des Schneebergers aufgewiesen hatten, dessen Mörder 
Sohm sein sollte. Würden heute wiederum Blutspuren am Schlaghammer nachgewiesen, 
so wäre völlig ungewiss, ob diese Spuren von der Hauptwunde Schneebergers oder von 
den Leichen stammen, an denen Prof. Howald Experimente vorgenommen hatte. Fänden 
sich am Schlaghammer heute keine Spuren von Menschenblut mehr, so wäre dann über 
das Vorhandensein von Menschenblut an Hose und Weste noch nicht das Geringste 
bewiesen. Unter diesen Umständen kann die 1. Strafkammer nur feststellen, dass selbst, 
wenn man annehmen wollte, die von Kratter und Dörr behaupteten Fortschritte in der 
wissenschaftlichen Technik des Forensischen Blutnachweises bilden ein lndizium im 
Sinne des Art. 502 Z2Stv, nicht hat nachgewiesen werden können, dass dieses Indizium 
auch geeignet sei, die Freisprechung des Verurteilten herbeizuführen. 
Was die Kosten anbetrifft, muss festgestellt werden, dass das ganze Beweisverfahren 
durch den irreführenden Brief des Regierungsstatthalters von Burgdorf an den 
Generalprokurator verursacht worden ist. Hätte von Anfang an festgestanden, dass die 
Kleider des Sohm nicht mehr vorhanden sind, so hätte es sich auch erübrigt, diese 
Expertise durchzuführen. Unter diesen Umständen ist es ein Gebot der Billigkeit, 
die Kosten des Verfahrens sind Sohm nicht aufzuerlegen, obschon er mit seinem 
Revisionsbegehren hat abgewiesen werden müssen. 

Aus diesen Gründen wird erkannt: 

1. Das Revisionsgesuch des Emil Sohm bzw. seiner Angehörigen vom 29. Januar 1920 
wird abgewiesen. 

2. Kosten werden keine gesprochen. 
3. Dieser Entscheid ist Herrn Fürsprecher Müller in Langenthal schriftlich zu eröffnen. 

Bern, den 8. Februar 1922 Namens der 1. Strafkammer: 
Der Präsident 
Der Kammerschreiber 
(Unterschriften nicht entzifferbar) 
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Presseberichte über den 
Raubmord von 1906 

Der Tatort Grabenbohle am Weg von Rütschelen nach Dornegg 

„Die Mordstelle befindet sich unweit der Amtsgrenze zwischen Aarwangen und Wangen, 
wenig ausserhalb der letzten Häuser von Rütschelen, zwischen Acker und Wald in einer 
einsamen Bodensenkung. Die Tat geschah rechts vom Wege, am Rande eines Kartoffel
ackers". (Zitat aus dem Oberaargauer Tagblatt 1907) 
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Montag, 30 Juli 1906 Lokalnachrichten 
Letzten Freitag hatte Johann Schneeberger, geb. 1845, Maler und Gipser von Thörigen, 
einige kleinere Beträge einkassiert und kehrte gegen Abend in einer Wirtschaft in 
Rütschelen ein, woselbst er bis um Mitternacht in Gesellschaft einiger andern verblieb. Auf 
dem Heimweg wurde er nun in der Grabenhole in raubmörderischer Absicht überfallen, 
totgeschlagen und ausgeraubt. Sonntagmorgen fanden ihn dann Beeren suchende Kinder, 
worauf der dortige Bannwart die Anzeige an die amtlichen Behörden besorgte, welche sofort 
an Ort und Stelle Augenschein vornahmen und Sektion durch zwei Ärzte und alles Nötige 
anordneten. Schneeberger hatte die leidige Gewohnheit, in Gesellschaft sein Geld zu zeigen 
und scheint so, die Raub- und Geldgier eines zur Stunde noch nicht Ermittelten geweckt zu 
haben, doch fehlen zur Zeit jegliche Anhaltspunkte. Die Untersuchung wird hoffentlich das 
unheimliche Dunkel bald lichten können. Die Summe, welche dem Ermordeten geraubt 
wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Tatsache ist, dass ihm auf alle Fälle eine 
kleinere Summe in Fünffrankenstücken abhanden kam. 

Samstag, 29. Dezember 1906 Raubmord von Rütschelen 
Ein durch Geldausgaben verdächtig gewordener Mann ist unlängst verhaftet worden. Doch 
wird von Leuten, die ihn kennen, daran gezweifelt, dass er die schreckliche Bluttat begangen 
habe. 

Freitag, 4. Januar 1907 Rütschelen 
Der letzthin in der Affäre des Mordes von Rütschelen abgefasste Verdächtige konnte sein 
Alibi beweisen. Die Polizei und das Richteramt ruhen aber nicht, und bestreben sich im 
unermüdlichen Forschen, das leider zur Zeit noch über die böse Tat schwebende 
unheimliche Dunkel zu heben. So wurde bereits am letzten Samstagabend eine weitere 
Verhaftung vorgenommen. Die Untersuchung wird also fortdauern und hoffentlich recht 
bald Licht schaffen. 

Donnerstag, 8 August 1907 Der Rütschelenmord 
Am Dienstag begannen die Verhandlungen in dem unsern Lesern vollauf bekannten 
Rütschelenmord. Die Anklageschrift lautet für den Beklagten, Emil Sohm, belastend 
obschon er stereotyp seine Unschuld behauptet. Der als erster Zeuge abgehörte 
Untersuchungsrichter Kasser von Aarwangen, der die ausserordentlich schwierige 
Untersuchung mit grossem Geschick und erstaunlicher Promptheit geführt hat, erklärte, 
Sohm habe auch in den früheren Verhören stereotyp versichert, er sei so unschuldig, "wie 
nes Ching i der Wiegle". Ein bitterböses Bild wurde vom Zeugen entworfen, von dem 
Benehmen der Leute von Rütschelen, die in der Untersuchung nicht mit der Sprache 
herausrücken wollten. Namentlich der Gemeindepräsident Kurth, scheint es anfangs auf eine 
Vertuschung abgesehen zu haben. Schliesslich musste er zugeben, von den Brüdern Kurth, 
oder wenigstens von dritter Seite deren Begegnung mit Sohm am Morgen nach dem Morde 
vernommen, aber entgegen seiner Pflicht davon geschwiegen zu haben. Er ist wegen 
Nachlässigkeit im Amte dann vom Richter bestraft worden. Donnerstagnachmittag findet am 
Tatort ein Augenschein durch die Geschworenen und den Gerichtshof statt. 
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Donnerstag, 8. August 1907 Der Raubmord von Rütschelen vor Schwurgericht 
Dienstag, den 6. August begannen vor dem Schwurgerichtshofe in Burgdorf die 
Verhandlungen über den grässlichen Mord, der vor etwas mehr als einem Jahr in unserer 
Gegend geschehen ist. Die Anklage richtet sich gegen den 47-jährigen Emil Sohm, Metzger 
und Händler in Rütschelen. Er wird beschuldigt, in der Nacht zum Freitag, den 27. Juli 1906 
an dem 63-jährigen Gipser- und Malermeister J.U. Schneeberger von Thörigen Raubmord 
begangen zu haben. Schneeberger kassierte am fraglichen Tage in Bleienbach und 
Rütschelen Guthaben ein. Am Abend verweilte er bis spät in der Wirtschaft zu Rütschelen 
und spielte unter anderem auch mit dem Angeklagten Karten. Auf dem Heimwege wurde 
Schneeberger ermordet und seines Geldes beraubt. Der Leichnam wurde erst Sonntag früh 
im Rütschelengraben, unter niederhängenden Buchenzweigen und hinter einem Erdhaufen, 
halb versteckt, von Knaben gefunden. Der Tote zeigte Ober- und Unterkiefer zerschmettert. 
Ferner eine rundliche Wunde an der rechten Kopfseite. Der Überfall musste, aus einer 
grossen Blutlache zu schliessen, unweit der Fundstelle auf dem Wege neben einem 
Kartoffelacker geschehen sein. Das von Sch. in der inneren Westentasche versorgte Geld 
fehlte. Doch waren Uhr und Kette vorhanden, woraus zu schliessen war, nicht ein Fremder, 
der alles Wertvolle an sich genommen hätte, sondern ein Einheimischer habe die Untat 
begangen. Später wurde auf dem Felde ein blutbefleckter Knüttel gefunden. 

Der Verdacht der Täterschaft richtete sich zuerst gegen verschiedene Personen in der 
Gegend. Aber die abgehobenen Untersuchungen mussten jeweilen wieder fallen gelassen 
werden. Dem ersten amtlichen Augenschein an der Mordstelle konnte Herr 
Regierungstatthalter Howald wegen Krankheit nicht beiwohnen. Sein gesetzmässiger 
Stellvertreter, Gemeinderatspräsident Kurth von Rütschelen, liess es an der erforderlichen 
Umsicht ganz bedenklich fehlen, weswegen er auch richterlich für Nachlässigkeit im Amt 
bestraft wurde. 

Der Verdacht auf den jetzigen Angeklagten Sohm, trat erst im Winter hervor. Am 19. 
November 1906 wurde ein Nachbar Sohms, Robert Kurth, beerdigt. Dessen Bruder, Gottlieb 
Kurth, genannt Gibel, äusserte beim Leichenbegräbnis höhnisch zu Sohm, "Du chasch lache, 
es ischjetz e Züge weniger". Landjäger-Wachtmeister Affolter in Langenthal, der von dieser 
Andeutung hörte, ging der Sache auf den Grund. Es ergab sich nun, dass die Gebrüder Kurth 
am Morgen nach der Tat, um halb :fünfUhr, den Emil Sohm aus der Richtung der 
Mordstelle hätten kommen sehen. Auf ihre Frage, woher er komme, habe er zuerst 
behauptet, in Bettenhausen gewesen zu sein. Als Robert Kurth ihn deswegen einen 
„Herrgottsdonner-Lugner" nannte, habe er erwidert, er komme ömel vo Bützberg nache. Am 
folgenden Tage sodann wurde die Leiche gefunden. 

Die Gebrüder Kurth fassten daher Verdacht auf Sohm und teilten ihre Beobachtung auch 
anderen Leuten mit. Gemeinderatspräsident Kurth vernahm ebenfalls davon, brachte aber 
die wichtige Sache nicht zur Kenntnis der Untersuchungsbehörden! Sohm wurde am 29. 
Dezember verhaftet. Ein ihm gehörender Säuhammer, wie auch in seiner Wohnung 
beschlagnahmte, offenbar gewaschene Kleider, zeigten bei der wissenschaftlichen 
Untersuchung Spuren von Menschenblut, über dessen Herkunft der Angeklagte keine 
Auskunft geben kann. In der Untersuchung hatte er geäussert, man könne jedenfalls 
Menschenblut von Tierblut nicht unterscheiden. Diese Blutspuren bilden einen Hauptpunkt 
des Schuldbeweises. Der Angeklagte beteuerte entschieden seine Unschuld. Ig hättjo gar 
kei Grund gha, däm Schneeberger es Leidli z'tue. Wiewohl ziemlich in Schulden steckend, 
habe er nicht nötig gehabt, Geld zu rauben. Die Zinsen sei er nie schuldig geblieben. Die 
Gebrüder Kurth seien seine einzigen Feinde in Rütschelen. 

111 



Samstag, 10. August 1907 Der Raubmord in Rütschelen vor Schwurgericht 
Die Mitteilung, der Angeklagte Sohm habe sich in der Voruntersuchung dahin geäussert, 
Menschenblut und Tierblut seien jedenfalls nicht voneinander zu unterscheiden, ist als 
irrtümlich zu streichen. Ein zu Beginn der Nachmittagssitzung vom 6. dies an das Präsidium 
gelangter anonymer Brief, (gleichentages) vormittags 10 Uhr in Langenthal aufgegeben, 
behauptet, manche Zeugen von Rütschelen wüssten mehr von Sohm auszusagen, wenn sie 
zum Reden genötigt würden. Der Hauptzeuge Gottlieb Kurth, Gibu, bestreitet der Urheber 
dieses Briefes zu sein. Es wird eine Schriftexpertise hinsichtlich dieses Briefes angeordnet. 
Die Ärzte H.H. Dr. Rickli und Dr. Garraux in Langenthal, welche die gerichtliche Sektion 
der Leiche Schneebergers im Schulhause zu Rütschelen vorgenommen haben, gaben ihr 
Gutachten dahin ab, der Tod sei durch Schläge mit einem stumpfen und mit einem 
scharfkantigen Instrument ins Gesicht erfolgt. Die Knochen der unteren Gesichtshälfte 
waren zertrümmert. Eine fernere Wunde an der rechten Schläfe sah aus wie eine 
Schussöffnung. Es fanden sich aber weder eine Kugel noch sonstige Merkmale einer 
Schussverletzung. Dagegen ergab sich bei der nochmaligen Untersuchung der wieder 
ausgegrabenen Leiche, dass die rundliche Schläfenwunde von einem Schlag mit dem 
Säuhammer Sohms herrühren könne. 

Die Möglichkeit, dass hier eine Schusswunde vorliegen könne, wird von dem Experten 
Herrn Professor Dr. Howald in Bern entschieden für ausgeschlossen erklärt. Im Gegensatz 
dazu stehen mehrere Zeugenaussagen, wonach die Haare an Schneebergers Schläfe versengt 
gewesen seien. Der Umstand, dass auf dem Tatorte verschiedenartige, angebrannte 
Zündhölzchen von der Beraubung her gefunden worden sind, wird von der Anklage zur 
Belastung Sohms verwendet, der die Gewohnheit gehabt haben soll, in Wirtschaften 
Zündhölzchen zu sich zu stecken. 

In dem schwierigen und verwickelten Prozesse sind bei 80 Zeugen abzuhören. Eine Anzahl 
derselben gab Auskunft über die Auffindung der Leiche. Diese wurde schon am Samstag 
von einer Frau bemerkt, von ihr aber für den Körper eines Betrunkenen gehalten. Die 
Entdeckung des Ermordeten am Waldrand neben dem Strässchen nach Thörigen erfolgte am 
Sonntagmorgen durch zwei Knaben, denen sich bald etwa ein Dutzend Personen und eine 
Sektion des militärischen Vorunterrichts, die in der Gegend übte, beigesellten. 

Infolge der vielen Fussabdrücke all dieser Leute, fand die amtliche Ortsbesichtigung am 
Nachmittag kein zuverlässiges Bild der Geschehnisse mehr. Eine Reihe von Zeugen 
berichteten über ihre Wahrnehmungen in der Freitagnacht und über das Verhalten des 
Angeklagten von Freitagabend bis zum Sonntag. Man hat Schneeberger gegen Mitternacht 
mit einem andern Gast vorübergehen und die beiden sich verabschieden hören. Ein dritter 
Mann folgte ihnen auf einem Umwege. Der angeheiterte Sohm verliess die Wirtschaft 
abends um 7 Uhr, nahm dann bei Bauern Fleischbestellungen auf und kehrte nochmals in die 
Wirtschaft zurück, wo er um halb zehn Uhr wegging. Nach seiner Angabe seiner Wohnung 
zu. Dem steht nun die Aussage des Hauptzeugen Gottlieb Kurth scharf gegenüber. Dieser 
will um Mitternacht gesehen haben, dass Sohm dem Walde zuschlich. Er habe gedacht, 
Sohm sei als Burgerrat hinter einem Holzdiebe her. Am Samstagmorgen, etwa um halb fünf 
Uhr sodann, hätten die Gebrüder Kurth (von denen Robert inzwischen gestorben ist) beim 
Grasen den Sohm vom obern Bützberg aus der Richtung des Tatortes herkommen sehen. 
Dann habe sich das bereits früher erwähnte Gespräch zwischen ihnen abgewickelt. Nach der 
Auffindung der Leiche warfen die Gebrüder Kurth sogleich Verdacht auf Sohm. Auch ihre 
Schwester wurde in das Geheimnis gezogen aber es verging ungefähr ein halbes Jahr, bis die 
Behörden von dem immer stärker auftretenden Gerücht und den behaupteten 
Wahrnehmungen der Gebrüder Kurth Kenntnis erhielten. Gemeindepräsident Kurth, dem 
Sohm etwa 1 '200 Franken schuldet, bekam Kenntnis von diesen Dingen, tat aber keine 
Schritte zur Einleitung einer Untersuchung. 
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Am Sonntag gegen Mittag reiste Sohm mit der Eisenbahn nach Aarburg zum Besuche eines 
Liebhabers seiner Tochter, mit dem er bis zum Abend ohne Zeichen irgendwelcher Erregung 
im Getriebe des Pontonierfestes mitmachte. Vor der Abfahrt in Lotzwil (vormittags 10.43) 
sprach Sohm mit dem dortigen Stationsvorstand über den eben entdeckten Mord. Der 
Angeklagte will nur gesagt haben, der Tote könnte der von Thörigen telefonisch gesuchte 
Schneeberger sein. Der Bahnbeamte aber hält daran fest, Sohm habe bestimmt berichtet, 
Schneeberger sei ermordet worden. 

Am Donnerstagnachmittag nahm das Gericht am Tatort einen Augenschein vor und begab 
sich zu mehreren Häusern in Rütschelen zur Feststellung verschiedener Umstände. Die 
Herren Oberrichter, der Staatsanwalt, die Parteianwälte, die Geschworenen, einige Zeugen, 
Landjäger und der Angeklagte fuhren in 6 Zweispännern von Langenthal über Lotzwil nach 
der Höhe von Rütschelen. 

Während auf den Feldern sich Schnitter und Schnitterinnen im Sonnenbrand mühten, edle 
Nahrung zu schaffen, ging der ernste Aufzug der gestrengen Frau Justizia durchs Land; 
einen heillosen Frevel zu sühnen, der eine Familie bereits verwüstet hat und einer zweiten 
wohl auch noch schweres Leid bringen wird. Die unerfahrene Jugend sah in dem Aufzug des 
Gerichtes ein seltsames Schauspiel. Männer und Frauen aber standen vom schmerzvollen 
Ernst der Dinge erfasst am Wege. In Rütschelen und nächster Umgebung wurden an jenem 
Tage wenig Garben oder Emd eingebracht, sondern Hunderte von Erwachsenen und 
Kindern folgten den Gerichtspersonen auf Schritt und Tritt. Die aufgebotene Polizeimacht 
sorgte für die erforderliche Ordnung. Die Absperrung erfolgte dabei keineswegs so streng, 
dass etwa die Öffentlichkeit der Verhandlungen beeinträchtigt worden wäre. Der 
Angeklagte, stets zwischen zwei Landjägern befindlich, zeigte ein merkwürdiges, gelassenes 
Wesen, fast als ginge ihn die ganze Sache nichts an. 

Nachdem der Herr Präsident die Verhandlungsfähigkeit des Gerichtes festgestellt hatte, 
wurde unter Einvernahme der Gemeindepräsidenten von Rütschelen und Thörigen der 
Tatort genau besichtigt. Es wurde bestimmt, wo die Blutlache sich zeigte, wo und wie die 
Leiche lag und so weiter. Die Mordstelle befindet sich unweit der Amtsgrenze zwischen 
Aarwangen und Wangen, wenig ausserhalb der letzten Häuser von Rütschelen, zwischen 
Acker und Wald in einer einsamen Bodensenkung. Die Tat geschah rechts vom Wege, am 
Rande eines Kartoffelackers Getzt steht Getreide darauf). Nachher schaffte der Mörder die 
Leiche wenige Meter über den Weg hinüber und liess sie am Waldsaum unter Gezweig und 
Gesträuch liegen. 

Die Abhörung von Zeugen in mehreren Häusern von Rütschelen betrafen namentlich die 
Beobachtungen derselben in der Nacht von Freitag auf den Samstag. Mit ganz besonderer 
Sorgfalt liess der Herr Präsident die Hauptdarstellung des Hauptzeugen Kurth durch die 
einzelnen Geschworenen nachprüfen, zum Beispiel ob es wahrscheinlich sei, dass er auf 
eine gewisse Entfernung über einen Steinhaufen hinüber den Angeklagten bloss am 
Oberkörper habe erkennen können, etc. 

Bei seinem eigenen Hause hatte Sohm über die von ihm vorgenommenen Bauten und 
dergleichen Auskunft zu geben. Das Gericht besichtigte auch die verschiedenen 
Räumlichkeiten des Gebäudes, da hier einzelne Punkte für die Verteidigung in Betracht 
fallen. Der Angeklagte war an dem Tage, seit 7 Monaten Haft, zum ersten Male wieder für 
wenige Augenblicke daheim. Frau und Kinder waren festtäglich gekleidet. Eine erwachsene 
Tochter fiel dem Vater um den Hals. Ein Pflegekind begrüsste ihn zutraulich ... Einer, der's 
wissen kann, sagte mir, die freundlichen Familienverhältnisse des Angeklagten bildeten für 
ihn das Haupträtsel, ob er der Täter sei oder nicht? 
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Aus den weiteren Einvernahmen sei noch hervorgehoben, dass die Herkunft des 
Mordknüttels ermittelt ist. Es ist ein Sparren, der einem Manne in der Nachbarschaft des 
Wirtshauses zum Wedelenbinden gedient hat und der von dem lauernden Untäter 
weggenommen worden ist. Die Frau des Angeklagten erklärte in der Vormittagssitzung vom 
Freitag einzelne Widersprüche zwischen jetzigen und früheren Aussagen mit ihrem 
kränklichen Zustand. Das Blut an den Hosen des Mannes stamme von einer Blutung eines 
Kindes her. 

Die Schriftexperten geben den Befund ab. Der anonyme Brief sei nicht von G. Kurth 
geschrieben. Herr Professor Dr. Howald in Bern führt aus, dass sich vom an den Hosen des 
Sohm, wie auch an Stiel und Stift des Säuhammers, unzweifelhaft Menschenblut 
nachweisen lasse. In Hinblick auf die schwerwiegenden Belastungsmomente, richtet der 
Herr Assisenpräsident Streiff an Sohm die Frage: "Blybet Ihr derby, dass Ihr am Mord 
unschuldig sit"? Worauf Sohm beteuerte "ja" und zum Schluss erklärte er in treuherzigem 
Tone "Ich hab's gewiss nicht gemacht, niemals hatte ich den Gedanken, jemanden zu töten 
und zu berauben". Am Nachmittag sprach der Anwalt der Zivilpartei, Fürsprecher 
Dürrenmatt in Herzogenbuchsee, für Schuldigerklärung Sohms. Das Urteil wird auf heute 
Samstag abend erwartet. 

Dienstag 13. August 1907 
Die Geschworenen haben nach 5-tägigen Verhandlungen am Samstagabend Emil Sohm des 
Mordes und Raubes schuldig erklärt, unter Annahme mildernder Umstände. Die 
Kriminalkammer verurteilte ihn zu 20 Jahren Zuchthaus, den Staatskosten und 5000 
Franken Entschädigung an Witwe Schneeberger, samt 5 % Zins seit dem Mordtage. Der 
Schlaghammer wird konfisziert. 

Aus den Verhandlungen aus den letzten Tagen geben wir noch die folgenden Mitteilungen: 
Die dem Ermordeten abgenommene Summe, er trug nicht nur einen kleinen einkassierten 
Betrag, sondern nach seiner Gewohnheit auch sein sonstiges Geld auf sich, wird auf 400 
Franken berechnet. Der Verteidiger, Herr Fürsprech 0. Müller in Langenthal, stellte eine 
Reihe von Entlastungszeugen. So wurde nachgewiesen, dass die Reise Sohms, an dem 
Entdeckungstage des Mordes, schon 8 Tage vorher verabredet war. Ein Zeuge, dem Sohm 
den Schlaghammer gerade vor der Beschlagnahme ausgeliehen hatte, bestätigte, dass er ( der 
Zeuge) sich öfters beim Metzgen geschnitten habe. 

Anfangs Dezember 1906 unterzog sich die Tochter, Rosa Sohm, in Langenthal einer 
Halsoperation, nach welcher sich auf dem Heimwege Nachblutungen aus Mund und Nase 
einstellten. Daheim sei sie erschöpft auf das Ruhbett abgelegen, wo allerhand 
Kleidungsstücke sich befanden. Auch der Knabe Ernst Sohm, der an Flechten litt, habe 
öfters den Schorf weggekratzt und dann geblutet. Beide Erkrankungen wurden ärztlich 
bezeugt. Diese Entlastungszeugnisse sollten die Herkunft der Menschenblutsflecken am 
Hammer und an den Kleidern Sohms auf harmlose Weise erklären. 

Mehrere Zeugen wiesen nach, dass Sohm etwa drei Wochen vor dem Verbrechen, in aller 
Morgenfrühe in Bettenhausen Geschäfte verrichtet hat. Es könnte also seitens der 
Hauptzeugen eine Verwechslung vorliegen. Als Sohm noch nicht verdächtigt war, traf er, 
anlässlich eines amtlichen Augenscheins durch den Regierungsstatthalter von Aarwangen, 
mit diesem zusammen und hatte Blutflecken am Hemd. Die nicht ernsthaft gemeinte 
Bemerkung des Beamten: ,,Sohm, da heit Dir Bluet am Hemd, wenn Dir nid Metzger wäret, 
so hätt's Ech", habe er ohne Befangenheit angehört. 
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Die Anklage fand ihre Hauptstützen in den Gutachten der wissenschaftlichen Experten. Ein 
Restchen Erde, das sich am Säuhammer befand und vom Kantonschemiker untersucht 
wurde, zeigte am meisten Ähnlichkeit in der chemischen Zusammensetzung mit Erdproben 
aus der Nähe des Tatortes und wich darin ab von Proben, welche an Orten enthoben wurden, 
wo das Werkzeug sonst gebraucht wurde. Die Blutexpertise von Herrn Prof. Dr. Howald 
wurde nach einer Methode vorgenommen, die noch nach 50 bis 60 Jahren selbst in 
ausgewaschenen Kleidern Menschenblut sicher nachweisen sollen. Verwaschene 
Menschenblutflecken befanden sich danach an beiden Kniestücken der Hosen Sohms. An 
der Weste war Menschenblut mit Tierblut vermischt. Das Alter des Blutes kann nicht 
bestimmt werden. 

Der Staatsanwalt und der Anwalt der Zivilpartei hielten die Anklage entschieden aufrecht, 
indem sie sich auf die schweren Indizien beriefen. Die Tat könne nur von einem 
Einheimischen begangen worden sein, der die Wegverhältnisse und die Gewohnheiten des 
Opfers kannte. 

Die Aussagen des Hauptzeugen über das Datum seines Zusammentreffens mit Sohm seien 
glaubhaft, da er den Mordtag in seinem Kalender gestrichen und sogleich V erdacht auf den 
Angeklagten geworfen habe. Die Blutflecken an den Knien wiesen auf die Ausraubung des 
Erschlagenen hin. Die runde Schläfenwunde, in welche der mit Menschenblut befleckte 
Säuhammer Sohms passt, stelle ein erdrückendes Beweismittel dar. 

Das fürchterliche Verbrechen sei endlich aufgehellt und verlange Sühne. Die Verteidigung 
wies daraufhin, dass die Ausdehnung der Untersuchung auf die zur Entlastung dienenden 
Umstände erst nachträglich bewilligt worden sei. Der Hauptzeuge habe sich in 
Widersprüche verwickelt und trotz seines angeblichen Wissens um den wahren Täter nicht 
geredet, als ein unschuldiger im Gefängnis sich befand. 

Die Blutexpertise beziehe sich nicht auf frische Spuren wie beim Fall Hirsbrunner. Die 
Herkunft der Menschenblutflecken und ihre Ausbreitung in den mehrfach gewaschenen 
Kleidern können ohne Belastung des Angeklagten erklärt werden. Der Mord sei mit zwei 
verschiedenen schweren Instrumenten erfolgt, was auf zwei Täter schliessen lasse. Auch sei 
der beträchtliche Zeitraum zwischen der angeblichen Untat und Sohms und seiner 
unbesonnen Heimkehr am hellen Tage nicht erklärbar. 
Die häuslichen und finanziellen Verhältnisse Sohms hätten ihm nicht Veranlassung zum 
Raube gegeben. Die Tat müsse von Wegelagerern, nicht von einem sesshaften Mann 
begangen worden sein. Sohm hätte in einem halben Jahre alle verdächtigen Sachen 
beseitigen können, wenn er vom bösen Gewissen beunruhigt worden wäre. Er sei als 
unschuldig freizusprechen. 

Noch in letzter Stunde langte ein dritter anonymer Brief mit gegen Sohm gerichteten 
Behauptungen ein. Die Geschworenen berieten nur Dreiviertelstunden zu ihrem 
Wahrspruch. Auf frühere und letzte Zusprüche des Präsidenten beharrte der Angeklagte auf 
der Beteuerung seiner Unschuld. 
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011faubtinge11, bie et 3ut '1flao(J(ung bn:mcnbtn 
mu~tr. 

!Im !lorfe Irbltn iJlllfi lrbige !Stüber, ,Zamenll 
9 ·.irt, mit bem gunamrn bie .Gll)ben•. ~tuine 
litt in ber !lllorbnadit 27,/'dS. 3u(i an 1lrifl• 
fc;mn3m, 111ar gnabr a,om ~&ort gefommm 
11nb [lanb ,&en nodj im 0 Cic!Jo11f• (!lrrntt lul• 
bruit li1t,,111td ben l!loum aniiidJen ',;aul1Donb 
ttnb ilad)groufr, olfo bit !Breite ber '.i:malfr), 
All bet l)änbler limi( 6oom (Jaflio &ei brm ··· ·· · · ·· · ·· 
~au~ 11orlbei9i11g. luf bit 5rage btl Rutt: 0 !110 
~11111 Sllon11r1: c1J1in[t bu l)ra jöb(i fpät Mre1", 
foll et au.lntiood g1gebtn~abm: /Don !8li•• 
flttg •. :!1irfet !Zllrg IDiirbe in bn !.llil~e ber 
lllorbftellr. 1>or&tifü(Jtf1L !UI am i:09 barouf 
brc !lllotb &rfannt tourbe, mad)le sturt be111 
-Clemeinilrprlijibenlm ~ofJ. Rurt bon femer m!o(Jr• 
neljmung lnirige. Unbeoniflid;morife !eilte bit• 
ftt brm Gerid)I frin !lllod bauon mit unb et• 

1 ()irrt ba(J~t am 6omllag 110m 61oll(JaUrc einen 
•tüifJligcn lllCl!itL 91m glridJen !Dlorgtn (2S. ~uli) 
m11ijdJ bie ijrau be§ 0oom bir .!Ueibe-c i~rrl 
!Dlannrll beim !Brunntn u11b io11le ba&ei au 
bem ISol,n bei 'l)oliaeibiennil ffutl: .mio, ifl . 
ildit b't !lllt bitfi !llad)t umeg~rit, bail et f!Jnn: ' 

J,. ;Jileibn: bilmäg jjllf~ubt lirt1• 'llud) bon bie(em · 
'\_ iJorfoannni!I n,urbe btn !8r(Jörbrn nicfJl3 gejagt, 1 · 

r' 11nb fo i!l tll flt11fr, nad) fünJ Dlonolrn, foum me~r l 
! ~ 1n6glidj, burclj cfiemifdje Dnlrtf ud)1rng bai !Bor• : 

•. t1anbmfein bon !Jlen(rflcnblut an btn .!Ufibrm 
· 311 fonftalimn. 1lr1,IIJin Jtarb bn !!lann .Rud, 

'Off bm Eioom ljatle ~eimfomDten frljen. Goom 

( 
lllar am S1idj111maljt unb fdjeint baf11i ftlJr 
· ltO~lidJ ec111rjen au frin. ~aljer f~rodi ber !8ru• 
: ller beD !!lerflotbenrn au il)Dt: .~a. ja, 6oom• 
!llll)l (limil), bu mag(\ IDoljl lodjrn, btnn r3 ift 
;ie1,t tmrr. menigtr, bn: bicl) gefrl)ur llot. • !ilirfe 
t'lu{lnun9en l'Dutbtn btm1lanbjaner•!!DacfJlmri[frr 
fUlfollrr in 1la1111enl(Jo( QbnbracJJt, bet flflon (tit 

~ •!Jlonotm im grl),imm natf) ber 2:r'llttj~afl 
jorfrf;ile. Ilm 6amHog murbe 6001n inl Eidiul• 
lJOUI alli1:rt, bott botbrrljonb in (!alt grljolltn 

. ,, .. I .,. ,. 
✓, - ·'l ., . .... .:r.Mw.:1 -

Jf.. . 'I 

-·· ····• - . ····-· ······--·~----.-~----
.. !/-! /3 1 .... t ~ ·.o.l ..1.. -

. . · ' ····-··J -: . : .. . _. . · ·--~Ö·t·l;;_;Üi,.Jiirlb'fT -
1 - 3uu1 !lllorb 1n „ !'l.'m, . · · ~1,:;:-1. unB t,m <llollfcieb Rutt, Goljn;-·~a,11e~ra m 

• • • · • . p •• .. . ; .. . 
illllilidjeTtn. bafl. ec. ·1ier GolJn· bell lJlo(i3ribirnnDl 

- 'Rutt. am belrfljrnbrn i:ag . mebrr bri. v•a11 
· · · 6obm uor~eigeg_angrp . n0dl A~rr~~upl lifl i~r -·· - · - -

· 'grr,,eien In. oa;i er In frln,.~ !lllnlr o:,p btm, 
.. . ouyebhdJm ~of1n111afdlrn el11111I g1f1b_en obtc 1-- .......... . 

'ilarum gr1uulit ~olle unb ba~er ou:t, funr 11:n• . 
0ei11r ma:iien (onnlr. · 
. ( Untrr~e[lrn linb nrue !llerbaditlm~u~r~le in ... 
an~rm :J!i:fltung aufgelanlflt, fo ba& bie rcu~etn 

0

"ltngaben li:1> oon felb, mobifiaimn. ~ie Dieb.) -·· . ........ . - __.._ __ .,_~,.-- .. ~--~- ----1!.-- "• ....... -~ -·· --- -· 

, unb 11nlnbrfjm rinr f,aul(ud)ung angeorbnd 
, unb bie ~irau 111rgen btt Rlribmeinigung ic. 
•eiln11mo1t1D1f11. 60 firRen bie ilinge 1ur 
'6tunbt. Gmit 6oom grnieflt rintil gulm 9ru• 1 "'""""'..._r 
munbtl nnb man fann fein flii(Jerigel !lletljal• · 
, tm mit bet !Dlotblat nidjt in Ginflang &ringen. l 
1!Br9iitnt irt tt frtilicl'i nidjl, unb oft n111fllr er 
ibbn !lad}barn tine grö&rre ober flrinrte Gumme 
,mtlt(Jn_m, menn et rin .5tüdli" 30111 6dllodi• 
:tm laufen roollle. !Bon bem 11nl)aflelen Cimil 
,Goom ID~tb eraaW. bau et juucilcn gro~e 
'61\m bat rinnrnb,111 !Blut gr3eigt Iiabr, IDal 
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IDer QI)bernnr9a11er. 
5. Dezember 1918 

Aus den Verhandlungen des Grossen Rates 

- 1B e o n 11 b i o u n g. 'lmi( .<5oijm, . ge6 1860 
bon.ffiillfd)elen, eijemall ,Oiinbler, ilanbivicb unll mein• 
me\gec baldb~, mutDe am 10. · Yluguft 1907 bom 
edJrourgeridJt bea B. me0itlea tnegen 8lau6qiocb unfu: 
Ufnna~me uon milbecnben umrtänbea 4u 20 3a~cen 
.8udJt~aui3, 4u 6090 ffr. ~nlfdJii~igung unb ~eaaijlung 
bon 400 ff c. 3nlecbenlionatoflen an bie ßioilpactei 
Sdjneefmgec tm:ucteilt. Soqm toll in bet 9tad)t bom 
27./28. 3uli 1906 ben in ~~öcigen mo~nijaften QhJpfei:
unb B1l11lecm~iflfc . 3. U. ScfJ11ec~e~gec . ecmocbet unb 
auegernu&t ijnbe11 •.. ~~ne,6~rger ~p~be auc gmaanten 
.Seit· am mlege · bon ffiiltf dJele11 ~a~ Xijöcigen um• 
gef>cadJt. IDlan tanb feinen ßeid)nQm · ecft am bQcauf • 
folgenben 6onntng . ben . 29, 3ull. eo~m ijatte bon 
~nf ang a~ f ~in~ böqige Un(cfiu(t 6_rteuect ; ec lieteuert 
Oe nodJ ijeute, ba ec im awölften 3aijc ijinlec Bu~t• 
ijauamauecn ·p~t. &c ijat in' biefec 8eit llOea !IJlenfdJen• 
mö9litf.le tmfudJt,· · um· feine Unf d;iulb na~ivelfea au 
fönnen; man gl1:1uote,· i~m bie Qlelegenijeit baau· bec
fagen !U mil(ten. ßroei ffietiiOonagefucfJe tuucben bon 
bec 1. Slcatrammec bei Ofm:gecid)tl! a&gefc{Jlagen. i>ec 
eijemalige ~aupt6elaftunotaeuge @otl(ieb .Rutlij ifl im . 
3aijte 1915 geifleGftant gemorben; ec muute meoen 
Jroaijnbocfteaungen in bie Jroo(bau tJec&ca~t iuerbea. 

'5o§m ifl ~eule ein gef>co~eiuc !Rann •. ~ai vtcat• 
aeugnia, baa Plfl ll6ee' feinen @efunb§eittauflanb_ aul• 
jptidJt, lautete fege ungilnflig. f!c 9at ni~t nuc fee1i1cfJ 
gelitten, aud} fein {!eib ift fh~ geworben. ~ec ~n• 
ftalh1bicettoc 6e4eugt, bah ec pdj in Im: Vln{la(t lmmec 
gut ijielt; auffallenb fei immec · nur gemefen, • bap 
ec pettfort feine UnfdJufb 6eteuerte .. -·seine lßetPdJet• 
ungen, ec fei nidJt bec !IJlöcbet bei Sd;,ncefmgec, ·906en 
mand]eo IBtl udlec bon '.t~ilr6ecg aum 9lad}benten bet• 
anlast. Jroac ec bodl t>,~ Xiiter, fo ~at er nad) mcnfcfJ• 
li~en !Begciffen ldJniee 9ebil6t, ' 

~et @cofl~ mat 6eJdllofl auf ben ltnlrng bei ffie• 
oiecuaglcatel, bem &mit So~m ben \Heft bec Slca(e 
au erla[len. · ' 

Anmerkung des Autors: Emil Sohm verstarb am 31. Dezember 1921 
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